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Beschlussvorschlag

1. Das Gremium hat die wahrend der Beteiligung der Offentlichkeit sowie die wahrend

der Beteiligung der Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange sowie der
Nachbargemeinden abgegebenen Stellungnahmen mit folgendem Ergebnis gepriift: Siehe
Anlage. Die Anlage ist Bestandteil des Beschlusses.

2. Der Burgermeister wird beauftragt, den Behérden und sonstigen Tragern
offentlicher Belange sowie den Nachbargemeinden, die Stellungnahmen abgegeben haben,
das Abwagungsergebnis mitzuteilen.

3. Die Stadtvertretung beschliet die vorliegende 8. Anderung des Flachennutzungsplanes.

4. Die Begriindung zur 8. Anderung des Flachennutzungsplanes wird gebilligt.

5. Der Birgermeister wird beauftragt, fur die 8. Anderung des Flachennutzungsplanes
die Genehmigung beim Landkreis Nordwestmecklenburg zu beantragen sowie nach
Vorliegen der Genehmigung diese ortsiiblich bekannt zu machen.

Sachverhalt
Die Stadtvertretung der Stadt Grevesmuhlen hat am 25.09.2023 die Aufstellung der 8.
Anderung des Flachennutzungsplanes beschlossen.

Die Stadtvertretung der Stadt Grevesmuhlen hat am 26.05.2025 den Entwurf der 8.
Anderung des Flachennutzungsplanes gebilligt und zur 6ffentlichen Auslegung bestimmt. Die
offentliche Auslegung fand im Zeitraum vom 17.06.2025 bis zum 29.07.2025 im Bauamt der



Stadt Grevesmuhlen statt. Zeitgleich wurden die Behdrden, sonstigen Trager
offentlicher Belange sowie die Nachbargemeinden beteiligt.

Die eingegangenen Stellungnahmen wurden Uberprift und folgende Punkte wurden
im Rahmen der Abwagung bericksichtigt:

1. Im Anderungsbereich 1 wurde die nordwestliche Ecke, welche im wirksamen
Flachennutzungsplan als Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO) dargestellt wird, aus dem
Geltungsbereich entfernt und ist somit kein Bestandteil der Anderung des
Flachennutzungsplanes.

2. Im Anderungsbereich 1 wurde das Ziel der Anderung geéandert. Nun soll aus der
dargestellten Grinflache (8 5 Abs. 2 BauGB) und der dargestellten Gewerblichen Bauflache
(8 1 Abs. 1 Nr. 3 BauNVO) ein Sonstiges Sondergebiet ,Bauhof‘ gemal § 11 BauNVO
werden.

3. Im Anderungsbereich 2 wurde der Teil nérdlich der Schweriner Landstrale, welcher im
wirksamen Flachennutzungsplan als Flachen fir die Landwirtschaft (8 5 Abs. 2 Nr. 9a
BauGB) dargestellt wird, aus dem Geltungsbereich entfernt und ist somit kein Bestandteil der
Anderung des Flachennutzungsplanes.

4. Redaktionelle Anpassungen der Begrindung unter den Punkten 1.1, 1.3, 2., 3.1, 3.2, 3.3
und 5. sowie im Umweltbericht Die Stadtvertretung der Stadt Grevesmiihlen kann somit den
Abwaéagungs- und Feststellungsbeschluss fassen, sodass die Planung beim

Landkreis Nordwestmecklenburg zur Genehmigung vorgelegt werden kann.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n __
1 GVM_8. A F-Plan_Begrindung_Feststellungsbeschluss (6ffentlich)
2 GVM_8. A F-Plan_Planteil _Feststellungsbeschluss (6ffentlich)
3 GVM_8. A F-Plan_Abwagung Mit Markierungen (6ffentlich)
4 GVM_8. A F-Plan_Abwagung_Feststellungsbeschluss (6ffentlich)
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Teil 1 - Begriindung

1. Einleitung

1.1  Planungsanlass und Planungsziele

Die Stadt Grevesmuhlen mochte mit der 8. Anderung des Flachennutzungsplanes
(FNP) den vorbereitenden Bauleitplan an den gewachsenen Bestand und die aktuellen
Entwicklungsziele der Stadt anpassen.

Das Gelande des stadtischen Bauhofes in der Strale ,Griiner Weg“ (hier: Anderungs-
bereich 1) entsprach nie den Darstellungen des wirksamen FNPs. Die dargestellte
Grinflache wurde jeher durch den stadtischen Bauhof als temporare Lagerflache ge-
nutzt. Anfang der 2000er Jahre wurde auf der Grunflache eine zusatzliche Geratehalle
fur den Bauhof gebaut. Nun soll der Bauhof der Stadt Grevesmuihlen erweitert werden.
Um diese Entwicklungen und Ziele zu sichern und zu ermoglichen, soll der FNP der
Stadt Grevesmiihlen im Anderungsbereich 1 entsprechend geandert werden.

Fir die Flachen sldlich der Schweriner LandstraBe (hier: Anderungsbereich 2) sieht
die Stadt Grevesmuhlen einen Gewerbestandort vor, um die leerstehenden Grundstu-
cke mit einer langfristigen Nutzung zu reaktivieren und um die seit Jahrzehnten beste-
henden und in der Erstaufstellung des Flachennutzungsplanes Anfang der 1990er
Jahre falsch dargestellten Flachen nun korrekt darzustellen.

Weiter sudlich entlang der Schweriner Landstral3e befindet sich die Kreisstrallenmeis-
terei des Landkreises Nordwestmecklenburg (hier: Anderungsbereich 3). Dort beab-
sichtigte die Kreisstrallenmeisterei urspringlich, mit dem vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan Nr. 50 ,Ersatzneubau der Kreisstrallenmeisterei Grevesmuhlen® eine wei-
tere Entwicklung des Gelandes vorzunehmen. Im Parallelverfahren sollte daher auch
der Flachennutzungsplan geandert werden. Da das Planverfahren des vorhabenbezo-
genen Bebauungsplans Nr. 50 durch die KreisstraRenmeisterei gestoppt wurde, wird
von der Anderung im Flachennutzungsplan ebenfalls abgesehen.

Im Laufe des Beteiligungsverfahrens gab das Forstamt Grevesmuhlen einen Hinweis
zu einer falschen Darstellung einer angrenzenden Flache im Flachennutzungsplan.
Gemal Stellungnahme des Forstamtes Grevesmuhlen vom 15. Juli 2024 handelt es
sich bei der Flache westlich der KreisstraRenmeisterei um einen Wald. Auch hier ent-
sprechen die Darstellungen des wirksamen FNPs nicht dem vorhandenen Bestand.
Eine Luftbildauswertung ergab, dass dieser Wald mindestens seit 1955 existiert und
eine Anderung des Flachennutzungsplanes erforderlich ist.

Der Aufstellungsbeschluss fiir die 8. Anderung des Flachennutzungsplanes wurde
durch die Stadtvertretung der Stadt Grevesmuihlen am 25. September 2023 gefasst.
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1.2 Plangrundlagen

Planungsrechtliche Grundlagen fiir die Erarbeitung der 8. Anderung des Flachennut-
zungsplanes sind:

- das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom
03.11.2017 (BGBI. | S. 3634), zuletzt geandert durch Artikel 5 des Gesetzes vom
12.08.2025 (BGBI. 2025 | Nr. 189);

- Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017
(BGBI. | S. 3786), zuletzt geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03.07.2023
(BGBI. 2023 | Nr. 176);

- die Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBI. 1991 | S. 58), zu-
letzt geandert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12.08.2025 (BGBI. 2025 | Nr.
189)

sowie die sonstigen planungsrelevanten, zum Zeitpunkt der Planaufstellung gultigen
Gesetzesvorschriften, Erlasse und Richtlinien.

Die in der Satzung genannten Gesetze und Richtlinien konnen im Rathaus der Stadt
Grevesmuhlen, Rathausplatz 1, 23936 Grevesmuhlen, wahrend der Offnungszeiten
eingesehen werden.

Als Plangrundlagen wurden die digitale topographische Karte im Malf3stab 1:5 000 vom
Landesamt fur innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern, © GeoBasis DE/
M-V 2023, ein Auszug aus dem Flachennutzungsplan in der Fassung der 7. Anderung
sowie eigene Erhebungen genutzt.

Des Weiteren wurde das Regionale Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg
(RREP WM) vom 31. August 2011 bericksichtigt.

Die verwendeten Planzeichen und die Erlauterungen orientieren sich am wirksamen
Flachennutzungsplan i.d.F. der 7. Anderung der Stadt Grevesmiihlen. Samtliche Pla-
nungsinhalte und Erlauterungen der nicht von der vorliegenden Anderung betroffenen
Teile des wirksamen Flachennutzungsplanes gelten uneingeschrankt weiterhin fort.

1.3 Planverfahren

Die Stadt Grevesmuhlen verfugt Uber einen wirksamen Flachennutzungsplan in der
Fassung der 7. Anderung. Die (iberplanten Flachen werden im Flachennutzungsplan
derzeit als Gewerbliche Bauflachen, Sonstiges Sondergebiet, Grunflachen und Fla-
chen fir die Landwirtschaft ausgewiesen. Aufgrund der wesentlich geplanten Ande-
rungen in den jeweiligen Bereichen wird die 8. Anderung des FNP im Regelverfahren
nach Malfdgabe der §§ 2 bis 6a BauGB mit Umweltprifung durchgefihrt.
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Die friihzeitige Offentlichkeits- und Behérdenbeteiligung fand vom 18.06.2024 bis zum
30.07.2024 statt. Die eingegangenen Stellungnahmen wurden in die Abwagung ein-
gestellt. Als Ergebnis der Abwagung der Stellungnahmen aus der frihzeitigen Beteili-
gung wurden folgende wesentliche Anderungen in den Entwurf der Planung eingear-
beitet:
- Die Waldflache stidwestlich der KreisstralRenmeisterei wurde gemaf Stellung-
nahme des Forstamtes Grevesmihlen in den Anderungsbereich 3 tibernom-
men.

Der Entwurf der Planung wurde vom 17.06.2025 bis zum 29.07.2025 veréffentlicht.
Zeitgleich fand die Beteiligung der Behdrden und Trager offentlicher Belange statt.
Nach Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen wurden folgende wesentlichen
Anderungen vorgenommen:

- Im Anderungsbereich 1 wurden die im wirksamen Flachennutzungsplan darge-
stellten Flachen des Allgemeinen Wohngebietes (§ 4 BauNVO) aus dem Ande-
rungsbereich entfernt;

- Das Ziel der Anderung im Anderungsbereich 1 wurde von Gewerbliche Baufla-
chen (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 BauNVO) zu Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbe-
stimmung ,Bauhof* (§ 11 BauNVO) geandert;

- Im Anderungsbereich 2 wurden die im wirksamen Flachennutzungsplan darge-
stellten Flachen fur die Landwirtschaft (§ 5 Abs. 2 Nr. 9 lit. a BauNVO) nordlich
der Schweriner LandstralRe aus dem Anderungsbereich entfernt;

- Das Ziel der Anderung im Anderungsbereich 2 wurde von Gemischten Baufla-
chen (§ 1 Abs. 1 Nr. 2 BauNVO) zu einem eingeschrankten Gewerbegebiet (§
8 BauNVO) geandert;

- Im Anderungsbereich 3 wurden zu einem Teil die im wirksamen Flachennut-
zungsplan dargestellten Flachen fur die Landwirtschaft (§ 5 Abs. 2 Nr. 9 lit. a
BauNVO) westlich der Schweriner Landstrae aus dem Anderungsbereich ent-
fernt. Es handelt sich dabei nur um das Gelande der Kreisstrallenmeisterei;

- Die Darstellung der Trinkwasserschutzzonen IlIA und [lIB wurde angepasst;

- In der Begrindung wurden ausfuhrlichere Beschreibungen der zu erwartenden
Auswirkungen der Anderungen erganzt.

1.4 Planungsvorgaben und Hinweise

Die Stadt Grevesmuhlen hat derzeit 10 538 Einwohner (Stand Dezember 2022). Das
Mittelzentrum Grevesmuhlen ist durch seine geografisch gunstige Lage zwischen den
Hansestadten Lubeck und Wismar unmittelbar an der A 20 gepragt.

Im Landesraumentwicklungsprogramm (LEP) vom 27. Mai 2016 wird fur Mittelzentren
folgender Grundsatz aufgestellt: Mittelzentren sollen als regional bedeutsame Infra-
strukturstandorte gesichert und weiterentwickelt werden. Sie sollen in ihrer Funktion
als Wirtschafts- und Arbeitsstandorte gestarkt werden. Das LEP weist den Mittelzen-
tren eine herausragende Funktion als wichtige Standorte fir Wirtschaft, Handel,
Dienstleistungen und Verwaltung im Land zu. Hier konzentrieren sich Arbeitsplatze
und Versorgungseinrichtungen, Dienstleister und Verwaltungen, Kultur-, Sport- und
Freizeiteinrichtungen, Bildungs- und Sozialeinrichtungen in zumutbarer Entfernung
von den Lebens- und Wohnstandorten der Bevolkerung.
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Aus den genannten Funktionen folgt unter anderem die besondere Verpflichtung zu
einer sinnvollen Bereitstellung von verschiedenen Gewerbestandorten.

Weiterhin liegt die Stadt Grevesmuhlen in einem Vorbehaltsgebiet Tourismus im Hin-
terland der Ostseekiiste sowie in einem groraumig festgelegten Vorbehaltsgebiet
Landwirtschaft.

Im Regionalen Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg vom 31. August 2011
werden die Zielstellungen der Ubergeordneten Landesplanung auf der regionalen
Ebene konkretisiert. Es ergeben sich gegenuber dem LEP allerdings keine wesentli-
chen zusatzlichen Ziele und Grundsatze der Raumordnung und Landesplanung be-
ziuglich der vorliegenden Planung.

Die Stadt Grevesmuhlen verflgt dariber hinaus Uber einen Landschaftsplan. Die re-
levanten Aussagen des Landschaftsplanes werden im Umweltbericht dargestellt.

2. Inhalte des Flachennutzungsplans

Die drei Anderungsbereiche der 8. Anderung des Flachennutzungsplanes mit einer
Gesamtgrolde von rund 4 ha befinden sich im Suden der Stadt Grevesmuhlen.

Der Anderungsbereich 1 liegt nérdlich der Bahnstrecke und siidlich der StralRe ,Grii-
ner Weg“. Der Anderungsbereich 2 liegt siidlich der Schweriner LandstraRe und

nordlich des Stadions ,Am Tannenberg®. Der Anderungsbereich 3 liegt weiter siidlich
direkt westlich der Schweriner Landstral3e.

eugsereiches, © GeoBasis DE/M-V 2024.

Abb. 1: Luftbild mit Lage des An
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2.1  Darstellungen fiir den Anderungsbereich 1

Der wirksame FNP der Stadt Grevesmiihlen enthalt fiir den Anderungsbereich 1 fol-
gende Darstellungen:

e Gewerbliche Bauflachen (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 BauNVO);

e Grunflachen ohne konkrete Zweckbestimmung (§ 5 Abs. 2 Nr. 5 BauGB).
Nordlich grenzen gewerbliche Bauflachen sowie Grinflachen ohne konkrete Zweck-
bestimmung. Im Osten befinden sich weitere gewerbliche Bauflachen. Stdlich an den
Anderungsbereich 1 grenzen direkt Flachen fir Bahnanlagen. Im Westen schlief3t di-
rekt ein allgemeines Wohngebiet an den Anderungsbereich an.

2.2 Darstellungen fiir den Anderungsbereich 2

Der wirksame FNP der Stadt Grevesmiihlen enthalt fir den Anderungsbereich 2 fol-
gende Darstellungen:
e Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung ,Sport und Freizeit"
(§ 11 BauNVO);
e Grunflachen mit der Zweckbestimmung ,Sportanlagen®
(§ 5 Abs. 2 Nr. 5 BauGB).

Nordlich verlauft die Schweriner Landstrafl3e. Daran angrenzend befinden sich Flachen
fur die Landwirtschaft und Flachen fir Bahnanlagen. Im Osten verlauft ebenso die
Schweriner LandstralRe. Daran angrenzend befinden sich gemischte Bauflachen sowie
Flachen fir Mallnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung der Landschaft.
Sidlich an den Anderungsbereich 2 grenzen Griinflachen mit der Zweckbestimmung
,Dauerkleingarten“ sowie Flachen fur die Landwirtschaft. Im Westen schlie3en direkt
weitere Griinflachen mit der Zweckbestimmung ,Sportanlagen® an den Anderungsbe-
reich an.

2.3 Darstellungen fiir den Anderungsbereich 3

Der wirksame FNP der Stadt Grevesmiihlen enthélt fiir den Anderungsbereich 3 fol-
gende Darstellungen:
e Flachen fur die Landwirtschaft (§ 5 Abs. 2 Nr. 9 lit. a BauGB).

Nordlich grenzen Griunflachen mit der Zweckbestimmung ,Dauerkleingarten® sowie
gewerbliche Bauflachen. Im Osten befinden sich gewerbliche Bauflachen, Flachen fir
die Landwirtschaft sowie Schutzgebiete und Schutzobjekte im Sinne des Naturschutz-
rechts. Sudlich grenzen ebenfalls Flachen flr die Landwirtschaft sowie Schutzgebiete
und Schutzobjekte im Sinne des Naturschutzrechts. Im Westen schliel3en weitere Fla-
chen flr die Landwirtschaft an den Anderungsbereich an.
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3. Ausweisungen der 8. Anderung des Flichennutzungsplanes

3.1 Anderungen fiir den Anderungsbereich 1

Die vorliegende Anderung des Flachennutzungsplanes enthélt fiir den Anderungsbe-
reich 1 kunftig folgende Darstellungen:
e Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung ,Bauhof” (§ 11 BauNVO).

Begrundung:
Das Sonstige Sondergebiet mit der Zweckbestimmung ,Bauhof* soll den Fortbestand

und die Entwicklung des Standortes des Bauhofes der Stadt Grevesmuhlen darstellen,
sichern und Entwicklungen ermdglichen. Des Weiteren ist die Darstellung als Sonsti-
ges Sondergebiet wichtig, um in Zukunft zu verhindern, dass sich auf den bisher dar-
gestellten Gewerblichen Bauflachen andere flr die angrenzende Wohnbebauung st6-
rende Gewerbebetriebe ansiedeln.

Der gesamte Anderungsbereich 1 wurde bereits vor der Wiedervereinigung durch den
Bauhof genutzt. Die unmittelbare Umgebung des Anderungsbereichs 1 ist zugleich
durch gewerbliche Bauflachen gepragt und verkehrlich gut erschlossen. Die Anderung
des Flachennutzungsplanes stellt somit eine sinnvolle Korrektur dar.

Der Umfang des Sonstigen Sondergebietes betragt insgesamt ca. 0,87 ha.

Auswirkungen durch Wegfall der bisherigen Nutzungsausrichtung

Durch den Wegfall der bisherigen Flachenausweisungen (hier: Grunflachen) ricken
die Flachen des Sonstigen Sondergebietes direkt an die westlich angrenzenden
Wohnbauflachen heran. Dadurch entsteht eine potenzielle Konfliktplanung zwischen
den westlich bestehenden Wohnbauflachen und den neu ausgewiesenen Flachen des
Sonstigen Sondergebietes hinsichtlich der Larmimmissionen, die von den Flachen des
Sonstigen Sondergebietes ausgehen durfen. Aktuell schirmen die im Flachennut-
zungsplan dargestellten ca. 30 m breiten Grunflachen die Wohnbauflachen von den
schadlichen Larmimmissionen ab.

Da die dargestellten Grunflachen bereits vor der Erstaufstellung des Flachennutzungs-
planes wie auch vor der Wiedervereinigung durch den stadtischen Bauhof als tempo-
rare Lagerflache genutzt wurden und die Grunflachen Anfang der 2000er Jahre mit
einer zusatzlichen Geratehalle fiir den Bauhof bebaut wurden, hat es den 30 m breiten
Grunstreifen zur Reduzierung der Larmimmissionen nie gegeben. Vielmehr steht der
gesamte Anderungsbereich 1 unter Bestandsschutz, da dieser bereits vor der Wieder-
vereinigung komplett durch den Bauhof genutzt wurde.

Zusammengefasst entstehen kaum wahrnehmbare Auswirkungen, da mit der Ande-
rung lediglich eine fehlerhafte Flachenausweisung korrigiert wird.
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3.2 Anderungen fiir den Anderungsbereich 2

Die vorliegende Anderung des Flachennutzungsplanes enthélt fiir den Anderungsbe-
reich 2 kinftig folgende Darstellungen:
e Eingeschranktes Gewerbegebiet (§ 8 BauNVO).

Begrundung:
Die geplante Umnutzung des Gelandes sudlich der Schweriner Landstral’e und die

damit verbundene Ansiedlung von Gewerbebetrieben sollen durch die geanderte Dar-
stellung planungsrechtlich ermdglicht werden. Da der Anderungsbereich innerhalb der
Trinkwasserschutzzone IlIA liegt, ist die Darstellung eines eingeschrankten Gewerbe-
gebietes nétig. Die Einschrankung des Gewerbegebietes schlieldt hier produzierendes
Gewerbe aus, um das Schutzgut Wasser zu schitzen.

.

Abb. 2: Luftbild von 1955 von Anderungsbereich 2 ©GeoBasis DE/M-V 2025.

Auch nach der Wiedervereinigung wurde die Flache gewerblich genutzt.




8. Anderung des Flachennutzungsplanes der Stadt Grevesmiihlen - Feststellungsbeschluss

Mit der Erstaufstellung des Flachennutzungsplanes Anfang der 1990er Jahre verfolgte
die Stadt das Ziel, auf den Flachen des Anderungsbereiches 2 ein Sondergebiet ,Sport
und Freizeit* zu entwickeln. Von der Planung ist im Jahr 2025 ein leerstehendes Ge-
schaftshaus Ubrig. Diese Flache soll nun wieder einer sinnvollen Nutzung zugeflhrt
werden. Da die Flache bereits seit mindestens 1955 in einer ahnlichen Form genutzt
wurde, stellt diese Anderung des Flachennutzungsplanes eine sinnvolle Korrektur dar.
Der Umfang des eingeschrankten Gewerbegebietes betragt insgesamt ca. 0,95 ha.

Auswirkungen durch Wegfall der bisherigen Nutzungsausrichtung

Durch den Wegfall der bisherigen Flachenausweisungen (hier: Sonstiges Sonderge-
biet mit der Zweckbestimmung ,Sport und Freizeit) fallen Sondergebietsflachen weg,
die weder in der angestrebten Nutzung noch in der dargestellten Ausdehnung existiert
haben.

Die vorliegende Anderung des Flachennutzungsplanes enthalt aulerdem fiir den
Anderungsbereich 2 kiinftig folgende Darstellungen:
e Gewerbliche Bauflachen (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 BauNVO).

Begrundung:
Die dargestellte gewerbliche Bauflache, sudlich angrenzend an das eingeschrankte

Gewerbegebiet, soll eine Entwicklung und Sicherung innerstadtischer Gewerbebe-
triebe ermdglichen und so kurze Wege zwischen Wohn- und Arbeitsort ermdglichen.
AuBerdem sollen mit dieser Anderung falsche Flachenausweisungen aus der Erstauf-
stellung des Flachennutzungsplanes Anfang der 1990er Jahre korrigiert werden. Mit
der Erstaufstellung des Flachennutzungsplanes wurden eindeutige Gewerbeflachen
mit einem sonstigen Sondergebiet ,Sport und Freizeit* und Uberplant, obwohl die ge-
werbliche Nutzung der drei Gewerbebetriebe weiterhin fortbestand.

="'

Abb. 4: Luftbild von 1991 von Anderungs 2 © GeoBasis DE/M-V 2025.



8. Anderung des Flachennutzungsplanes der Stadt Grevesmiihlen - Feststellungsbeschluss

In diesem Bereich siidlich der Bahntrasse stellt die Anderung des Flachennutzungs-
planes flr diesen Teil eine sinnvolle Korrektur und Richtigstellung dar.
Der Umfang der gewerblichen Bauflachen betragt insgesamt ca. 1,57 ha.

Auswirkungen durch Wegfall der bisherigen Nutzungsausrichtung

Durch den Wegfall der bisherigen Flachenausweisungen (hier: Sonstiges Sonderge-
biet mit der Zweckbestimmung ,Sport und Freizeit®) fallen Sondergebietsflachen weg,
die weder in der angestrebten Nutzung noch in der dargestellten Ausdehnung existiert
haben.

Durch den Wegfall der bisherigen Flachenausweisungen (hier: Grinflachen mit der
Zweckbestimmung ,Sportanlagen®) fallen Sportflachen weg, die durch die Parzel-
lenunscharfe eines Flachennutzungsplanes entstanden sind, in der Form nie existier-
ten und nun korrigiert werden.

3.3 Anderungen fiir den Anderungsbereich 3

Die vorliegende Anderung des Flachennutzungsplanes enthélt fiir den Anderungsbe-
reich 3 kinftig folgende Darstellungen:
e Flachen fur Wald (§ 5 Abs. 2 Nr. 9 b BauNVO);

Begrundung:
Die dargestellten Flachen fir Wald stellen die wahre Nutzung der westlichen Teilflache

dar und sichern diese nun.
Der Umfang der Flachen fir Wald betragt insgesamt ca. 0,55 ha.
4. Flachenbilanz

Der Geltungsbereich der 8. Anderung des Flachennutzungsplanes umfasst eine Fla-
che von rund 4 ha.

Es ergibt sich folgende Flachenverteilung:

. . o 8. Anderung
Bisherige Flachennutzungsplanung des Flichennutzungsplanes
Gewerbliche Bauflachen Sonstiges Sondergebiet
Grunflachen ohne 8.760 m? mit der Zweckbestim- 8.760 m?
Zweckbestimmung mung ,Bauhof”
Sonstiges Sondergebiet Eingeschranktes
mit Zweckbestimmung Gewerbegebiet 9.500 m?

,oport und Freizeit*
Grinflachen mit Zweck- 25.230 m?
bestimmung ,Sportlichen Gewerbliche Bauflachen | 15.730 m?
Zwecken dienende Ge-
baude und Einrichtungen®
Flachen fur die
Landwirtschaft

Gesamt 39.580 m? | Gesamt 39.580 m?

Tab. 1: Flachenbilanz, gerundete Werte.

5.590 m? | Flachen fur Wald 5.590 m?
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5. Immissionsschutz

Aufgabe der Bauleitplanung im Hinblick auf den Immissionsschutz ist es, bereits auf
der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung auf die Problematik der auf das Plange-
biet einwirkenden Immissionen bzw. von dem Plangebiet ausgehenden Emissionen
einzugehen und diese nach Moglichkeit zu I6sen. Hier ist insbesondere darauf zu ach-
ten, dem Trennungsgebot nach § 50 BImSchG zu entsprechen und schutzenswerte
sowie storungsintensive Nutzungen nicht in unmittelbarer raumlicher Nahe zu veror-
ten.

Mit der 8. Anderung des Flachennutzungsplanes werden keine neuen potentiell in Kon-
flikt tretenden Nutzungen in unmittelbarer raumlicher Nahe dargestellt. Allerdings be-
findet sich der Anderungsbereich 1 direkt angrenzend an Wohnbauflachen und der
Anderungsbereich 2 liegt stdlich entlang der Bahnstrecke Liibeck — Bad Kleinen.

Der ,Immissionsschutzkonflikt“ fiir den Anderungsbereich 1 bestand bereits vor der
Wiedervereinigung und hat somit Bestandsschutz. Die im wirksamen Flachennut-
zungsplan dargestellte Grinflache hat es in der Form nie gegeben, da der Bereich
stets als temporare Lagerflache fir den dort ansassigen Bauhof gedient hat. Da der
Bauhof allerdings hauptsachlich Arbeitseinsatze im gesamten Stadtgebiet durchfuhrt
und der Standort des Bauhofes lediglich als Garage und Lager flr Fahrzeuge, Material
sowie andere Gerate zu deklarieren ist, gingen von der dargestellten gewerblichen
Bauflache keine typischen Larmemissionen eines Gewerbegebietes aus. Somit sind
auch mit der Anderung der Grinflache in ein sonstiges Sondergebiet mit der Zweck-
bestimmung ,Bauhof‘ keine zusatzlichen Immissionen zu erwarten. Des Weiteren
wurde bereits Anfang der 2000er Jahre ein Hallenneubau zwischen der angrenzenden
Wohnbebauung und dem Standort des Bauhofes gebaut. Durch die Anordnung der
Gebaude werden die wenigen entstehenden Larmemissionen auf dem Hof des Bau-
hofes gehalten. Zusammengefasst: Durch die Anderung des Anderungsbereiches 1
entsteht kein zusatzlicher Konflikt.

6. ErschlieBung

Da alle drei Anderungsbereiche der 8. Anderung des Flachennutzungsplanes durch
verschiedene Nutzungen gepragt werden, sind die Anderungsbereiche bereits (iber
die StralRen ,Griner Weg“ und ,Schweriner Landstrale“ erschlossen und somit an das
lokale und regionale Verkehrsnetz angeschlossen.

Die technische ErschlieRung der Anderungsbereiche ist ebenso bereits vorhanden.

7. Planungskosten

Die Planungskosten der 8. Anderung des Flachennutzungsplanes der Stadt Greves-
muhlen werden von der Stadt getragen.
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8. Durchfuhrungsrelevante Hinweise

Nach gegenwartigem Kenntnisstand sind von der geplanten MalRnhahme keine Bau-
und Bodendenkmale betroffen. Wenn wahrend der Erdarbeiten Funde oder auffallige
Bodenverfarbungen entdeckt werden, ist gemafl § 11 Abs. 2 DSchG unverzuglich die
untere Denkmalschutzbehorde zu benachrichtigen. Fund und Fundstelle sind bis zum
Eintreffen von Mitarbeitern oder Beauftragten des Landesamtes fur Kultur und Denk-
malpflege in unverandertem Zustand zu erhalten. Verantwortlich hierfir sind der Ent-
decker, der Leiter der Arbeiten, der Grundeigentumer sowie zufallige Zeugen, die den
Wert des Fundes erkennen. Die Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der
Anzeige.

Nach gegenwartigem Kenntnisstand sind im Geltungsbereich keine Altlastenver-
dachtsflachen bekannt. Werden bei Bauarbeiten Anzeichen fur bisher unbekannte Be-
lastungen des Untergrundes (unnattrliche Verfarbungen bzw. Gerlche, Austritt ver-
unreinigter Flussigkeiten, Ausgasungen, Altablagerungen) angetroffen, ist der Grund-
stliicksbesitzer sowie die gemall § 4 Abs. 3 und 6 Bundesbodenschutzgesetz
(BBodSchG) genannten Personen zur ordnungsgemafen Entsorgung des belasteten
Bodenaushubs verpflichtet. Auf die Anzeigepflicht bei der unteren Bodenschutzbe-
horde des Landkreises wird hingewiesen. Diese Pflicht gilt bei BaumalRnahmen, Bau-
grunduntersuchungen oder ahnlichen Einwirkungen auf den Boden und den Unter-
grund zusatzlich auch fur die Bauherren und die von ihnen mit der Durchfihrung dieser
Tatigkeiten Beauftragten, Schadensgutachter, Sachverstandige und Untersuchungs-
stellen. Der Grundstlcksbesitzer ist als Abfallbesitzer nach § 15 Kreislaufwirtschafts-
gesetz (KrWG) zur ordnungsgemallen Entsorgung des belasteten Bodenaushubs ver-
pflichtet.

Der Anderungsbereich ist als nicht kampfmittelbelastet bekannt. Es ist jedoch nicht
auszuschliel3en, dass bei Tiefbaumalinahmen Munitionsfunde auftreten kdnnen. Aus
diesem Grunde sind Tiefbauarbeiten mit entsprechender Vorsicht durchzufuhren. Soll-
ten bei diesen Arbeiten kampfmittelverdachtige Gegenstande oder Munition aufgefun-
den werden, ist aus Sicherheitsgrinden die Arbeit an der Fundstelle und der unmittel-
baren Umgebung sofort einzustellen und der Munitionsbergungsdienst zu benachrich-
tigen. Notigenfalls ist die Polizei und ggf. die 6rtliche Ordnungsbehoérde hinzuzuziehen.
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Teil 2 — Umweltbericht

1. Einleitung

1.1 Rechtliche Grundlagen

Seit der BauGB-Novelle 2004 sind die im Rahmen der Bauleitplanung zu prtfenden
Belange des Umweltschutzes in einem Umweltbericht zu beschreiben und zu bewer-
ten. Entsprechend § 2 Abs. 5 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 03. November 2017 (BGBI. I. S. 3634) einschlieRlich aller rechtskrafti-
gen Anderungen ist fur alle Bauleitplane im Regelverfahren ein Umweltbericht anzu-
fertigen.

Nach § 2 a Nr. 2 BauGB sind im Umweltbericht die aufgrund der Umweltprifung ge-
maf § 2 Abs. 4 und der Anlage 1 zum BauGB ermittelten und bewerteten Belange des
Umweltschutzes darzulegen. Als gesonderter Teil der Begrindung ist der Umweltbe-
richt zusammen mit der Flachennutzungsplananderung 6ffentlich auszulegen.

Im Rahmen der Umweltprifung werden die Auswirkungen des Vorhabens auf alle Um-
weltbelange nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB (die Auswirkungen auf die Tiere, Pflanzen,
Flache, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgeflige zwischen ihnen sowie
die Landschaft und die biologische Vielfalt) gepruft und die Ergebnisse im Umweltbe-
richt dargestellt.

Neben der Ermittlung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswir-
kungen der beabsichtigten Flachennutzungsplananderung umfasst die Umweltprifung
auch die Berlcksichtigung anderweitiger Planungsmadglichkeiten sowie die Bestim-
mung erforderlicher MalRhahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich
der nachteiligen Auswirkungen sowie zu deren Uberwachung.

Umfang und Detaillierungsgrad der Ermittlung der voraussichtlichen erheblichen Um-
weltauswirkungen, d. h. der Umweltprifung, werden gemal § 2 Abs. 4 BauGB von der
Gemeinde festgelegt. Die Umweltprufung bezieht sich auf das, was nach gegenwarti-
gem Wissenstand und allgemein anerkannten Prifmethoden sowie nach Inhalt und
Detaillierungsgrad der Flachennutzungsplananderung angemessener Weise verlangt
werden kann. Die Aufstellung der 8. Anderung des Flachennutzungsplanes erfolgt
ohne aktuell damit verbundene Bauleitverfahren in den Anderungsbereichen.

Fir die vorliegende Flachennutzungsplananderung werden die voraussichtlich eintre-
tenden Auswirkungen auf die Schutzgiter zusammenfassend betrachtet und bewertet.

Der Umweltbericht beschreibt und bewertet die projektbedingten Auswirkungen auf
Mensch, Natur und Umwelt einschliel3lich der entstehenden Wechselwirkungen ge-
mal} den gesetzlichen Vorgaben des § 2 Abs. 5 BauGB. Als geeignete Untersuchungs-
methode wird zunachst die Bilanzierung der dargestellten Flachennutzungen gegen-
uber dem Bestand angesehen. Hieraus wird als 1. Schritt der Analyse deutlich, inwie-
weit es zu nachteiligen Wirkungen auf die zu untersuchenden Schutzgiter kommt. In
weiteren Analyseschritten erfolgt eine naturschutzfachliche und artenschutzrechtliche
Bewertung der sich aus dem Vorhaben ergebenden Veranderungen. Die methodische
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Vorgehensweise zur Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen durch
die Planungen erfolgt im Regelfall verbal argumentativ.

Die einzelnen Aspekte der Umweltprifungen erfolgen soweit erforderlich separat fur
die jeweiligen Anderungsbereiche. Die Anderungsbereiche befinden sich auf Sied-
lungsbereichen und grenzen teilweise an Flachen fur die Landwirtschaft mit Dauer-
grunland oder Grunflachen.

Die Stadtvertretung der Stadt Grevesmuhlen hat am 25. September 2023 die Aufstel-
lung der 8. Anderung des Flachennutzungsplanes beschlossen. Die Stadt beabsichtigt
mit der 8. Anderung, den Flachennutzungsplan an den gewachsenen Bestand inner-
halb der Anderungsbereiche und die aktuellen Entwicklungsziele der Stadt anzupas-
sen. Die 8. Anderung des Flachennutzungsplanes umfasst 3 Anderungsbereiche ohne
eine verbindliche Bauleitplanung. Die tatsachliche Nutzung innerhalb der Anderungs-
bereiche weicht teilweise stark von den Darstellungen des wirksamen Flachennut-
zungsplanes der Stadt Grevesmihlen ab.

1.2 Kurzdarstellung der Ziele und Inhalte der Bauleitplanung

Die hier behandelte 8. Anderung des Flachennutzungsplanes beinhaltet drei Ande-
rungsbereiche. Diese sind im stadtebaulichen Teil der Begrundung detailliert beschrie-
ben und werden nachfolgend in Bezug auf ihre Umweltauswirkungen betrachtet und
bewertet. Es handelt sich um die Anderungsbereiche 1,2 und 3, fiir diese sind nach-
folgend die stadtebaulichen Ziele und Inhalte zusammenfassend dargestellt.

Die drei Anderungsbereiche der 8. Anderung des Flachennutzungsplanes mit einer
Gesamtgrolde von rund 4 ha befinden sich im Studen der Stadt Grevesmuhlen.

Der Anderungsbereich 1 liegt nérdlich der Bahnstrecke und siidlich der StraRRe ,Griiner
Weg"“. Sudlich der Schweriner Landstral3e und nérdlich des Stadions ,Am Tannenberg®
befindet sich der Anderungsbereich 2. Der Anderungsbereich 3 liegt weiter sidlich,
westlich der Schweriner Landstral3e.

1. Anderungsbereich

Im Anderungsbereich 1 soll die Darstellung des wirksamen Flachennutzungsplanes
korrigiert werden. Im bisherigen Flachennutzungsplan werden im Anderungsbereich 1
eine Grinflache und eine Gewerbliche Bauflache dargestellt. Der Anderungsbereich 1
dient seit jeher als Flache fur den Bauhof der Stadt Grevesmuhlen, dabei wurde die
dargestellte Grinflache als temporare Lagerflache genutzt. Anfang der 2000er Jahre
wurde auf der Grunflache eine zusatzliche Geratehalle fur den Bauhof gebaut.

Die Anderung im Anderungsbereich 1 sieht kiinftig eine Darstellung als Sonstiges Son-
dergebiet mit der Zweckbestimmung ,Bauhof‘ gemaf § 11 BauNVO vor. Das Sonstige
Sondergebiet mit der Zweckbestimmung ,Bauhof soll den Fortbestand und die Ent-
wicklung des Standortes des Bauhofes der Stadt Grevesmuhlen darstellen, sichern
und Entwicklungen ermdglichen. Des Weiteren ist die Darstellung als Sonstiges Son-
dergebiet wichtig, um in Zukunft zu verhindern, dass sich auf den bisher dargestellten
Gewerblichen Bauflachen andere flr die angrenzende Wohnbebauung stérende Ge-
werbebetriebe ansiedeln. Der gesamte Anderungsbereich 1 wurde bereits vor der
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Wiedervereinigung durch den Bauhof genutzt. Die unmittelbare Umgebung des Ande-
rungsbereichs 1 ist zugleich durch gewerbliche Bauflachen gepragt und verkehrlich
gut erschlossen. Die Anderung des Flachennutzungsplanes stellt somit eine sinnvolle
Korrektur dar. Der Umfang des Sonstigen Sondergebietes betragt insgesamt ca. 0,87
ha.

2. Anderungsbereich

Far die Flachen sidlich der Schweriner Landstrale sieht die Stadt Grevesmuhlen ei-
nen Gewerbestandort vor, um die leerstehenden Grundstucke mit einer langfristigen
Nutzung zu reaktivieren und um die seit Jahrzehnten bestehenden und in der Erstauf-
stellung des Flachennutzungsplanes Anfang der 1990er Jahre falsch dargestellten Fla-
chen nun korrekt darzustellen. Der Anderungsbereich 2 wird in zwei Nutzungstypen
untergliedert. Durch den Wegfall der bisherigen Flachenausweisungen (hier: Sonsti-
ges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung ,Sport und Freizeit*) fallen Sonderge-
bietsflachen weg, die weder in der angestrebten Nutzung noch der dargestellten Aus-
dehnung existiert haben.

Durch den Wegfall der bisherigen Flachenausweisungen (hier: Grunflache mit der
Zweckbestimmung ,Sportanlagen®) fallen Sportflachen weg, die durch die Parzel-
lenunscharfe eines Flachennutzungsplanes entstanden sind, in der Form aber nie
existierten und nun korrigiert werden.

Die geplante Umnutzung des Gelandes sldlich der Schweriner Landstral’e und die
damit verbundene Ansiedlung von Gewerbebetrieben sollen durch die geanderte Dar-
stellung planungsrechtlich ermdglicht werden. Da der Anderungsbereich innerhalb der
Trinkwasserschutzzone IlIA liegt, ist die Darstellung eines eingeschrankten Gewerbe-
gebietes nétig. Die Einschrankung des Gewerbegebietes schlieldt hier produzierendes
Gewerbe aus, um das Schutzgut Wasser zu schitzen. Mit der Erstaufstellung des Fla-
chennutzungsplanes Anfang der 1990er Jahre verfolgte die Stadt das Ziel, auf den
Flachen des Anderungsbereichs 2 ein Sondergebiet ,Sport und Freizeit“ zu entwickeln.
Von der Planung ist im Jahr 2025 ein leerstehendes Geschaftshaus Ubrig. Die Flache
soll nun wieder einer sinnvollen Nutzung zugefuhrt werden. Da die Flache bereits seit
mindestens 1955 in einer dhnlichen Form genutzt wurde, stellt diese Anderung des
Flachennutzungsplanes eine sinnvolle Korrektur dar.

Der Umfang des eingeschrankten Gewerbegebietes betragt ca. 0,95 ha.

Die neu dargestellte gewerbliche Bauflache, sldlich angrenzend an das einge-
schrankte Gewerbegebiet, soll eine Entwicklung und Sicherung innerstadtischer Ge-
werbebetriebe ermoglichen und so kurze Wege zwischen Wohn- und Arbeitsort er-
moglichen. AuBerdem sollen mit dieser Anderung falsche Flachenausweisungen aus
der Erstaufstellung des Flachennutzungsplanes Anfang der 1990er Jahre korrigiert
werden. Mit der Erstaufstellung des Flachennutzungsplanes wurden eindeutige Ge-
werbeflachen mit einem sonstigen Sondergebiet ,Sport und Freizeit” Gberplant, obwonhl
die gewerbliche Nutzung der drei Gewerbebetriebe weiterhin fortbestand. In diesem
Bereich sudlich der Bahntrasse stellt die Anderung des Flachennutzungsplanes fir
diesen Teil eine sinnvolle Korrektur und Richtigstellung dar. Der Umfang der gewerb-
lichen Bauflachen betragt insgesamt ca. 1,57 ha.
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3. Anderungsbereich

Der Anderungsbereich 3 liegt weiter stidlich nahe der Schweriner LandstralRe angren-
zend an die Kreisstrallenmeisterei des Landkreises Nordwestmecklenburg. Dort be-
absichtigte die Kreisstrallenmeisterei urspriinglich, mit dem vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan Nr. 50 ,Ersatzneubau der KreisstraRenmeisterei Grevesmuhlen® eine
weitere Entwicklung des Gelandes vorzunehmen. Im Parallelverfahren sollte daher
auch der Flachennutzungsplan geandert werden. Da das Planverfahren des vorha-
benbezogenen Bebauungsplanes Nr. 50 durch die Kreisstrallenmeisterei gestoppt
wurde, wird von der Anderung im Flachennutzungsplan ebenfalls abgesehen. Im Laufe
des Beteiligungsverfahrens gab das Forstamt Grevesmuhlen einen Hinweis zu einer
falschen Darstellung einer angrenzenden Flache im Flachennutzungsplan. Gemaf
Stellungnahme des Forstamtes Grevesmuhlen vom 15. Juli 2024 handelt es sich bei
der Flache westlich der Kreisstrallenmeisterei um einen Wald. Auch hier entsprechen
die Darstellungen des wirksamen FNPs nicht dem vorhandenen Bestand. Eine Luft-
bildauswertung ergab, dass dieser Wald mindestens seit 1955 existiert und eine An-
derung des Flachennutzungsplanes erforderlich ist. Die Anderung sieht eine Darstel-
lung von Flachen fur Wald gemafR § 5 Abs. 2 Nr. 9 b BauNVO auf dem im wirksamen
Flachennutzungsplan dargestellten Flachen fur die Landwirtschaft.

Der Umfang der Flachen fur den Wald betragt ca. 0,55 ha.

Gesamt:

Insgesamt stellen die Anderungen der 8. Anderung des Flachennutzungsplanes der
Gemeinde Grevesmubhlen sinnvolle Korrekturen des Flachennutzungsplanes auf einer
Gesamtflache von ca. 4 ha dar.

1.3 Umweltschutzziele aus einschlagigen Fachgesetzten und Fachplanungen

Nachfolgend werden die Zielaussagen der Ubergeordneten Fachplanungen hinsicht-
lich der regionalen Entwicklung der Stadt Grevesmuhlen zusammenfassend darge-
stellt.

Regionales Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg (RREP WM)

Fir den planungsrelevanten Bereich werden nachfolgende Aussagen im RREP WM
getroffen.
- Grevesmubhlen ist als Mittelzentrum ausgewiesen.
- Grevesmuhlen besitzt Anschluss an das regionale Straldennetz (Bundesstralle
105) und ebenso einen Anschluss an das grof3raumige Schienennetz.
- Das Plangebiet ist Teil des Tourismusraums/Tourismusentwicklungsraumes
und des Vorbehaltsgebietes Landwirtschaft.

Die Stadt Grevesmiihlen geht davon aus, dass die Aufstellung der 8. Anderung des
Flachennutzungsplanes den Zielen der Raumordnung und Landesplanung entspricht.

Die Stadt Grevesmuhlen hat derzeit 10 538 Einwohner (Stand Dezember 2022). Das

Mittelzentrum Grevesmiuhlen ist durch seine geografisch glinstige Lage zwischen den
Hansestadten Lubeck und Wismar unmittelbar an der A 20 gepragt.
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Im Landesraumentwicklungsprogramm (LEP) vom 27. Mai 2016 wird fur Mittelzentren
folgender Grundsatz aufgestellt: Mittelzentren sollen als regional bedeutsame Infra-
strukturstandorte gesichert und weiterentwickelt werden. Sie sollen in ihrer Funktion
als Wirtschafts- und Arbeitsstandorte gestarkt werden. Das LEP weist den Mittelzen-
tren eine herausragende Funktion als wichtige Standorte fur Wirtschaft, Handel,
Dienstleistungen und Verwaltung im Land zu. Hier konzentrieren sich Arbeitsplatze
und Versorgungseinrichtungen, Dienstleister und Verwaltungen, Kultur-, Sport- und
Freizeiteinrichtungen, Bildungs- und Sozialeinrichtungen in zumutbarer Entfernung
von den Lebens- und Wohnstandorten der Bevolkerung.

Aus den genannten Funktionen folgt unter anderem die besondere Verpflichtung zu
einer sinnvollen Bereitstellung von verschiedenen Gewerbestandorten.

Weiterhin liegt die Stadt Grevesmuhlen in einem Vorbehaltsgebiet Tourismus im Hin-
terland der Ostseekuste sowie in einem grolraumig festgelegten Vorbehaltsgebiet
Landwirtschaft.

Im Regionalen Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg vom 31. August 2011
werden die Zielstellungen der uUbergeordneten Landesplanung auf der regionalen
Ebene konkretisiert. Es ergeben sich gegenuber dem LEP allerdings keine wesentli-
chen zusatzlichen Ziele und Grundsatze der Raumordnung und Landesplanung be-
zuglich der vorliegenden Planung.

Gutachterlicher Landschaftsrahmenplan Westmecklenburg (GLRP WM)

Naturrdumliche Gliederung

Landschaftszone: Hohenrticken und Mecklenburgische Seenplatte (4)
Grol¥landschaft: Westmecklenburgische Seenlandschaft (40)
Landschaftseinheit: Westliches Hugelland mit Stepenitz und Radegast (401)

Aufgrund der Lage im Siedlungsraum bzw. Siedlungsrand gibt es fiir den Anderungs-
bereich selbst kaum konkrete Aussagen. Fur den umgebenden Bereich werden im
GLRP WM folgende Aussagen getroffen:

- Der Boden ist als Bereich mit mittlerer bis hoher Schutzwirdigkeit dargestellt
(Karte 4),

- Die Schutzwurdigkeit des Grund- und Oberflachenwassers ist als Bereich mit
mittlerer bis hoher Schutzwirdigkeit (Karte 6) dargestellt,

- Grevesmuhlen wird in Bezug auf die Klimaverhaltnisse im niederschlagsbe-
gunstigten Bereich dargestellt (Karte 7),

- Die Schutzwurdigkeit des Landschaftsbildes ist mit mittel bis hoch klassifiziert
(Karte 8). Die Funktionsbewertung der landschaftlichen Freirdume ist mit Stufe
1- gering bewertet (Karte 9),

- Suddstlich von Grevesmuhlen befindet sich ein Naturschutzgebiet (N 280) und
ein weiteres Naturschutzgebiet (N 269) norddstlich des Stadtbereiches
(Karte 11),
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- Das Plangebiet und die angrenzenden Bereiche besitzen keine Bedeutung fur
die Sicherung der Erholungsfunktion der Landschaft (Karte 13).

Aus den ubergeordneten Planungen lassen sich keine erheblichen Beeintrachtigungen
der dort dargestellten Entwicklungsziele ableiten.

Flachennutzungsplan

Stadtentwicklung ist ein dynamischer Prozess und fuhrt zu fortlaufenden Veranderun-
gen, die ihren Niederschlag im Flachennutzungsplan als vorbereitenden Bauleitplan
finden.

Die Stadt Grevesmuhlen verfugt Uber einen wirksamen Flachennutzungsplan, der in
der 7. Anderung vorliegt. Seit der Wirksamkeit des Flachennutzungsplanes wurden
von der Stadt Grevesmuhlen Planungen eingeleitet bzw. fortentwickelt, die mit den
grundsatzlichen stadtebaulichen Zielen der Gemeinde Ubereinstimmen.

Neue Vorhaben oder geanderte Planungsziele, die durch geanderte stadtebauliche,
wirtschaftliche oder sonstige Rahmenbedingungen bedingt sind, erfordern die Anpas-
sung des Flachennutzungsplanes. Zu diesen Rahmenbedingungen gehoéren auch die
Belange bzw. Ziele der Ubergeordneten Raumordnung sowie die Belange des Umwelt-
und Naturschutzes. Mit diesen Rahmenbedingungen, die wiederum auch einer dyna-
mischen Entwicklung unterliegen, muss sich die Gemeinde im Zuge ihrer laufenden
Uberprifung und Anpassung der gemeindlichen Entwicklungsziele auseinanderset-
zen.

Da diese neuen bzw. geanderten Planungsziele nicht mit den gegenwartigen Flachen-
darstellungen im Flachennutzungsplan Ubereinstimmen, ist eine Anderung bzw. An-
passung des Flachennutzungsplanes erforderlich, um die Genehmigungsfahigkeit von
Planungsvorhaben zu erreichen und die Darstellungen im Flachennutzungsplan zu ak-
tualisieren. Auf der Ebene des Flachennutzungsplanes werden auflerdem die grund-
satzlichen raumordnerischen Belange sowie die Umweltbelange berucksichtigt.

Die vorliegende 8. Anderung des Flachennutzungsplanes der Stadt Grevesmiihlen
umfasst 3 Anderungsbereiche. Diese sind unter Punkt 1.2 in Kurzform dargestellt. Aus-
fuhrliche Informationen zu den Planungszielen sind im stadtebaulichen Teil der Be-
grindung zu finden.

Landschaftsplan

Fir die Stadt Grevesmuhlen liegt ein Landschaftsplan (Stand: Endgultiges Exemplar-
04. Mai 2009) vor. Fur das Plangebiet bzw. den planungsrelevanten Bereich werden
zusammenfassend folgende Aussagen getroffen:
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Biotoptypen
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Abb. 1 Auszug aus dem Landschaftsplan — Karte 7 — Biotoptypen

-

Fir die hier betrachteten Anderungsbereiche wird (iberwiegend der Biotoptyp OIG —
Gewerbegebiet dargestellt und untergeordnet RH — Staudensaum und Ruderalflur so-
wie GM — Frischgrinland auf Mineralstandorten.

Aus diesem Grund wird diesen Flachen Uberwiegend ein geringer Biotopwert (Karte
7a Landschaftsplan — Biotoptypen-Bewertung) zugeordnet.

Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung fiir den Anderungsbereich 3 erfolgt eine
Detaillierung dieser Biotopkartierung, die auch fur die Eingriffsbilanzierung verwendet
wird.

Aktuelle und geplante Raumnutzung und Konflikte

In Bezug auf die Darstellung von aktuellen und geplanten Raumnutzungen und damit
ggf. einhergehenden Konflikten werden im Landschaftsplan unter Punkt 1.11 folgende
Aspekte genannt:
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Zwischenzeitliche Ansiedlung und Etablierung gewerblicher Nutzung - Uberdenken
der Planungsziele

Im Landschaftsplan wird hier somit schon frihzeitig auf einen Konflikt mit der bisheri-
gen Darstellung als Sonderflache hingewiesen und als Losung die Darstellung als ge-
werbliche Bauflache vorgeschlagen. Damit folgt die 8. Anderung des Flachennut-
zungsplanes den Hinweisen aus der Landschaftsplanung.

Leitbild Naturschutz und Landschaftspflege und MalBnahmen

Neben der Darstellung von Sondergebietsflachen beinhaltet das hier betrachtete Plan-
gebiet auch Grin-, Gewerbe- und Bauflachen. Der Landschaftsplan der Stadt Greves-
muhlen stellt fur den planungsrelevanten Bereich samtliche Arten von Siedlungsfla-
chen dar. Mit der nun erfolgten Detaillierung der Bauflachen und Konkretisierung der
Planungsziele zeigt sich, dass die Sonderflachen gemal} der Darstellung des Leitbil-
des des Landschaftsplanes nicht vollstandig umsetzbar sind. Die Notwendigkeit fur
eine Anpassung des Landschaftsplanes wird aufgrund der Kleinteiligkeit der Planung
und den vielen vorhandenen Ubereinstimmungen im Zuge des hier vorliegenden Fla-
chennutzungsplanes nicht gesehen.

=

L
"
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1.4 Schutzgebiete und Schutzobjekte

Internationale und nationale Schutzgebiete

Anderungsbereich 1 und 2

Die beiden Anderungsbereiche liegen innerhalb des Stadtgebietes von Grevesmiihlen.
Die Anderungsbereiche liegen nicht innerhalb eines Schutzgebietes und im planungs-
relevanten Umfeld befindet sich ebenfalls keines. Das nachste internationale Schutz-
gebiet ist das Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung ,Stepenitz-, Radegast- und
Maurinetal mit Zuflissen® (GGB DE 2132-303) in ca. 420 m Entfernung. Flachengleich
mit GGB befindet sich das Naturschutzgebiet 280 ,Kalkflachmoor und Mergelgruben
bei Degtow.”

Aufgrund der ausreichenden Entfernung zum Plangebiet sowie der vorhandenen Stor-
wirkungen wird von keinen zu beachtenden Auswirkungen durch die Umsetzung der
Planung ausgegangen. Dies gilt besonders, da sich die Nutzung der Flachen nicht
andert, sondern die 8. Anderung des Flachennutzungsplanes hauptsachlich der Aktu-
alisierung dient.

Der Anderungsbereich 3

Die Flache grenzt direkt an die Natura-2000-Gebiete GGB DE 2132-303 ,Stepenitz-,
Radegast- und Maurinetal mit Zuflissen® und SPA DE 2233-401 ,Stepenitz -
Poisschower Muhlenbach - Radegast- Maurine” des Landes Mecklenburg-Vorpom-
mern an. Bei der vorgesehenen Anderung in diesem Bereich handelt es sich um die
Korrektur einer fehlerhaften Darstellung aus dem wirksamen Flachennutzungsplan.
Mit der Planung werden keine Anderungen vorbereitet, daher sind Auswirkungen auf
die Schutzgebiete auszuschliel3en.

Geschlitzte Biotope

Anderungsbereiche 1-2

Innerhalb der Anderungsbereiche befinden sich keine gemaR § 20 NatSchAG M-V ge-
schitzten Biotope. An die Anderungsbereiche angrenzende Biotope werden aufgrund
der Planung, die den aktuellen Zustand abbilden soll und eine weitere Nutzung der
Flachen sichern soll, nicht beeintrachtigt.

Anderungsbereich 3

Innerhalb des Anderungsbereiches ist das gemaR § 20 NatSchAG M-V geschiitzte
Biotop NWMO09320 ,Naturnahe Feldgehdlze® verzeichnet. Gemal der Stellungnahme
der Landesforstanstalt vom 15. Juli 2024 handelt es sich bei der Flache um Wald im
Sinne des § 2 LWaldG. Eine Luftbildauswertung legt nahe, dass an dieser Stelle be-
reits im Jahr 1955 Waldflachen anzutreffen waren. Da mit der Planung lediglich die
Flachendarstellung an den Bestand angepasst wird und keine Nutzung vorbereitet
wird, die sich negativ auf das geschutzte Biotop auswirken kann, besteht keine Betrof-
fenheit der gemal § 20 NatSchAG M-V geschitzten Objekte.

Aufgrund der dargestellten Argumentation wird im vorliegenden Fall nicht die Notwen-
digkeit eines Ausnahmeantrages gemal § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V gesehen.
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2, Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen

21 Grundlagen und Methodik der Umweltplanung

Die Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen erfolgt auf Grundlage der
im § 2 Abs. BauGB benannten Aspekte. Demnach wird fur die Belange des Umwelt-
schutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a eine Umweltprifung durchgefihrt, in der die
voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen unter Beachtung der Anlage 1 (zu
§ Absatz 4 und §§ 2a und 4c) ermittelt werden. Nachstehend erfolgt eine Bestands-
aufnahme der einschlagigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustandes (Basisszena-
rio) schutzgutbezogen. Im Anschluss wird eine Prognose uber die Entwicklung des
Umweltzustandes bei Nichtdurchfihrung der Planung beschrieben und bewertet.

Flr eine Beurteilung voraussichtlicher Umweltauswirkungen wurden die folgenden
fachgesetzlichen Vorgaben des Umweltschutzes auf Bundes- und Landesebene be-
rucksichtigt.

Tab. 1: Fachgesetzliche Vorgaben einzelner Schutzgtiter

Schutzgut Fachgesetzliche Vorgaben

Mensch - Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), 22. BImSchV

- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Naturschutzausflihrungsgesetz

Pflanzen u. Tiere (NatSchAG M-V), Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV), FFH-
Richtlinie

Landschaft - BNatSchG (Eingriffsregelung), NatSchAG M-V

Boden - Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG)

Flache - BNatSchG, Baugesetzbuch (BauGB)

Wasser - Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)

Klima/Luft - BImSchG, 22.BImSchV

Kultur- u. Sachgiiter | - Denkmalschutzgesetz M-V (DSchG M-V)

Damit Veranderungen der Schutzguter nachvollzogen, dokumentiert und bewertet,
Eingriffe schutzgutbezogen sowie MalRnahmen zur Vermeidung, zur Verringerung und
zum Ausgleich von negativen Umweltauswirkungen abgeleitet werden kénnen, erfolgt
die Darstellung des Umweltzustandes und der Umweltmerkmale fiir den Anderungs-
bereich einzeln und auf das jeweilige Schutzgut bezogen. Soweit erforderlich werden
die verschiedenen Anderungsbereiche (1-3) im Hinblick auf die einzelnen Schutzglter
separat betrachtet. Da auf der Ebene des Flachennutzungsplanes jedoch im Vergleich
zum Bebauungsplan eine eher Uberschlagige Betrachtung und Bewertung erfolgt, wird
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bei einer vergleichbaren Ausgangslage und Planungsinhalten eine zusammenfas-
sende Darstellung durchgefuhrt.

2.2 Schutzgut Mensch

Bewertungskriterien
- Larmimmissionen
- Visuelle Wahrnehmung
- Erholungsnutzung
- Wahrung gesunder Wohn- und Arbeitsverhaltnisse

Basisszenario

Das Schutzgut Mensch umfasst die Beurteilung der Aspekte Leben, Gesundheit und
Wohlbefinden des Menschen. Die raumliche Erfassung der Umwelt fir das Schutzge-
biet Mensch orientiert sich an den Grunddaseinsfunktionen des Menschen — Wohnen,
Arbeiten, Versorgung, Bildung, in Gemeinschaft leben und sich erholen. Diese Funkti-
onen werden Uberwiegend innerhalb von Siedlungsbereichen realisiert. Als Flachen
mit freizeitrelevanter Infrastruktur innerhalb von Siedlungsraumen, die fir die Erholung
der Wohnbevdlkerung oder als Standort freizeitinfrastruktureller Einrichtungen Bedeu-
tung haben, kommen Grin- und Freiflachen, Parkanlagen, spezielle Freizeitanlagen
(Sportplatze, Freibader, etc.) sowie Flachen fur die naturbezogene Erholungsnutzung
wie Wald- und Seengebiete, in Betracht. Fir den Menschen werden Auswirkungen
einer Planung bedeutsam, wenn sich Auswirkungen auf sein Wohnumfeld und/oder
die Erholungsfunktion in der Landschaft ergeben.

Anderungsbereich 1

L&rmimmissionen

Die Planung soll den dort befindlichen stadtischen Bauhof sichern und darstellen. Mit
der Umsetzung der Planung kommt es zu keiner negativen Veranderung der Larmim-
missionen. Dieser Aspekt wird nicht weiter betrachtet.

Visuelle Wahrnehmung
Es handelt sich bei dem Anderungsbereich 1 um den stadtischen Bauhof mit teils grof3-
formatigen mit flachigen Versiegelungen und Lagerhallen.

Erholungsnutzung
Der Anderungsbereich hat derzeit keine Bedeutung fiir die Erholungsnutzung. Eine
weitere Betrachtung entfallt, da dies auch mit der Umsetzung der Planungsziele sich
nicht andern wird.

Wahrung gesunder Wohn- und Arbeitsverhéltnisse
Es wird aktuell von gesunden Wohn- und Arbeitsverhaltnissen ausgegangen.

Anderungsbereich 2

Larmimmissionen

Die Planung sieht in Anderungsbereich 2 ebenfalls vor, den aktuellen stadtebaulichen
Bestand darzustellen und zu sichern. Daher kommt es mit der Umsetzung der Planung
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zu keiner negativen Veranderung der Larmimmissionen. Dieser Aspekt wird nicht wei-
ter betrachtet.

Visuelle Wahrnehmung

Es handelt sich im Anderungsbereich 2 mehrheitlich um gewerblich genutzte Flachen.
Der westliche Bereich des Anderungsbereiches 2, stidlich der Schweriner LandstralRe
stellt sich als stadtebaulicher Missstand bestehend aus einer Bauruine und einer in-
nerstadtischen Brachflache dar.

Erholungsnutzung

Das Plangebiet hat derzeit keine Bedeutung fur die Erholungsnutzung. Eine weitere
Betrachtung entfallt, da dies auch mit der Umsetzung der Planungsziele sich nicht an-
dern wird.

Wahrung gesunder Wohn- und Arbeitsverhéltnisse
Es wird aktuell von gesunden Wohn- und Arbeitsverhaltnissen ausgegangen.

Anderungsbereich 3

Larmimmissionen

Bei dem Anderungsbereich handelt es sich um eine Waldflache, die im wirksamen
Flachennutzungsplan als Flache fur die Landwirtschaft dargestellt ist.
Larmemissionen sind insbesondere durch den &rtlichen Strallenverkehr und die um-
gebenden Siedlungsbereiche gegeben. Weitere Larmbelastigungen kénnen temporar
durch das Piraten Action OpenAir Theater Grevesmiuhlen in unmittelbarer Nahe erfol-
gen.

Visuelle Wahrnehmung
Das Plangebiet stellt sich als Waldflache dar.

Erholungsnutzung
Der Anderungsbereich selbst besitzt aufgrund der aktuellen Auspragung und Nutzung
in weiten Teilen keine Eignung als Erholungsraum.

Prognose des Umweltzustandes bei Durchfiihrung der Planung

Es wird eine zusammenfassende Einschétzung liber die bedeutsamen Bewertungskri-
terien geben.
Alle Anderungsbereiche

L&rmimmissionen

Grundsétzlich kann nicht von einer Erhéhung der Larmimmissionen in den Anderungs-
bereichen bei der Umsetzung der Planung ausgegangen werden. Mit der 8. Anderung
des Flachennutzungsplanes soll hauptsachlich der aktuelle Bestand gesichert und dar-
gestellt werden, um Entwicklung zu zulassen.

Visuelle Wahrnehmung

Die visuelle Wahrnehmung in den Anderungsbereichen wird sich nicht stark andern,
da hauptsachlich der Bestand gesichert werden soll. Die Anderung des Flachennut-
zungsplanes erméglicht im Anderungsbereich 2 eine sinnvolle Nachnutzung einer
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Bauruine sudlich der Schweriner Landstralde. Somit kann ein stadtebaulicher Miss-
stand beseitigt werden, wodurch die visuelle Wahrnehmung verbessert wird.

Erholungsnutzung

Die Anderungsbereiche besitzen aufgrund inrer Auspragung und Nutzung keine Eig-
nung als Erholungsraum. Mit der Umsetzung der Planung erfolgt keine Aufwertung der
Flachen in Bezug auf die Erholungsnutzung, weshalb es zu keiner Anderung kommt.

Prognose des Umweltzustandes bei Nichtdurchfiihrung der Planung
Bei Nichtdurchfihrung der Planung kommt es zu keiner signifikanten Veranderung des
Umweltzustandes.

Gesamtbewertung — Schutzgut Mensch

Alle Anderungsbereiche
Mit der Umsetzung der Planung entstehen keine gravierenden negativen Auswirkun-
gen auf das Schutzgut Mensch.

Zusammenfassend kann bei der Betrachtung des Schutzgutes Mensch von der Wah-
rung gesunder Wohn- und Arbeitsverhaltnisse ausgegangen werden. Es verbleiben
keine gravierenden negativen Auswirkungen auf das Schutzgebiet Mensch durch die
hier betrachtete Planung.

2.3 Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

Bewertungskriterien
Pflanzen
- Baumbestand/Biotop mit gesetzlichem Schutzstatus
- Naturnahe
- Vielfalt
- Wiederherstellbarkeit Biotoptyp
- Biotopverbund

- Vorkommen gefahrdeter Arten
- Vielfalt von Tieren

Biologische Vielfalt
- Lage in Schutzgebieten
- Naturnahe
- Vielfalt
- Biotopverbund
- Lage im Naturschutzgebiet
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Basisszenario

Pflanzen

Biotoptypen

Eine detaillierte Aufnahme der Biotoptypen erfolgt auf der Ebene der verbindlichen
Bauleitplanung. Die vorgefundenen Biotoptypen lassen Rickschlisse auf das Vor-
kommen von streng geschutzten Arten zu. Aufgrund der Uberwiegend anthropogenen
Uberformung der Anderungsbereiche sind generell die Seltenheit, Vielfalt und Natur-
nahe generell als niedrig einzustufen.

Baumbestand

Innerhalb der Anderungsbereiche sind teilweise gesetzlich geschitzte Baume vorhan-
den. Eine detaillierte Auseinandersetzung mit diesem Baumbestand erfolgt gegebe-
nenfalls im Rahmen der entsprechenden Bebauungsplane. Sofern notwendig werden
fur die Fallungen von geschitzten Baumen Ausnahmeantrage bei der unteren Natur-
schutzbehorde im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung eingereicht.

Tiere

Die Flachen liegen Uberwiegend innerhalb der Siedlungsbereiche der Stadt Greves-
muhlen, daher ist hauptsachlich mit einem Vorkommen der Arten des Siedlungsrau-
mes zu rechnen.

Auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung erfolgt die Erarbeitung von arten-
schutzrechtlichen Fachbeitragen. Diese beschaftigen sich insbesondere mit dem madg-
lichen Eintreten und Vermeiden von Verbotstatbestanden gemal® § 44 Abs. 1
BNatSchG. Grundsatzlich wird aufgrund der Auspragung der Geltungsbereiche mit
weniger sensiblen Arten gerechnet.

Gesetzliche Grundlagen — Artenschutz

Gemal § 39 Abs. 5 Nr. 2 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) ist es verboten,
Baume, die aulRerhalb des Waldes stehen, Hecken, Gebusche und andere Gehdlze in
der Zeit vom 1. Marz bis zum 30. September abzuschneiden oder auf Stock zu setzen.
Nicht zu erhaltende Gehdlze missen somit aul3erhalb dieser Zeit entfernt werden.

Gemal § 44 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) ist es verboten,

1. wild lebenden Tieren der besonders geschutzten Arten nachzustellen, sie zu
fangen, zu verletzen oder zu téten oder ihre Entwicklungsformen aus der
Natur zu entnehmen, zu beschadigen oder zu zerstoren,

2. wild lebende Tiere der streng geschutzten Arten und der europaischen Vogel-
arten wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und
Wanderungszeiten erheblich zu storen; eine erhebliche Storung liegt vor, wenn
sich durch die Stérung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art
verschlechtert,

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestatten der wild lebenden Tiere der besonders ge-
schutzten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschadigen oder zu
zerstoren,

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschutzten Arten oder ihre

Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu
beschadigen oder zu zerstoren.
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Biologische Vielfalt

Die Anderungsbereiche sind im Wesentlichen durch anthropogene Nutzungen gepragt
und befinden sich auflderhalb von Schutzgebieten. Die biologische Vielfalt wird dadurch
generell als reduziert angesehen, gegenuber einer vergleichbaren Flache in der Um-
gebung. Der Anderungsbereich 3 umfasst eine Waldflache, die mit der 8. Anderung
des Flachennutzungsplanes als solche dargestellt werden soll.

Prognose des Umweltzustandes bei Durchfiihrung der Planung

Pflanzen

Von den in Mecklenburg-Vorpommern vorkommenden nach Anhang IV der FFH-RL
geschiitzten Pflanzenarten sind im Ergebnis der Uberblickkartierung keine in den An-
derungsbereichen zu erwarten. Das Vorkommen von in Anhang IV aufgefihrten Moos-
und Flechtenarten ist fur Mecklenburg-Vorpommern nicht bekannt und daher fur eine
weitere Prifung nicht relevant.

Tiere

Eine genaue Untersuchung der Flachen in Bezug auf geschutzte Tierarten und den
Einfluss der Planung auf diese hat auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung zu
erfolgen. Dort sind artenschutzrechtliche Fachbeitrage zu erstellen. Die Darstellungen
in den artenschutzrechtlichen Fachbeitragen sind geeignet, spatere zwingende Voll-
zugshindernisse auszuschlieen oder ggf. MalRnahmen aufzuzeigen, um das Eintre-
ten von Verbotstatbestanden gemaR § 44 Abs. 1 BNatSchG zu verhindern.

Allgemein sei fur die Anderungsbereiche darauf hingewiesen, dass es laut der
LINFOS-Datenbank im Stadtgebiet Grevesmuhlens Sichtungen des gemafl Anhang
IV der FFH-RL geschutzten Fischotters (Lutra lutra) und eine Anzahl geschutzter Vo-
gelarten gegeben hat. Dementsprechend ist in der verbindlichen Bauleitplanung ver-
starkt auf die Belange des Artenschutzes zu achten, auch im Hinblick auf die Gberge-
ordneten regionalen Fachplanungen und Schutzgebiete, wie dem GGB DE 2132-303
~Stepenitz-, Radegast- und Maurinetal mit Zuflissen®.

Alle Anderungsbereiche
Das Ziel der Planung besteht in der planungsrechtlichen Sicherung und Darstellung
der bestehenden stadtebaulichen Nutzung.

Durch die hier angestrebten Planungsziele werden keine Verbotstatbestande gemaf
§ 44 Abs. 1 BNatSchG hervorgerufen, da die Nutzung nicht verandert oder erweitert
werden soll.

Bei den Plangebieten handelt es sich um bereits in gewerblicher oder stadtischer Nut-
zung befindliche Gebiete und eine Waldflache. Die zukunftige Gestaltung andert sich
nicht grundsatzlich, da es sich bei den tUberwiegenden Anderungen um Korrekturen
handelt. Die geanderten Planungen sind keine negativen Auswirkungen auf die biolo-
gische Vielfalt zu prognostizieren.
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Prognose des Umweltzustandes bei Nichtdurchfiihrung der Planunqg

Alle Anderungsbereiche
Bei Nichtdurchfihrung der Planung wirden die derzeitigen Habitate erhalten bleiben.

Gesamtbewertung — Schutzqut Tiere, Pflanzen sowie biologische Vielfalt

Unter Beachtung der ggf. notwendigen artenschutzrechtlichen MaRnahmen ist von kei-
nen verbleibenden erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere, Pflanzen und
biologische Vielfalt auszugehen.

2.4 Schutzgut Boden

Bewertungskriterien
- Filter- und Pufferkapazitat
- Lebensraum flr Tiere und Pflanzen
- Wertvoller Boden, Kulturgut
- Anthropogene Beeintrachtigungen
- Altlasten

Basisszenario

Im Natur- und Landschaftshaushalt und Stoffkreislauf hat das Schutzgut ,Boden® we-
sentliche Funktionen. Er Gbernimmt das Filtern, Speichern, Puffern und die Umwand-
lung verschiedenster Stoffe und ist fur Bodentiere, Mikroorganismen sowie fur Pflan-
zen und deren Wurzeln Lebensraum. Die Eigenschaften des Bodens (Substrat, Hu-
musgehalt und Hydromorphie) sind wesentlich fur die Auspragung der naturlich auf-
tretenden Vegetation.

Hinzu kommt laut § 2 BBodSchG die Bedeutung des Bodens fiir den Menschen als
Produktionsgrundlage fur dessen Ernahrung, als Standort fur die Besiedelung und als
Archiv der Natur- und Kulturgeschichte.

Alle Anderungsbereiche

Gemal der Bodentiibersichtskarte der LINFOS-Datenbank stehen in den Anderungs-
bereichen ,Sand-Braunerde; Sandersande, ohne Wassereinfluss, eben bis kuppig® an.
Im Rahmen des Begehungsberichtes wurde mittels Fingerprobe lehmiger, teilweise
kiesiger Sand als Bodensubstrat im Plangebiet festgestellt.

Im Gutachterlichen Landschaftsrahmenplan (GLRP) wird die Schutzwirdigkeit des Bo-
dens sowie des Grund- und Oberflachenwassers fur das Plangebiet als ,Bereiche mit
mittlerer bis hoher Schutzwuirdigkeit* dargestellt.

Prognose des Umweltzustandes bei Durchfiihrung der Planung

Alle Anderungsbereiche

Die naturliche Bodenstruktur und stoffliche Zusammensetzung sind durch die bereits
anthropogen beeintrachtigte innerstadtische Lage als Gewerbestandorte verandert.
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Die malRgeblichen Beeintrachtigungen fur das Schutzgut Boden entstehen durch dau-
erhafte Bodenversiegelungen bzw. Uberbauung.

Zusétzlich zu der Beeintrachtigung durch Versiegelung/Uberbauung kann es zu Be-
eintrachtigungen durch Bodenauftrag und -abtrag sowie zum Funktionsverlust des Bo-
dens kommen. Die Beeintrachtigungen des Schutzgutes Boden werden im Rahmen
der Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung in der verbindlichen Bauleitplanung bertcksich-
tigt.

Es kommt im Zuge der Uberplanung der als Gewerbeflachen genutzten Bereiche im
Siiden Grevesmiihlens zu keiner wesentlichen Anderung der Bodenstruktur.

Nach gegenwartigem Kenntnisstand sind im Geltungsbereich der 8. Anderung des Fla-
chennutzungsplanes der Stadt Grevesmuhlen keine Altablagerungen oder Altlasten-
verdachtsflachen bekannt.

Prognose des Umweltzustandes bei Nichtdurchfiihrung der Planunq

Alle Anderungsbereiche

Die bestehenden Bodenfunktionen wirden bei Nichtdurchfihrung der Planung keine
weitere Verschlechterung erfahren.

Bewertung — Schutzqut Boden

Alle Anderungsbereiche

Mit der Uberplanung der Anderungsbereiche in der 8. Anderung soll der aktuelle stad-
tebauliche Bestand und dessen Entwicklung gesichert werden. Zusatzlich soll eine
sinnvolle Nachnutzung in Teilen des Anderungsbereichs 2 ermdglicht werden. Damit
wird dem Grundsatz des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden gefolgt. Durch
die anthropogenen Vorbelastungen sind die Boden innerhalb der Anderungsbereiche
stark Uberformt. Durch die geplanten Nutzungen wird kaum eine erhdhte Gefahrdung
des Schutzgutes Boden vorbereitet.

2.5 Schutzgut Wasser

Bewertungskriterien

Grundwasser
- Verschmutzungsgefahr des Grundwassers
- Grundwasserneubildung, -dynamik
- Grundwasserbeschaffenheit

Oberflachengewésser
- Selbstreinigungsfunktion Oberflachengewasser
- Lebensraumfunktion der Gewasser und ihrer Uferbereiche
- Gewasserbeeintrachtigungen durch ufernahe Nutzungen

Trinkwasserschutzzone
- Schutzstatus

29



8. Anderung des Flachennutzungsplanes der Stadt Grevesmiihlen - Feststellungsbeschluss

Basisszenario

Grundwasser

Gemal der LINFOS-Datenbank betragt der Grundwasserflurabstand > 2 - 5 m. Die
Grundwasserressourcen werden als nutzbares Dargebot/6ffentliche Trinkwasserver-
sorgung beschrieben.

Den Anderungsbereichen wird nach dem Gutachterlichen Landschaftsrahmenplan
(GLRP) hinsichtlich der Schutzwirdigkeit des Grund- und Oberflachenwassers eine
mittlere bis hohe Schutzwirdigkeit zugeordnet.

Oberflachenwasser
Innerhalb der Anderungsbereiche sind keine Oberflachengewasser vorhanden.

Trinkwasserschutzzone

Die Anderungsbereiche befinden sich im Trinkwasserschutzgebiet der Zone IIIA und
1B (AB. 1) Grevesmiihlen-Wotenitz (MV WSG 2133-08). Die in der Wasserschutzge-
bietsverordnung Grevesmuhlen-Wotenitz aufgefihrten Verbote und Nutzungsbe-
schrankungen sind zu beachten.

Prognose des Umweltzustandes bei Durchfiihrung der Planung

Grundwasser

Anderungsbereiche 1 und 3

Im Anderungsbereich 1 soll der aktuelle stadtebauliche Bestand gesichert werden. Da-
her kdnnen erhebliche Auswirkungen auf das Niederschlags- und Grundwasser aus-
geschlossen werden.

Anderungsbereich 2

Aufgrund der Lage des Anderungsbereiches innerhalb der Trinkwasserschutzzone
[lIA, ist die Darstellung eines eingeschrankten Gewerbegebietes notwendig. Die Ein-
schrankung des Gewerbegebietes schlie3t hier produzierendes Gewerbe zum Schutz
des Schutzgutes Wasser aus.

Eine detaillierte Auseinandersetzung mit dem Umgang mit Schmutz- und Regenwas-
ser erfolgt auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung.

Nachhaltige Auswirkungen auf das lokale Grundwasservorkommen sind nach derzei-
tigem Kenntnisstand und unter Einhaltung der getroffenen Einschrankungen durch den
vorliegenden Bebauungsplan nicht zu erwarten.

Oberflachenwasser

Alle Anderungsbereiche
Es erfolgen keine Eingriffe in Oberflachengewasser.

Trinkwasserschutzzone
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Die Anderungsbereiche befinden sich im Trinkwasserschutzgebiet der Zone IlIA und
1B (AB. 1) Grevesmiihlen-Wotenitz (MV WSG 2133-08). Es sind beziiglich der Trink-
wasserschutzzone keine Veranderungen mit Umsetzung der Planung zu erwarten. Die
in der Wasserschutzgebietsverordnung Grevesmuhlen-Wotenitz aufgeflihrten Verbote
und Nutzungsbeschrankungen sind zu beachten.

Prognose des Umweltzustandes bei Nichtdurchfiihrung der Planunq

Alle Anderungsbereiche
Bei der Nichtdurchfiihrung der Planung wirden die vorhandenen Beeintrachtigungen
durch Versiegelungen weiter bestehen.

Bewertung — Schutzgut Wasser

Von erheblichen Beeintrachtigungen des Schutzgutes Wasser wird durch die Uberpla-
nung der bestehenden Nutzungen und Korrektur der Darstellungen nach derzeitigem
Kenntnisstand nicht ausgegangen.

2.6 Schutzgut Flache

Bewertungskriterien
- Grole der zusammenhangenden Freiflachen
- Naturnahe der Freiflachen
- Belastung der Freiflache durch Larm und Luftschadstoffe
- Flachenverbrauch

Das Schutzgut Flache unterstreicht die besondere Bedeutung von unbebauten, unzer-
siedelten und unzerschnittenen Freiflachen fur die 6kologische Dimension einer nach-
haltigen Entwicklung. Durch eine quantitative Betrachtung des Flachenverbrauches
wird folglich der Aspekt der nachhaltigen Flacheninanspruchnahme in der Umweltpri-
fung berucksichtigt.

Basisszenario

Anderungsbereich 1

Der Anderungsbereich 1 dient seit Jahren der Stadt Grevesmiihlen als Bauhof und
stellt sich entgegen der Ausweisung als innerstadtisches Gewerbegebiet und Griunfla-
che im wirksamen Flachennutzungsplan als versiegelte Lagerflache mit Lagerhausern
dar.

Anderungsbereich 2

Der Anderungsbereich 2 siidlich der Schweriner Landstrale ist gepragt von einer
grol¥flachigen Bauruine, die durch eine innerstadtische Brachflache von den Gewer-
bebetrieben entlang der Schweriner Landstralle getrennt wird. Stiddstlich angrenzend
befindet sich eine innerstadtische Brachflache und bestehende Gewerbebetriebe.
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Anderungsbereich 3
Im Anderungsbereich befindet sich Waldflache, die im aktuell wirksamen Flachennut-
zungsplan als Flache fur die Landwirtschaft dargestellt wird.

Prognose des Umweltzustandes bei Durchfiihrung der Planung

Anderungsbereich 1 )

Es kommt mit der Umsetzung der Planung zu keiner wesentlichen Anderung der Fla-
chennutzung, da nur der aktuelle Bestand und dessen Entwicklung gesichert werden
soll.

Anderungsbereich 2

Mit der hier betrachteten Planung soll ein stadtebaulicher Missstand beseitigt werden.
Es wird dem Grundsatz vom sparsamen Umgang mit Grund und Boden gefolgt. Das
Plangebiet befindet sich bereits im Zusammenhang mit anderen Gewerbebetrieben.
Eine Nutzung von hochwertigen Freiflachen sowie ein zusatzliches Zerschneiden der
freien Landschaft erfolgt nicht.

Anderungsbereich 3

Im Anderungsbereich 3 findet keine Anderung der Nutzung statt. Die Planung sieht vor
einen Darstellungsfehler im aktuell Wirksamen Flachennutzungsplan auf der Grund-
lage einer Stellungnahme der Landesforstanstalt zu korrigieren.

Bewertung — Schutzgut Flache

Anderungsbereich 1

Die Umwidmung der aktuell als Allgemeines Wohngebiet und Grinlandflache darge-
stellten Flachen zu einen Sonstigen Sondergebiet ,Bauhof* soll den stadtischen Bau-
hof an dieser Stelle sichern und die Entwicklung des Areales ermoéglichen. Es kommt
zu keinem weiteren Flachenverbrauch, doch ermdglicht die Anderung eine langfristige
Sicherung der Flachenfunktion innerhalb des Stadtgebietes und folgt damit dem spar-
samen Umgang mit Grund und Boden.

Anderungsbereich 2

Mit der hier betrachteten Planung soll ein stadtebaulicher Missstand beseitigt werden,
indem eine gewerbliche Nachnutzung einer Bauruine ermdglicht wird. Zusatzlich soll
der Bestand an Gewerblichen Nutzungen gesichert und die Nachnutzung einer Vorbe-
lasteten Brachflache ermdglicht werden. Es wird dem Grundsatz vom sparsamen Um-
gang mit Grund und Boden gefolgt. Das Plangebiet befindet sich bereits im Zusam-
menhang mit anderen Gewerbebetrieben. Eine Nutzung von hochwertigen Freiflachen
sowie ein zusatzliches Zerschneiden der freien Landschaft erfolgt nicht.

Anderungsbereich 3
Es findet keine Anderung der Flachennutzung statt, die Waldflachen werden mit der
Planung nur korrekt dargestellt.

Mit der Umsetzung der Planung sind keine erheblichen Beeintrachtigungen des
Schutzgutes Flache zu erwarten.
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2.7 Schutzgut Luft und Klima

Bewertungskriterien
- Veranderung des Klimas
- Veranderung der lufthygienischen Situation
- Vegetation als klima- und lufthygieneregulierende Faktoren
- Klimawandel

Basisszenario

Grevesmiihlen befindet sich in einem Ubergangsklima. Es sind sowohl atlantische als
auch kontinentale Einflusse vorhanden. Das Gebiet ist als niederschlagsbegunstigt im
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplan (Karte 7) dargestellit.

Die Landschaftszone Hohenrlicken und Mecklenburgische Seenplatte ist dem maritim
gepragten Binnenplanarklima zuzuordnen. Die jahrlichen Niederschlagshohen liegen
im Durchschnitt deutlich iber 600 mm. Die durchschnittlichen Niederschlagsmengen
werden mit dem von West nach Ost abnehmenden atlantischen Einfluss geringer.
Ebenso nimmt die mittlere Temperatur des kaltesten Monats nach Osten ab.

Prognose des Umweltzustandes bei Durchfiihrung der Planung

Alle Anderungsbereiche

Auswirkungen auf das Klima sind nur im kleinklimatischen Bereich durch mdgliche
kleinteilige Veranderung vorhandener Strukturen zu erwarten. Denn bereits bebaute
innerstadtische Flachen besitzen eine geringe Bedeutung in Bezug auf die Kaltluftpro-
duktion. Uberschreitungen gesetzlich zulassiger Immissionen sind im Zusammenhang
mit der hier betrachteten Planung nicht zu erwarten. Mit der vorliegenden Planung
werden keine Eingriffe in das Schutzgut Luft und Klima geplant, die den aktuellen Zu-
stand dauerhaft negativ beeinflussen kdnnten.

Prognose des Umweltzustandes bei Nichtdurchfiihrung der Planunq

Alle Anderungsbereiche
Aufgrund der bestehenden Vorbelastungen wird mit der Umsetzung der Planungsziele
nicht mit gravierenden Auswirkungen auf das Klima gerechnet.

Bewertung — Schutzgut Luft und Klima

Alle Anderungsbereiche
Mit den vorliegenden Planungen werden keine Eingriffe in das Schutzgut Luft und
Klima geplant, welche den aktuellen Zustand dauerhaft negativ beeinflussen kénnten.

2.8 Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachgiter

Bewertungskriterien
- Vorhandensein schitzenswerter oder geschutzter Kultur- und Sachguter
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Basisszenario

Alle Anderungsbereiche
Innerhalb der Anderungsbereiche sind nach derzeitigem Kenntnisstand keine Bau-
oder Bodendenkmale oder sonstige zu beachtende Sachguter vorhanden.

Prognose des Umweltzustandes bei Durchfiihrung der Planung

Nach gegenwartigem Kenntnisstand sind von der geplanten MaRnahme keine Bau-
und Bodendenkmale betroffen. Wenn wahrend Erdarbeiten Funde oder auffallige Bo-
denverfarbungen entdeckt werden, ist gemall § 11 Abs. 2 DSchG unverzuglich die
untere Denkmalschutzbehoérde zu benachrichtigen. Fund und Fundstelle sind bis zum
Eintreffen von Mitarbeitern oder Beauftragten des Landesamtes fir Kultur und Denk-
malpflege in unverandertem Zustand zu erhalten. Verantwortlich hierfur sind der Ent-
decker, der Leiter der Arbeiten, der Grundeigentimer sowie zufallige Zeugen, die den
Wert des Fundes erkennen. Die Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der
Anzeige.

Prognose des Umweltzustandes bei Nichtdurchfiihrung der Planung

Alle Anderungsbereiche
Bei Nichtdurchfuhrung der Planung waren keine Veranderungen des gegenwartigen
Zustandes zu erwarten.

Bewertung — Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachgqiiter

Alle Anderungsbereiche
Nach gegenwartigem Kenntnisstand sind keine weiteren Betrachtungen des Schutz-
gutes Kulturelles Erbe und sonstiger Sachguter notwendig.

2.9 Schutzgut Landschaft/Ortsbild

Bewertungskriterien
- Vielfalt, Eigenart und Schénheit sowie Naturlichkeit
- Charakter/Erkennbarkeit
- Erholung

Basisszenario

Vielfalt, Eigenart und Schénheit sowie Naturlichkeit

Als Landschaftsbild wird die sinnlich wahrnehmbare Erscheinungsform der Landschaft
als Teil der Erdoberflache in seiner raumlichen sowie zeitlichen Variabilitat bezeichnet.
Es ergibt sich aus der Art der Auspragung der Landschaftselemente und deren Zu-
sammenstellung. Die Einschatzung der Landschaftsbildeinheiten unterliegt folgenden
Bewertungskriterien:

Vielfalt:

- Vorhandensein landschaftsgliedernder Strukturelemente, auftretende Landnut-
zungsformen, Reliefvielfalt
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Eigenart und Schonheit
- Vorkommen gebietsspezifischer Landschaftselemente, landschaftstypische na-
turliche Erscheinungen und Strukturen, sinnlich wahrnehmbare Wirkungen aus-
gehend vom Relief, vom Wasser, von der Vegetation, von der Bebauung und
der Nutzung

Naturlichkeit:
- Vorhandensein von Biotopstrukturen der traditionellen Kulturlandschaft, Inter-
pretation der Eingriffs- und Flachennutzungsintensitat des Menschen, Wahr-
nehmung und Bewertung technischer Landschaftsbestandteile

Eine Beschreibung der Charakteristik des Plangebietes ist im nachsten Punkt darge-
stellt. In Bezug auf die hier dargestellten Kriterien lassen sich fur das Plangebiet fol-
gende Aussagen zusammenfassen:

Die Anderungsbereiche der 8. Anderung des Flachennutzungsplanes liegen im Siiden
der Stadt Grevesmuhlen in einem von Gewerbe-, Wohn- und Griunflachen gepragten
Bereich.

Anderungsbereich 1

Der Anderungsbereich 1 ist gepragt von bestehenden groRformatigen Gewerbebauten
und einer grol3flachigen Versiegelung des stadtischen Bauhofes. Er liegt zwischen ei-
ner Reihe Wohngebauden im Westen, umgeben von Gewerbebetrieben im Norden
und Osten. Sudlich verlauft eine Bahntrasse. Eine Erholungsfunktion ist nicht gegeben.

Anderungsbereich 2

Der Anderungsbereich 2 liegt stidlich der Schweriner LandstraBe und wird zunéchst
von einer grofflachigen Bauruine samt einer innerstadtischen Brachflache gepragt, die
sich negativ auf die visuelle Gestaltung des Stadtbildes auswirken.

Entlang der Schweriner Landstral3e befinden sich weitere gewerblich genutzte Flachen
mit gro3formatigen Gewerbebauten, die durch Gehdlz- und Heckenstrukturen von der
Stralde abgeschirmt werden.

Das Plangebiet unterliegt keiner Freizeit- und Erholungsnutzung.

Anderungsbereich 3

Der Anderungsbereich 3 stellt sich als Waldflache dar, die in dieser Form durch die
Anderung des Flachennutzungsplanes korrekt dargestellt werden soll. Eine Anderung
der Nutzung wird nicht vorbereitet.

Der Anderungsbereich besitzt aktuell keine Bedeutung fiir die Erholungsnutzung.

Die Anderungsbereiche 1 und 2 sind durch ihre gewerblichen Nutzungen charakteri-
siert. Fur die Bereiche sind grof3flachige Gebaude und Betonflachen pragend.
Zusammenfassend konnen die Vielfalt, Eigenart und Schonheit sowie Naturlichkeit als
sehr gering eingestuft werden. Die Waldflache in Anderungsbereich 3 kann hingegen
als vielfaltig und natlrlich angesprochen werden.
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Prognose des Umweltzustandes bei Durchfiihrung der Planung
Anderungsbereich 1

Mit der Umsetzung des Planungszieles kommt es zu einer planungsrechtlichen Siche-
rung der vorhandenen Flachen des stadtischen Bauhofes. Es sind keine wesentlichen
Anderungen des Orts- bzw. Landschaftsbildes zu erwarten.

Anderungsbereich 2

Mit der Umsetzung der Planungsziele erfolgt eine stadtebauliche Neuordnung des An-
derungsbereiches, die eine sinnvolle Nachnutzung eines stadtebaulichen Missstandes
ermdglicht und zu dessen Beseitigung beitragt. Dies wirkt sich positiv auf die Wahr-
nehmung des Stadt- und Landschaftsbildes aus. Die vorhandene Grunflache soll pla-
nungsrechtlich in ihrer aktuellen Form gesichert werden.

Anderungsbereich 3

Mit der Umsetzung der Planung findet keine grundsatzliche Veranderung des Land-
schaftsbildes innerhalb des Anderungsbereiches statt. Die Waldflache bleibt mit Um-
setzung der Planung erhalten.

Prognose des Umweltzustandes bei Nichtdurchfiihrung der Planunq

Anderungsbereich 1

Bei Nichtdurchflihrung der Planung wirde der stadtische Bauhof erhalten bleiben, eine
Sicherung des Bestandes aber wegfallen. Die Entwicklung des Bauhofes wirde am
bereits vorbelasteten Standort beeintrachtigt.

Anderungsbereich 2

Bei Nichtdurchfihrung der Planung wirde die Ruderalisierung weiter voranschreiten
und der Zustand des leerstehenden Gebaudes sich weiter verschlechtern. Ein unge-
ordneter Zustand des Ortsteils wirde sich verstarken.

Anderungsbereich 3
Bei Nichtdurchfihrung der Planung wirde die bestehende Waldflache weiterhin feh-
lerhaft im Flachennutzungsplan dargestellt bleiben.

Bewertung — Schutzqut Landschaft/Ortsbild

Anderungsbereich 1
Es kommt zu keiner wesentlichen Veranderung des Landschaftsbildes, da es sich bei
dem Planungsziel um die Sicherung des aktuellen Bestands handelt.

Anderungsbereich 2

Die Planung soll eine Nachnutzung der innerstadtischen Brachflache und der Bauruine
sudlich der Schweriner Landstral’e ermdglichen. Dadurch kann ein stadtebaulicher
Missstand beseitigt werden und das Stadt- und Landschaftsbild positiv beeinflusst wer-
den.

Anderungsbereich 3
Es kommt zu keiner Anderung des Landschaftsbildes.
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210 Wechselwirkungen der Umweltauswirkungen einzelner Schutzguter

Gemal § 1 Abs. 6 Nr. 7i BauGB sind im Rahmen der Umweltprifung die Wechselwir-
kungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes zu bertcksichtigen.
Wie den einzelnen Schutzgutkapiteln entnommen werden kann, erfillen bestimmte
Strukturen im Plangebiet vielfaltige Funktionen. Umweltfachliche Entwicklungsziele
und Wirkungen auf die Schutzguter kdnnen sich gegenseitig sowohl positiv als auch
negativ verstarken oder abschwachen. Die einzelnen Auswirkungen auf die unter-
schiedlichen Schutzguter beeinflussen ein vernetztes, komplexes Wirkungsgeflige.

Fir die Erstellung und Anderung von Flachennutzungspléanen sind insbesondere die
Wechselwirkungen zwischen den Schutzgutern Boden und Wasser von Bedeutung.
Uberbauung und Versiegelung von Boden fihren zu einer Beeintrachtigung der Versi-
ckerungsfahigkeit und schranken die Funktion als Speicher, Filter und Puffer des Nie-
derschlagswassers ein. Im Allgemeinen interagiert der Boden mit den spezifischen
Funktionen des Wasserhaushaltes. Ebenso bestehen Wechselwirkungen des Bodens
als Lebensraum flur Pflanzen und Tiere. Jedoch sind diese im vorliegenden Fall auf-
grund der Art der Uberplanung und der bereits bestehenden Nutzung als gering ein-
zustufen.

Aufgrund der bestehenden anthropogenen Uberformung innerhalb der Anderungsbe-
reiche sind die Wechselwirkungen zwischen den Schutzgutern generell als gering ein-
zuschatzen. Die Wechselwirkungen, wie beispielsweise zwischen Bodenversiegelung
und Versickerungsfahigkeit sowie Verlust an Lebensraum, wurden bereits im Rahmen
der Schutzgutabarbeitung bericksichtigt.

2.11 Storfille

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind im planungsrelevanten Umfeld keine Storfallbe-
triebe vorhanden. Aufgrund der aktuellen Nutzungen innerhalb der Anderungsbereiche
sind diese dort auch nicht zu erwarten.

212 Kumulierung mit anderen Planungen

Es befinden sich derzeit mehrere Planungen im Gebiet der Stadt Grevesmduhlen in
Aufstellung. Mit der vorliegenden Planung sind allerdings keine weiteren Bauleitpla-
nungen betroffen, die geeignet sind kumulierende Wirkungen mit den anderen in Auf-
stellung befindlichen Planen im Stadtgebiet auszuuben.

3. Entwicklungsprognose zum Umweltzustand
Im vorangestellten Kapitel wurden die Entwicklungsprognosen des Umweltzustandes
sowohl bei Durchfihrung der Planung als auch bei Nichtdurchfihrung der Planung

dargestellt. Nachfolgend erfolgt eine Gesamteinschatzung der Entwicklungsprognose
zum Umweltzustand einzeln fur die 3 hier behandelten Anderungsbereiche.
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3.1  Entwicklung des Umweltzustandes bei Planungsdurchfiihrung

Anderungsbereich 1

Bau und Vorhandensein des Vorhabens einschlieRlich Abrissarbeiten

Mit Umsetzung der Planung werden keine Abrissarbeiten oder Erweiterungen der Be-
bauung vorbereitet. Ziel des Bebauungsplanes ist die planungsrechtliche Sicherung
der aktuellen gewerblichen Nutzung.

Nutzung von naturlichen Ressourcen )
Es werden keine hoherwertigen Biotopstrukturen beseitigt. Es geht um die Uberpla-
nung einer bestehenden Gewerbeflache.

Art und Menge der Emissionen

Die Ziele der Uberplanung sind nicht geeignet, signifikante Beeintrachtigungen durch
Schadstoffe, Erschitterungen, Licht, Warme oder Strahlungen hervorzurufen oder
uber das heutige vorhandene Mal zu erhéhen. Vielmehr soll die Planung eine sinn-
volle Steuerung der Nutzung ermdéglichen.

Abfélle und ihre Beseitigung und Verwertung
Die Abfallentsorgung unterliegt der Abfallentsorgungssatzung des Landkreises Nord-
westmecklenburg.

Risiken flr die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe und die Umwelt

Mit der Umsetzung der Planung sind keine hervorzuhebenden Risiken fur die mensch-
liche Gesundheit verbunden. Ebenso besteht keine Betroffenheit/kein Risiko fur das
kulturelle Erbe. Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine Bau- oder sonstigen
Denkmaler.

Kumulierung mit anderen Projekten

Die Stadt Grevesmuhlen will die Pflichten der Kommunalen Daseinsvorsorge weiterhin
am bekannten Standort am Griinen Weg anbieten und das vorhandene Flachenpoten-
tial nutzen und weiterentwickeln.

Auswirkungen der Planung auf das Klima

Die aktuelle Auspragung des Plangebietes hat kaum eine Bedeutung fur die Kaltluft-
produktion. Auswirkungen auf das Grol3klima sind durch die Planung innerhalb des
bestehenden Siedlungsraumes nicht zu erwarten.

Eingesetzte Techniken und Stoffe
Far die Anlage von Gebauden und Nebenanlagen werden die geltenden gesetzlichen
und technischen Vorschriften beachtet.

Anderungsbereich 2

Bau und Vorhandensein des Vorhabens einschlieRlich Abrissarbeiten

Mit der Planung wird die Méglichkeit geschaffen, die im Anderungsbereich vorhandene
Bauruine einer gewerblichen Nachnutzung zuzufuhren und so einen Abriss bzw. einen
weiteren Leerstand zu verhindern. Zusatzlich ermoglicht die Planung die Gewerbliche
Nutzung einer Ruderalflache sudlich der Schweriner Landstralle, die aufgrund des
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aktuellen Flachennutzungsplanes nicht als Gewerbeflachen beworben werden kann.
Somit sind potentiell Gebaudeneubauten zusatzlich maglich.

Nutzung von naturlichen Ressourcen )
Es werden keine hoherwertigen Biotopstrukturen beseitigt. Es geht um die Uberpla-
nung einer bestehenden Siedlungslage.

Art und Menge der Emissionen

Die Ziele der Uberplanung sind nicht geeignet, signifikante Beeintrachtigungen durch
Schadstoffe, Erschitterungen, Licht, Warme oder Strahlungen hervorzurufen oder
uber das heutige vorhandene Mal zu erhéhen. Vielmehr soll die Planung eine sinn-
volle Steuerung der Nutzung ermaoglichen.

Abfalle und ihre Beseitigung und Verwertung
Die Abfallentsorgung unterliegt der Abfallentsorgungssatzung des Landkreises Nord-
westmecklenburg.

Risiken flr die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe und die Umwelt

Mit der Umsetzung der Planung sind keine hervorzuhebenden Risiken fur die mensch-
liche Gesundheit verbunden. Ebenso besteht keine Betroffenheit/kein Risiko fur das
kulturelle Erbe. Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine Bau- oder sonstige-
Denkmaler.

Kumulierung mit anderen Projekten

Die Stadt Grevesmuhlen will den Vorgaben der Regionalen Entwicklungsplanung ent-
sprechend der Stadt als Gewerbestandort sichern und ausbauen. Daflr sollen Flachen
im Innenbereich moglichst nachgenutzt und vorhandene Betriebsflachen langfristig als
Gewerbeflachen gesichert werden.

Im AulRenbereich Grevesmuhlens befindet sich mit dem Bebauungsplan Nr. 49 ,Inter-
kommunaler Groldgewerbestandtort Upahl-Grevesmuhlen“ der Stadt Grevesmiuhlen
ein weiterer Gewerbestandort in Aufstellung.

Von einer kumulierenden Wirkung mit anderen Projekten wird allerdings nicht ausge-
gangen, da es sich bei dem Planungsziel um die planungsrechtliche Sicherung des
Bestands handelt und im B49 eine andere Zielgruppe angesprochen wird.

Auswirkungen der Planung auf das Klima

Die aktuelle Auspragung des Plangebietes hat kaum eine Bedeutung fur die Kaltluft-
produktion. Auswirkungen auf das GroRklima sind durch die geplanten Anderungen
innerhalb des bestehenden Siedlungsraumes nicht zu erwarten.

Eingesetzte Techniken und Stoffe

Fir die Anlage von Gebauden und Nebenanlagen werden die geltenden gesetzlichen
und technischen Vorschriften beachtet. Von negativen Beeintrachtigungen bzgl. ein-
gesetzter Techniken und Baustoffen wird daher nicht ausgegangen.
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Anderungsbereich 3 — vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 50 ,,Ersatzneu-
bau der KreisstraBenmeisterei Grevesmiihlen*

Bau und Vorhandensein des Vorhabens einschlieRlich Abrissarbeiten

Im Anderungsbereich sollen die vorhandenen Waldfldchen als solche dargestellt wer-
den. Es sollen keinerlei Veranderungen auf der Flache vorbereitet werden.

Nutzung von natdrlichen Ressourcen
Im Anderungsbereich sollen die vorhandenen Waldflachen als solche dargestellt wer-
den. Es sollen keinerlei Veranderungen auf der Flache vorbereitet werden.

Art und Menge der Emissionen
Im Anderungsbereich sollen die vorhandenen Waldflachen als solche dargestellt wer-
den. Es sollen keinerlei Veranderungen auf der Flache vorbereitet werden.

Abfalle und ihre Beseitigung und Verwertung
Im Anderungsbereich sollen die vorhandenen Waldflachen als solche dargestellt wer-
den. Es sollen keinerlei Veranderungen auf der Flache vorbereitet werden.

Risiken fir die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe und die Umwelt
Im Anderungsbereich sollen die vorhandenen Waldflachen als solche dargestellt wer-
den. Es sollen keinerlei Veranderungen auf der Flache vorbereitet werden.

Kumulierung mit anderen Projekten
Nach aktuellem Kenntnisstand sind keine anderen Projekte bekannt, die eine kumu-
lierende Wirkung mit der vorliegenden Planung haben.

Auswirkungen der Planung auf das Klima
Im Anderungsbereich sollen die vorhandenen Waldflachen als solche dargestellt wer-
den. Es sollen keinerlei Veranderungen auf der Flache vorbereitet werden.

Eingesetzte Techniken und Stoffe
Im Anderungsbereich sollen die vorhandenen Waldflachen als solche dargestellt wer-
den. Es sollen keinerlei Veranderungen auf der Flache vorbereitet werden.

3.2 Prognose zur Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchfiihrung

Alle Anderungsbereiche
Die Auswirkungen bei Nichtdurchfuhrung der Planung wurden schutzgutbezogen be-
trachtet.

3.3 Anderweitige Planungsmoglichkeiten

Anderungsbereich 1

Standortwahl

Fir die Darstellung eines Sonstigen Sondergebietes ,Bauhof” soll die vorhandene Nut-
zung gesichert werden.

Aufgrund der bestehenden Nutzung der Flache als stadtischen Bauhof wird auf die
Abprifung weiterer Flachenalternativen verzichtet.
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Anderungsbereich 2

Standortwahl

Mit der Ausweisung der gemischten Bauflache sudlich der Schweriner Landstral3e soll
die Nachnutzung einer Bauruine und einer innerstadtischen Brachflache ermdglicht
werden. Damit kann durch die Planung ein stadtebaulicher Missstand beseitigt wer-
den.

Die geanderten Darstellungen der gewerblichen Bauflachen sollen den stadtebauli-
chen Bestand planungsrechtlich sichern.

Aufgrund dieser Argumentation wird auf die Abprufung weiterer Flachenalternativen
verzichtet.

Vermeidungsgebot

Gemal} § 15 BNatSchG ist der Verursacher eines Eingriffes verpflichtet, vermeidbare
Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen. Beeintrachtigungen
sind vermeidbar, wenn zumutbare Alternativen, den mit dem Eingriff verfolgten Zweck
am gleichen Ort ohne oder mit geringeren Beeintrachtigungen von Natur und Land-
schaft zu erreichen, gegeben sind. Soweit Beeintrachtigungen nicht vermieden werden
konnen, ist dies zu begrunden.

Anderungsbereich 3

Standortwahl

Die Anderung der Darstellung im Anderungsbereich 3 erfolgt auf der Grundlage einer
Stellungnahme des Forstamtes Grevesmuhlen, die einen Fehler im aktuell wirksamen
Flachennutzungsplan korrigieren soll.

Aufgrund dieser Argumentation wird auf die Abprufung weiterer Flachenalternativen
verzichtet.

4. Zusatzliche Angaben

41 Methodik und Hinweise auf Schwierigkeiten

Wie bereits einleitend zum Umweltbericht dargestellt, erfolgt parallel zur hier behan-
delten Anderung des Flachennutzungsplanes die Aufstellung des benannten Bebau-
ungsplanes. Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung findet ein intensiver Aus-
tausch mit der zustandigen Naturschutzbehdrde statt. Diese Fachdiskussionen fuhren
zu einer Erganzung und Prazisierung der Aussagen auf der Ebene des Bebauungs-
planes. Fir die Darstellungen der Anderungen des Flachennutzungsplanes wird auf
die Ubliche Abschichtung nach BauGB abgestellt. Soweit relevant und mdglich, werden
die Erkenntnisse des Bebauungsplanes genutzt.

Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung sind verschiedene naturschutzfachliche
Belange vertiefend zu beachten. Dies betrifft beispielsweise Belange des Artenschut-
zes sowie die Abhandlung von Schutzgebieten und -objekten

4.2 Hinweise zur Durchfiihrung der Umweltuberwachung
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Allgemein dient eine Uberwachung der Umwelt insbesondere der Feststellung von er-
heblichen, unvorhergesehenen nachteiligen Umweltauswirkungen. Gemall § 4c
BauGB haben die Gemeinden die erheblichen Umweltauswirkungen, die aufgrund der
Durchfihrung der Bauleitplane eintreten kdnnen, um insbesondere unvorhergesehene
nachteilige Auswirkungen fruhzeitig zu ermitteln und zu Uberwachen. Gleichzeitig
muss die Gemeinde gegebenenfalls geeignete MalRnahmen zur Abhilfe ergreifen und
die Durchfuhrung des festgesetzten Ausgleiches betreuen.

Durch die Aufstellung der 8. Anderung des Flachennutzungsplanes der Stadt Greves-
muhlen keine erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt zu erwarten sind, kénnen
MaRnahmen, welche der Uberwachung dienen, unterbleiben. Diese Fragestellung ist
auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung zu betrachten und zu bewerten.

5. Allgemein verstandliche Zusammenfassung

Mit der 8. Anderung des Flachennutzungsplanes verfolgt die Stadt Grevesmiihlen das
Ziel, ihre vorbereitende Bauleitplanung in den drei Anderungsbereichen im Siidosten
der Stadt an den gewachsenen Bestand und die aktuellen Entwicklungsziele der Stadt
anzupassen.

Der Anderungsbereich 1 stellt mit der 8. Anderung das Gelénde des stadtischen Bau-
hofes in seiner aktuellen Auspragung dar. Die in der urspringlichen Planung vorgese-
hene Grunflache und eine Wohnbebauung in zweiter Reihe, die nicht umgesetzt wur-
den, werden daflr Uberplant.

Im Anderungsbereich 2 soll anhand der gednderten Darstellung die vorhandene Nut-
zung gesichert werden. Die Bauruine und die innerstadtische Brachflache sudlich der
Schweriner Landstralde sollen einer sinnvollen gewerblichen Nachnutzung zugefthrt
werden. Somit kann ein stadtebaulicher Missstand beseitigt werden. Die gewerblichen
Flachen westlich der Schweriner LandstralRe sollen ihrer Nutzung gemaf als solche
dargestellt werden.

Westlich der KreisstraRenmeisterei (Anderungsbereich 3) liegt eine Waldflache, wel-
che im alten, aber noch guiltigen Flachennutzungsplan als Flache fur die Landwirt-
schaft dargestellt wird. Dies soll mit der 8. Anderung korrigiert werden.

Mit dem hier vorliegenden Umweltbericht auf der Ebene der vorbereitenden Bauleit-
planung wurde gepriift, ob mit den Planungszielen der 8. Anderung des Flachennut-
zungsplanes der Stadt Grevesmuhlen mogliche erhebliche, nachteilige Auswirkungen
auf die Umwelt zu erwarten sind. Die Umweltprifung auf der Ebene der vorbereitenden
Bauleitplanung bezieht sich generell auf das, was nach gegenwartigem Wissensstand
und allgemein anerkannten Prifmethoden sowie nach Inhalt und Detaillierungsgrad
der Flachennutzungsplananderung angemessener Weise verlangt werden kann. Es
wird im Parallelverfahren das entsprechende Bauleitverfahren fiir den Anderungsbe-
reich 3 aufgestellt. Dementsprechend finden zeitgleich Abstimmungen mit den zustan-
digen Naturschutzbehdrden zur Bearbeitungstiefe statt. Sofern vorhanden, werden
hier die Inhalte von vertiefenden Prufungen genutzt.
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Innerhalb der Anderungsbereiche bestehen anthropogene Vorbelastungen. Mit der
Uberplanung soll der aktuelle Bestand gesichert werden. Zusétzlich soll auf den anth-
ropogen vorbelasteten Flachen eine sinnvolle Nachnutzung und Entwicklung ermog-
licht werden. Damit kann ein stadtebaulicher Missstand an der Schweriner Landstral3e
beseitigt werden und die Stadt Grevesmuhlen langfristig ihre Uberregionale Bedeutung
als Gewerbestandtort im Sinne der Raumplanung sichern.

Mit der Umsetzung des Vorhabens sind Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes
(Pflanzen, Tiere, Boden, Wasser etc.) zu erwarten. Die Betrachtung und Bewertung
der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft erfolgen auf der Ebene der ver-
bindlichen Bauleitplanung.

Die Belange des Artenschutzes sind auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung
zu betrachten und zu bewerten. Dabei ist das Eintreten von Verbotsbestanden auszu-
schlie3en oder mit geeigneten MalRnahmen zu vermeiden.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass mit der 8. Anderung des Flachen-

nutzungsplanes der Stadt Grevesmuhlen keine erhebliche Beeintrachtigung fir die
Umwelt entstehen sollte.
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Grevesmihlen, den (siegel)
Der Birgermeister

Die fur Raumordnung und Landesplanung zustandige Stelle wurde gemag § 17 Landesplanungsge-
setz (LPIG) mit Schreiben vom - am Aufstellungsverfahren beteiligt

Grevesmihlen, den (siegel)

Der Birgermeister
Der Vorentwurf der 8. Begriindung wurde von der
Stadtvertretung am gebiligt

Grevesmihlen, den
(iegel)
Der Brgermeister

Die frihzsitige Beteiligung der Offentichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB ist durch Verdffentichung der Pla-
fung auf der Interetseite des Amtes Grevesmahien-Land unter www.grevesmuehlen.de sowie im Bau
und Planungsportal M-V in der Zeit vom bis zum erfolgt. Zusatzlich lag die Planung
wahrend der Dienststunden im Bauamt des Amtes Grevesmuhlen-Land affentiich aus. Die ortsubliche Be-
Kanntmachung ist am durch Versffentichung auf der Internetssite des Amtes Grevesmuhien-
Land unter indem Blitz am Sonntag erfolgt. Die Behorden
und sanstigen Trager ffenticher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berihrt werden
kann, sind gemal § 4 Abs. 1 BauGB auf elektronischem ieg am 2ur AuBerung auch im Hin-
blick auf dert aufgefordert worden.

Grevesmihlen, den
(Siegel)
Der Burgermeister

Die Stadtvertretung hat am den Entwurf der 8. Anderung des Flachennutzungsplanes mit
Begrtindung gebiligt und zur ffentlichen Auslegung bestimmt.

Grevesmuhlen, den (Siegel)
Der Birgermeister

Der Entwurf der 8. Anderung des Flachennutzungsplanes mit Begrondung wurden in der Zeit vom
bis zum . a Internetseite des Amtes  Grevesmunien-Land
de sowie im Bau- und M-V nach § 3 Abs. 2 BauGB veroffenticht. Zu-
satzlich wurden die Planunterlagen durch eine tffentiiche Auslegung wahren der Dienststunden im Bau-
‘amt des Amtes Grevesmahlen-Land zur Verfigung gestelt, Die offentiche Auslegung ist mit dem Hinweis,
welche Umweltinformationen verfugbar sind. dass Stellungnahmen wahrend der Auslegungsfrist abgege-
ben werden kénnen, dass nich fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschiussfassung tber
die 8. Anderung des Flachennutzungsplanes unbericksichtigt bleiben konnen und dass eine Vereinigung
im Sinne des § 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 des
nach § 7 Abs. 2 des UmweltRechtsbehelfsgesetzes gemad § 7 Abs. 3 Satz 1 des Umwelt-
it allen i, die sie im Rahmen der Auslegungs-
frist nicht oder nicht rechizeitig geltend gemacht hat, aber hatte geltend machen konnen, am
durch Versffentlichung auf der Intemnetseite des Amtes Grevesmahlen-Land unter www grevesmuehlen de
sowie in dem Grevesmohlener Biitz am Sonntag ortsUblich bekannt gemacht worden. Die Behtrden und
sonstigen Trager offenticher Belange sowie die Nachbargemeinden, deren Aufgabenbereich durch die
Planung berohrt werden kenn. sind mit Schreiben vom Ober die offentiche Auslegung informiert
und gema § 4 Abs. 2 BauGB zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden

Grevesmuhlen, den (Siegel)
Der Birgermeister

Die hat die der sowle die Stellungnah-
men der berihrien Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange am geprift. D
Ergebnis ist mitgeteilt worden

Grevesmuhlen, den (Siegel)
Der Burgermeister

Die 8. Anderung des Flachennutzungsplanes der Stadt Grevesmuhlen wurde am .. von der
Stadivertretung beschiossen, die Begrindung dazu wurde gebilligt.

Grevesmuhlen, den (iegel)

Der Birgermeister
Die 8. Anderung des Flachennutzungsplanes wurde am durch den Landkreis Nordwest-
mecklenburg genenmigt

Grevesmuhlen, den (iegel)
Der Birgermeister
am 8. Anderung des der Stadt
wird hiermit ausgefertigt
Grevesmuhlen, den (Siegel)

Der Birgermeister

Die Erteilung der Genehmigung der 8. Anderung des Flachennutzungsplanes der Stadt Grevesmohien
sowie die Stelle, bei der der Plan auf Dauer wahrend der Dienststunden von jeder Person eingesehen
werden kann und Ober den Inhalt Auskunft zu erhaten ist, ist am . durch Veroffentiichung

muehien.de sowle in dem Gre-
nnimachung ist auf die Geltend-
machung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mangeln der Abwagung sowie
auf die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 1 BauGB, § 5 der Kommunalverfassung M-V) hingewiesen
worden. Die 8. Anderung des Flachennutzungsplanes der Stadt Grevesmahlen ist mit der Bekanntma-
chung wirksam geworden

Grevesmahlen. den (Siegel)
Parkaniage Der Burgermeister
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STADT GREVESMUHLEN

8. Anderung des Flachennutzungsplanes der Stadt Grevesmiihlen

Abwagung gemal § 1 Abs. 7 BauGB der eingegangenen Stellungnahmen
im Rahmen der Behorden- und Offentlichkeitsbeteiligung
gemal §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB

Anlage zum Feststellungsbeschluss

Bearbeitungsstand 24.10.2025



Die folgenden Behorden, Trager offentlicher Belange oder Nachbargemeinden haben eine Stellungnahme mit Hinweisen oder
Anregungen abgegeben, die im Rahmen des Planverfahrens zu beachten sind:

Behorde/TOB/Nachbargemeinde Inhalt der Stellungnahme Seite
Amt fur Raumordnung und Landesplanung Westmecklenburg | Bewertungsergebnis: Vereinbar mit der Raumordnung 04
Landkreis Nordwestmecklenburg Redaktionelle Hinweise, Bedenken zum Gewasserschutz und zum 06
Immissionsschutz
Landesamt fir innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern | Hinweise zu geschitzten Festpunkten. Zu beachtende Anhange. 17
Staatliches Amt fur Landwirtschaft und Umwelt Fehlerhafte Hinweise zu Storfallanlage und Sicherheitsabstand. 20
Westmecklenburg
Zweckverband Grevesmiihlen Grundsatzliche Zustimmung. Hinweise zu den Trinkwasserschutzzonen
und zum Planverfahren des Bebauungsplanes Nr. 50 der Stadt 22
Grevesmuhlen.
Telekom Deutschland GmbH Hinweis zu vorhandenen Anlagen- und Leitungsbestand.
i 23
Zu beachtende Anhange.

Die folgenden Behorden, Trager offentlicher Belange oder Nachbargemeinden haben keine Belange vorgebracht, keine
Bedenken zur Planung geaulert oder der Planung zugestimmt:

Behérde/TOB/Nachbargemeinde Inhalt der Stellungnahme Seite
Landesamt fur Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V Keine Stellungnahme. Keine Abwagung nétig. 23
Landesforstanstalt M-V, Forstamt Grevesmiuihlen Erteilung Forstrechtliches Einvernehmen 24
Bergamt Stralsund Keine Bedenken/Anregungen. Keine Abwagung notig. 25
Polizeiprasidium Rostock Keine Bedenken/Einwande. Keine Abwagung notig. 26
Hauptzollamt Stralsund Keine Einwande. Keine Abwagung notig. 26
Bundesamt fir Infrastruktur, Umweltschutz und Keine Einwande. Nicht betroffen. Keine Abwagung nétig. 27
Dienstleistungen der Bundeswehr

StralRenbauamt Schwerin Nicht betroffen. Keine Abwagung nétig. 28
Wasser- und Bodenverband ,Stepenitz-Maurine* Keine Bedenken. Nicht betroffen. Keine Abwagung nétig. 29
Feuerwehr Grevesmihlen Keine Bedenken. Keine Abwagung notig. 29




50Hertz Transmission GmbH Nicht betroffen. Keine Abwagung nétig. 30
GDMcom Nicht betroffen. Keine Abwagung ndétig. 30
Landesamt flir zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, . . . R s

Brand- und Katastrophenschutz M-V Nicht zustandig. Keine Abwagung notig. 33
Gemeinde Damshagen Belange werden nicht beruhrt. Keine Bedenken. Keine Abwagung notig. 34

Die folgenden Behodrden, Trager offentlicher Belange oder Nachbargemeinden haben keine Stellungnahme abgegeben:

Landesamt flr Kultur und Denkmalpflege

Industrie- und Handelskammer zu Schwerin

Handwerkskammer Schwerin

Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Schwerin

Deutsche Bahn AG, DB Immobilien

Nahbus Nordwestmecklenburg GmbH

Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH

WEMACOM Telekommunikation GmbH und Breitband GmbH

e.dis AG

Hansegas GmbH

Nachbargemeinde Bernstorf

Nachbargemeinde Gagelow

Nachbargemeinde Hohenkirchen

Nachbargemeinde Stepenitztal

Nachbargemeinde Upahl

Nachbargemeinde Warnow

Von der Offentlichkeit wurden keine Stellungnahmen abgegeben.
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Amt fir Raumordnung und
Landesplanung Westmecklenburg

Amt fir und L
Pampower Stralle 68, 19061 Schwerin

Stadt Grevesmiihlen

Frau Bichbaumer Bearbeiterin:  Frau Eberle
Rathausplatz 1 Telefon: 0385 588 89 141

E-Mail jana.eberle@afriwm.mv-regierung.de
23936 Grevesmihlen AZ 110-505-26/25

Datum: 30.06.2025

nachrichtlich: LK NWM (FD Bauordnung und Planung), WM V 550

Landesplanerische Stellungnahme zur 8. Anderung des Flichennutzungsplans der
Stadt Grevesmiihlen

Beteiligung der Behérden gem. § 4 Abs. 2 BauGB
Ihr Schreiben vom:  16.06.2025 (Posteingang: 16.06.20254)
Ihr Zeichen: 04-01/12/110-111-

Sehr geehrte Frau Bichbaumer,

die angezeigten Planungsabsichten werden nach den Zielen, Grundsatzen und sonstigen i . )
Erfordernissen der Raumordnung gemaR Landesplanungsgesetz (LPIG) Mecklenburg-Vor- D|e nebenstehenden Ausfuhru ngen Werden Zur Kenntn|s genommen_
pommern i. d. F. der Bekanntmachung vom 5. Mai 1998 (GVOBI. M-V 1998, S. 503, 613),
zuletzt geandert durch das Gesetz vom 13. Mai 2024 (GVOBI. M-V, S. 149), dem Landes-
raumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern (LEP M-V) vom 27.05.2016, dem
Regionalen Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg (RREP WM) vom 31.08.2011,
den Kapiteln 4.1 Siedlungsentwicklung und 4.2 Wohnbauflachenentwicklung im Rahmen
der Teilfortschreibung des RREP WM (TF SE) vom 7. Juni 2024 sowie dem Entwurf des
Kapitels 6.5 Energie im Rahmen der Teilfortschreibung des RREP WM (TF E, Stand
24.04.2024) beurteilt.

Die nebenstehenden Ausflihrungen zu den vorgelegten Unterlagen

Vorgelegte Unterlagen und Planungsziele H H
Zur Bewertung hat der Entwurf zur 8. Anderung des Flachennutzungsplans der Stadt Gre- Und Zu den PlanunQSZIGIen Werden Zur Kenntnls genommen'

vesmtuhlen bestehend aus Planzeichnung (Stand: April 2025) und Begriindung vorgelegen.

Planungsziel der 8. Anderung ist die Anpassung des Flachennutzungsplans an den gewach-
senen Bestand und die aktuellen Entwicklungsziele der Stadt. Dazu sind drei Anderungsbe-
reiche (AB) vorgesehen.

Im AB 1 ist die Umwandlung von Wohnbauflache und Griinfliche zu Gunsten einer gewerb-
lichen Entwicklung vorgesehen, um eine Entwicklung des bestehenden Bauhofs zu ermdg-
lichen. Der AB 2 sieht die Umwandlung eines Sondergebietes mit der Zweckbestimmung
+Sport und Freizeit* und einer landwirtschaftlichen Flache in gemischte und gewerbliche
Bauflache sowie Griinflache vor. Dies soll der langfristigen Erhaltung des ehemaligen Bahn-
warterhauses und der Reaktivierung leerstehender Gebaude mit einer langfristigen Nutzung
dienen. Der AB 3 umfasst die Umwandlung landwirtschaftlicher Fl&chen in gewerbliche Fl&-
chen und Waldflachen. Hiermit erfolgt eine Anpassung des FNP an die vorhandene Nut-
zung.
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Die nebenstehende raumordnerische Bewertung und das
Raumordnerische Bewertung Bewertungsergebnis werden zur Kenntnis genommen.

Dem Vorhaben wurde bereits mit landesplanerischer Stellungnahme vom 26.07.2024 zuge-
stimmt. Auf Grundlage der vorliegenden Unterlagen gilt diese Zustimmung weiter fort.

Bewertungsergebnis
Die 8. Anderung des Flachennutzungsplanes ist mit den Zielen und Grundséatzen der Raum-
ordnung und Landesplanung vereinbar.

Der nebenstehende Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

AbschlieBende Hinweise

Die landesplanerische Stellungnahme bezieht sich auf die Ziele und Grundsatze der Raum-
ordnung und Landesplanung und greift der erforderlichen Priifung durch die zustéandige Ge-
nehmigungsbehorde nicht vor. Sie gilt nur solange, wie sich die Beurteilungsgrundlagen fiir
das Vorhaben nicht wesentlich andern.

Die Gebietskorperschaft wird gebeten, dem Amt fiir Raumordnung und Landesplanung
Westmecklenburg ein digitales Exemplar (Text- und Kartenteil) des rechtskréftigen Planes
zur Ubernahme in das Raumordnungskataster gem. § 19 LPIG zu tibersenden.
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Landkreis Nordwestmecklenburg
Der Landrat
FD Bauordnung und Planung

Landkreis Nordwestmecklenburg = Postfach 1565 * 23958 Wismar Auskunft erteilt Ihnen Frau Gielow
Stadt Grevesmiihlen Zimmer 2.219 + Borzower Weg 3 * 23936 Grevesmihlen

Rathausplatz 1 Telefon 03841 3040 6314 Fax 03841 3040 86314

E-Mail h.gielow@nordwestmecklenburg.de
23936 Grevesmiihlen

Unsere Sprechzeiten

Di  09:00 - 12:00 Uhr = 13:00 - 16:00 Uhr

Do 09:00 - 12:00 Uhr = 13:00 - 18:00 Uhr

Unser Zeichen
Grevesmiihlen, 18.07.2025

8. Anderung Flichennutzungsplan der Stadt Grevesmiihlen
hier: Stellungnahme der betroffenen Behérden des LK NWM auf Grund der
Beteiligung vom 16.06.2025

Sehr geehrte Frau Bichbaumer,

grundlage der S}ellungnahme bilden die Entwurfsumerla:qen zur. Aufstell}mg der'B. Dle nebenstehenden AUSfUhrungen zU den Vorgelegten Unterlagen
Anderung des Flachennutzungsplanes der Stadt Grevesmuhlen mit Planzeichnung im . .
MafRstab 1:5.000, Planungsstand 29.04.2025 und die dazugehérige Begriindung mit und zu den Fachdiensten bzw. Fachgruppen werden zur Kenntnis
gleichem Bearbeitungsstand. genommen

Die Beteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB erfolgte in den nachfolgenden Fachdiensten
bzw. Fachgruppen des Landkreises NWM:

FD Bauordnung und Planung FD Umwelt und Regionalentwicklung |

* Bauleitplanung ¢ Untere Wasserbehdrde

* Vorbeugender Brandschutz e Untere Immissionsschutzbehorde

o ¢ Untere Denkmalschutzbehdrde ¢ Untere Abfall- und
¢ Untere Bauaufsichtsbehdrde Bodenschutzbehorde
¢ Untere Naturschutzbehorde |

FD Kreisinfrastruktur FD Ordnung/Sicherheit und |

« StraRenaufsichtsbehorde StraRenverkehr

e StralRenbaulasttrager * Untere StraBenverkehrsbehdrde |
FD Offentlicher Gesundheitsdienst ,

FD Kataster und Vermessung

Die AuRerungen und Hinweise, die in der weiteren Bearbeitung zu beachten sind, sind
diesem Schreiben als Anlage beigefiigt.
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Anlage
FD Bauordnung und Planung

Bauleitplanung

Nach Priifung der vorliegenden Entwurfsunterlagen wird gemaR § 4 Abs. 2 BauGB auf
nachfolgende bauplanungsrechtliche Belange hingewiesen, die in der weiteren
Planbearbeitung der Gemeindevertretung zu beachten sind:

(B Allgemeines
Die Stadt Grevesmiihlen andert ihren Flachennutzungsplan in 3 Teilbereichen, indem
sie teilweise den tatsachlichen Bestand in ihre Planung tbernimmt und damit fir
zukinftige Entwicklungen die planungsrechtlichen Voraussetzungen schaffen mochte
bzw. ihre Planungsziele an den tatsachlichen Bestand anpasst und anderen Flachen
eine neue planungsrechtliche Ausrichtung gibt.

Das nebenstehende Planziel wird zur Kenntnis genommen.

Der nebenstehende Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der

41, Vertennnsustmss, Nactisginciagen; sameel Verfahrensvermerk Nr. 9 wird entsprechend angepasst.

Verfahrensvermerk 9 .

Hier ist auf die Erteilung der Genehmigung abzustellen und nicht auf das Einreichen Vorher-"

der Genehmigung. Die 8. Anderung des Fldchennutzungsplanes wurde am ...............
beim Landkreis Nordwestmecklenburg zur Genehmigung eingereicht.
Anpassung:

Die 8. Anderung des Fldchennutzungsplanes wurde am ...............
durch den Landkreis Nordwestmecklenburg genehmigt.

Keine Anmerkungen. Keine Abwagung natig.

llI. Planerische Darstellungen
Planzeichnung:

Planzeichenerklérung:

Die nebenstehende Anmerkung wird zur Kenntnis genommen.
IV. Begriindung Entsprechende Ausflihrungen wurden in der Begrindung erganzt.

In der Begriindung sind die gegebenen Hinweise und Erganzungen einzustellen.

In der Begriindung wurden die bisherigen Darstellungen den neuen Darstellungen
gegeniibergestellt. Eine Auseinandersetzung mit den Auswirkungen der Planungen durch den
Wegfall der bisherigen Nutzungsausrichtung lasst die Begriindung jedoch vermissen.
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Die Immissionskonflikte im Teilbereich 1 zwischen Wohnbebauung und nunmehr unmittelbar
angrenzender Gewerbeflache werden unter der Annahme des Bestandsschutzes als nicht
vorhanden angesehen. Mit der Darstellung als gewerbliche Bauflache erweitert sich jedoch

der mogliche Nutzungskatalog und es kann sehr wohl eine Konfliktlage entstehen, die zu
vermeiden jedoch Ziel einer Planung sein muss. So es Wille der Stadt ist den Standort des
Bauhofes hier auch zukiinftig zu halten, ist schon bei der Darstellung im Flachennutzungsplan
die Darstellung einer Gemeinbedarfsflache - Bauhof zu priifen und nachzuweisen, dass auch
mit Nutzungsintensivierung eine Vertraglichkeit zur angrenzenden Wohnbebauung
gewahrleistet ist.

Das Ziel der Anderung im Anderungsbereich 1 wurde nach
Rucksprache mit dem Landkreis Nordwestmecklenburg angepasst. Da
nun ein Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung ,Bauhof*
dargestellt werden soll, kann es zu der in der nebenstehenden
Stellungnahme beschriebenen Konfliktlage nicht kommen. Die neue
Darstellung lasst auRer dem Bauhof keine anderen Nutzungen fur den
Anderungsbereich 1 zu.

Im Teilbereich 2 ist es Planungsziel der Stadt die Nutzung des Bahnwarterhauses als
Wohnhaus planungsrechtlich vorzubereiten. Die Darstellung als Mischbauflache darf nicht
vorgeschoben werden, um Immissionskonflikte abzumildern. Auf die zukiinftige
Mischbaunutzung wurde nicht weiter eingegangen.

Vorbeugender Brandschutz

Keine Anmerkungen. Keine Abwagung nétig.

Untere Denkmalschutzbehorde
Auf Basis der eingereichten Unterlagen wurde festgestellt, dass keine Anderungen
vorzunehmen sind.

Keine Anmerkungen. Keine Abwagung nétig.

Untere Bauaufsichtsbehorde
Keine Einwande

Keine Einwande. Keine Abwagung notig.
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FD Umwelt und Regionalentwicklung

Untere Wasserbehorde

Gegen die Anderung des Flachennutzungsplanes bestehen aus wasserrechtlicher Sicht
Bedenken hinsichtlich der Lage in den Trinkwasserschutzgebieten.

GemaR der Schutzgebietsverordnung sind Bauleitplanungen in der Trinkwasserschutzzone
IIIA verboten.

Die Bedenken werden zur Kenntnis genommen.

Nach Absprache zwischen dem Landkreis Nordwestmecklenburg und
der Stadt Grevesmiihlen wurde das Anderungsziel des
Anderungsbereiches 2 innerhalb der Trinkwasserschutzzone IIIA
angepasst. Hier soll nun ein Eingeschranktes Gewerbegebiet
dargestellt werden, welches produzierendes Gewerbe ausschliel3t.

Die Grenze der Trinkwasserschutzzone IlIA/B ist immer noch falsch eingezeichnet.

Der nebenstehende Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die
Darstellung der Trinkwasserschutzzonen I[lIA und [lIB wurde
entsprechend der Karten des ,Regierungsportals M-V* angepasst.

1. Wasserversorgung:

Die Teilbereiche 1-3 des Flachennutzungsplanes befinden sich in den
Trinkwasserschutzzonen IIIA /IlIB der Wasserfassung Wotenitz.

Gemal Pkt. 6.2 der Anlage 3 der VO zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes ist eine
Neuausweisung von B-Plangebieten fiir Industrie und produzierendes Gewerbe in der IlIB
unzulassig sowie in der IlIA jegliche Bauleitplanung.

Die nebenstehenden Erlduterungen werden zur Kenntnis genommen.
Nach Absprache zwischen dem Landkreis Nordwestmecklenburg und
der Stadt Grevesmiihlen wurde das Anderungsziel des
Anderungsbereiches 2 innerhalb der Trinkwasserschutzzone IIIA
angepasst. Hier soll nun ein Eingeschranktes Gewerbegebiet
dargestellt werden, welches produzierendes Gewerbe ausschlieft.

3 wurden die Flachen der
KreisstraRenmeisterei aus der 8. Anderung des
Flachennutzungsplanes entfernt. Daher sollen hier nicht langer
Gewerbliche Bauflachen dargestellt werden.

Fir den Anderungsbereich

Fir den Teilbereich 1 in der IlIB soll die vorhandene Gewerbeansiedlung legalisiert werden.
Eine umfassende Erweiterung ist nicht angedacht. Fiir dieses Gebiet ist keine Ausnahme
nach § 52 Abs. 1 Satz 2 WHG erforderlich.

Der nebenstehende Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Fir die Teilbereiche 2 und 3, befindlich in der IlIA sind Gewerbeansiedlungen sowie ein
Mischgebiet geplant.

Entsprechend sind Ausnahmegenehmigungen von den Verboten und
Nutzungsbeschrankungen der Schutzgebietsverordnung nach § 52 Abs. 1 Satz 2 WHG im
Bauleitverfahren mit den erforderlichen Unterlagen bei der unteren Wasserbehérde
gesondert zu beantragen.

Nach Absprache zwischen dem Landkreis Nordwestmecklenburg und
der Stadt Grevesmiihlen wurde das Anderungsziel des
Anderungsbereiches 2 innerhalb der Trinkwasserschutzzone IIIA
angepasst. Hier soll nun ein Eingeschranktes Gewerbegebiet
dargestellt werden, welches produzierendes Gewerbe ausschlief’t.

der
des

diq Flachen
Anderung

3  wurden
der 8.

Fir den Anderungsbereich
KreisstralRenmeisterei aus
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Mit dem Antrag ist nachzuweisen, dass durch die Ansiedlung (Herstellung und Betrieb) der
Schutzzweck der Verordnung nicht gefahrdet ist. Mit einem hydrogeologischen Gutachten
miissen die Auswirkung des Planes auf den Grundwasserkérper, eine Bewertung
hinsichtlich der Schutzziele der WRRL gemaf § 47 WHG sowie die Einhaltung des
aktuellen Bewirtschaftungsplanes bewertet werden. (zB. Standortuntersuchung hinsichtlich
maximaler Griindungstiefen von Bauwerken, Grundwasserneubildung, Umgang mit
wassergefahrdenden und allgemein wassergefahrdenden Stoffen,
Niederschlagswasserbeseitigung)

Die Belange, die zu einer Befreiung fiihren kénnen, sind hinreichend zu begriinden, z. B.
Bebauung aus tberwiegenden Griinden des Wohls der Allgemeinheit, keine vorhandenen
Standortalternativen fiir die geplante Bebauung bzw. das Baugebiet, Beeinflussung der
Grundwasserneubildung, keine Gefahrdung des Schutzzwecks durch die bauliche Anlage
usw..

Weitergehende Verbote und Nutzungsbeschrankungen der Schutzgebietsverordnung sind
in den Bauleitpléanen entsprechend zu beriicksichtigen, einzuhalten und festzusetzen.
(Salzausbringungsverbot, Erdwarmesonden)

Die Versorgungspflicht mit Trink- und Brauchwasser fiir die Bevolkerung, die gewerblichen
und sonstigen Einrichtungen besteht gem. § 43 Abs. 1 LWaG fiir den Zweckverband
Grevesmiihlen.

Flachennutzungsplanes entfernt. Daher sollen hier nicht langer
Gewerbliche Bauflachen dargestellt werden.

2. Abwasserentsorgung:

Nach § 40 Abs. 1 LWaG obliegt die Abwasserbeseitigungspflicht den Gemeinden.
Die Gemeinde hat diese Pflicht gemaR § 40 Abs. 4 Satz 1 LWaG auf den Zweckverband
Grevesmiihlen (ibertragen.

Der nebenstehende Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

3. Niederschlagswasserbeseitigung/-bewirtschaftung:

Mit der Einfiihrung des neuen Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 2010 und der zeitgleichen
Bereinigung des Landeswassergesetzes (LWaG) erfolgte die Grundsteinlegung fir ein
Umdenken in der bisherigen Entwasserungsphilosophie zum naturnahen Umgang mit
Niederschlagswasser.

Das von bebauten oder kiinstlich befestigten Flachen abflieRende Niederschlagswasser ist
entsprechend § 54 des WHG als Abwasser einzustufen. Damit unterliegt es grundsatzlich
der Abwasserbeseitigungspflicht der Stadt Grevesmiihlen bzw. dem beauftragten
Zweckverband.

Die Beseitigungs- und Uberlassungspflicht entfallt fiir Niederschlagswasser, wenn dieses
verwertet oder versickert wird, von 6ffentlichen Verkehrsflachen im AuRenbereich abflieit
oder im Rahmen des Gemeingebrauchs in ein oberirdisches Gewasser eingeleitet wird.

Die Festlegung der geplanten Bauflachen und Baugebiete in der vorbereitenden
Bauleitplanung sollte unter der Beachtung des notwendigen technischen
ErschlieBungsaufwandes und der vorhandenen Gewassersituation erfolgen.

Auf die geltenden technischen Regelwerke wie das DWA-A 102 und 138 mit den
erforderlichen emissionschutz- und immissionschutzrechtlichen Nachweisen fiir
Gewasserbenutzungen wird verwiesen.

Fur die weiterfihrende verbindliche Bauleitplanung sind friihzeitig Niederschlagsentwas-
serungskonzepte, die zur nachhaltigen Sicherung eines natirlichen Wasserhaushaltes
beitragen, zu entwickeln.

Der nebenstehende Hinweis zur Niederschlagswasserbeseitigung/-
bewirtschaftung wird zur Kenntnis genommen.

Bei allen 3 Anderungsbereichen handelt es sich um Flachen, die
bereits vor der Wiedervereinigung bebaut und versiegelt, teilweise
sogar vollversiegelt waren.

Die entsprechenden Niederschlagsentwasserungskonzepte liegen fur
die Anderungsbereiche bereits vor oder werden im Rahmen
nachgelagerter Bebauungsplanverfahren sowie
Baugenehmigungsverfahren erarbeitet.
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Dabei ist die Planung der Niederschlagsentwasserung nicht als Entsorgungsaufgabe
sondern als Bewirtschaftungsaufgabe zu I6sen.

Die konsequente Verfolgung der Zielvorgabe ,Erhalt des lokalen Wasserhaushaltes”
bedeutet fir zukiinftige Entwasserungskonzepte moglichst den Erhalt der
Flachendurchlassigkeit (Verdunstung, Versickerung, Grundwasserneubildung) sowie die
Starkung der statischen Vegetation (Verdunstung) als Bestandteil der Infrastruktur.

Vor Beginn stadtebaulicher Planungen ist eine Untersuchung des lokalen Wasserhaushalts
(Wasserhaushaltsbilanzierung gemaR DWA Merkblatt M 102-4/ DWA-A 100) vorzunehmen,
die Wasserbilanz fiir den Referenzzustand (aus HAD) unter Berticksichtigung der
vorhandenen baulichen Anlagen zu erarbeiten und als Zielvorgabe festzulegen.

Diese Wasserhaushaltsbilanzierung hat zum Ziel, die Veranderungen des Wasserhaushalts
durch die geplanten Siedlungsaktivitaten im Neubaugebiet so gering zu halten, wie es
okologisch, technisch und wirtschaftlich vertretbar ist (vgl. Arbeitsblatt DWA- A 100) und so
den natiirlichen Wasserhaushalt weitestgehend zu erhalten.

Die Aufwendungen fiir das Bilanzverfahren tragen zur Minderung der Umweltauswirkungen
der Flachenversiegelung sowie die Starkung der statischen Vegetation (Verdunstung) als
Bestandteil der Infrastruktur und zur Planungssicherheit in den weiteren Phasen der Planung
bei.

Geeignete MaRnahmen der Regenwasserbewirtschaftung und ggf. -behandlung miissen
friihzeitig in den Planungen beriicksichtigt werden und sind planungs- und privatrechtlich
abzusichern.

In die oberirdischen Gewasser soll nicht mehr als der vorhandene oberflachige Abflu ohne
Bebauung eingeleitet und an den unbebauten Zustand angenahert werden.

Die ortsnahe und schadlose Versickerung von gefasstem Niederschlagswasser unter
Ausnutzung der natirlichen Wasseraufnahmefahigkeit des Bodens ist wasserwirtschaftlich
erwiinscht.

Die Stadt kann entsprechend § 32 Abs. 4 LWaG satzungsrechtliche Regelungen in der
verbindlichen Bauleitplanung bzw. durch den entsorgungspflichtigen Zweckverband zur
erlaubnisfreien Versickerung auBerhalb von Wasserschutzgebieten treffen. Aufgrund der
Schutzzonen ware jede Versickerung erlaubnispflichtig.

Voraussetzung dafiir ist, dass die grundsatzliche Moglichkeit der Versickerung besteht und
diese durch Festsetzung gem. § 9 Abs. 1 BauGB planungsrechtlich gesichert werden kann.
Ohne diese Regelung ist die Versickerung erlaubnispflichtig und bei der unteren
Wasserbehorde zu beantragen. Bedingung zur Versickerung des Niederschlagswassers ist
der gesicherte Nachweis (Fachgutachten) zur Durchfiihrung einer schadfreien Versickerung.
Die erforderlichen Erlaubnisse miissen vor Satzungsbeschluss durch die UWB in Aussicht
gestellt sein.

MG Der nebenstehende Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Auf die Einhaltung der Verbote und Nutzungsbeschrankungen der Verordnung des WSG
wird verwiesen. Verboten sind

- unterirdische Lagerung von wassergefahrdenden Stoffen der Gefahrdungsstufe C, D nach
der AwSV

- Erdwarmesonden verboten (als Bohrungen)

- aufgrund der Lage in der Trinkwasserschutzzone sind die Straen und Parkplatze nach
Ristwag auszubauen.

Im aktuell wirksamen Flachennutzungsplan ist weder das benannte

i iifen, Gews :7/16/B3 westli ilberei i .. . :
Flangatiot befnget und gf. it Gnem Lteehaltngeelon von mindesten 8 m Gewasser noch ein Unterhaltsstreifen dargestellt. _
SIS Flachennutzungsplane sind nicht parzellenscharf. Ein 5 m breiter

Unterhaltsstreifen ist im Maf3stab des Flachennutzungsplanes
(hier: 1 : 5.000) eine Linie mit einer Linienstarke von 1 mm.

Das benannte Gewasser ist zusatzlich weder in der digitalen
topographischen Karte des Landesamtes fir innere Verwaltung M-V
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aus dem Jahr 2022 vorhanden, noch liegen der Stellungnahme des
Landkreises NWM oder des =zustdndigen Wasser- und
Bodenverbandes  entsprechende  Gewasserkarten  fur  die
Anderungsbereiche bei.

Dementsprechend ergab die Prifung, dass das Gewasser und der
Gewasserrandstreifen nicht im Flachennutzungsplan dargestellt
werden.

Wild abflieenden Wasser ist durch die Bebauung aufgrund der Topographie nicht zu
verstarken bzw. abzufangen.

Ggf. vorhandene Meliorations- oder Vorflutanlagen sind umzuverlegen,die Funktionsfahigkeit
ist zu erhalten. Die Durchleitung ist zu gewahrleisten.

Vorhandenen Wasserrechte fiir Einleitungen in das Gewasser sind zu Uberpriifen und an die
gesetzlichen Regelungen anzupassen.

Der nebenstehende Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

5. Starkregenvorsorge

Auf Starkregen- sowie Dauerregenereignisse mit jeweils betrachtlichen
Gesamtniederschlagsmengen im Rahmen des Klimawandels wird hingewiesen. Mdgliche
Uberschwemmungsgebiete der Binnengewasser mit einem Einzugsgebiet < 10 km?, die
Auswirkung auf den Grundwasserstand sowie auf die Bemessung der Anlagen der
Wasserwirtschaft sollten in der Planung berticksichtigt werden.

Als Informationsquelle ist die Hinweiskarte Starkregengefahren fiir MV, abrufbar tiber das
Geoportal des BKG (

https://www.geoportal.de/Themen/Klima_und Wetter/1_Starkregen.html) veréffentlicht.
In allen drei Teilbereichen sind Flachen mit zu beriicksichtigenden Ereignissen dargestellt.

Der nebenstehende Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Untere Immissionsschutzbehorde

Untere Immissionsschutzbehorde: Herr Faasch

Die Stellungnahme weist auf erhebliche entgegenstehende Belange hin,
die im Rahmen der bauleitplanerischen Abwagung kaum tberwindbar sind.

Die Stellungnahme weist auf entgegenstehende Belange hin,
die im Rahmen der bauleitplanerischen Abwagung beriicksichtigt werden
missen.

Die Stellungnahme weist auf keine entgegenstehenden Belange hin.

Seitens der Unteren Immissionsschutzbehdrde bestehen weiterhin erhebliche Bedenken
gegeniiber dem Entwurf der 8. Anderung des Flachennutzungsplanes der Stadt
Grevesmiihlen mit Planungsstand vom 28.04.2025, da immissionsschutzrechtliche Belange
im Hinblick auf den Larmschutz nicht hinreichend beachtet wurden.

Die nebenstehende Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
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Bei der Aufstellung von Planen im Rahmen der Bauleitplane dirfen keine
immissionsschutzrechtlichen Konflikte neu geschaffen werden, bestehende Konflikte sollen
gelost oder gemindert werden. Wie unter 5. Immissionsschutz in der Begriindung zum
Vorentwurf der 8. Anderung des Flachennutzungsplanes aufgefiihrt, ,ist dem Trennungsgebot

nach § 50 Bundes-Immissionsschutzgesetz zu entsprechen®. ,Schiitzenswerte sowie
storungsintensive Nutzungen sind nicht in unmittelbarer raumlicher Nahe zu verorten®.

Genau diesem Trennungsgebot wird jedoch durch den vorliegenden Entwurf im Teilbereich 1
weiterhin nicht entsprochen.

Fur den Teilbereich 1 entspricht die bisherige Flachennutzungsplanung mit der bestehenden
Trennung des Allgemeinen Wohngebietes von den Gewerbeflachen durch einen Griinstreifen
dem Trennungsgrundsatz nach § 50 BImSchG. Durch den raumlichen Abstand ist eine
gewerbliche Nutzung des Ostlichen Teiles des Flurstiickes 238/15 Flur 12 Gemarkung
Grevesmihlen grundsatzlich moglich, ohne dass es zwingend zum Vorliegen von schadlichen
Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes an der benachbarten
Wohnbebauung kommt.

Zur bereits bestehenden Nutzung des Teilbereiches 1 durch den stadtischen Bauhof fiihrt die
Stadt Grevesmiihlen in der Teilabwégung zum Vorentwurf der 8. Anderung des
Flachennutzungsplanes aus, dass fur die Tatigkeiten des Bauhofes ,nicht von einer
herkdmmlichen gewerblichen Dauernutzung ausgegangen werden kann“. Es handelt sich
somit im Hinblick auf auftretende Larmimmissionen nicht um einen typischen Gewerbegebiet.

Den Ausfiihrungen der Teilabwagung der Stadt Grevesmiihlen kann somit entnommen
werden, dass die Stadt Grevesmiihlen bei Nutzung der Flachen des Teilbereiches 1 durch
typische Gewerbebetriebe selbst davon ausgeht, dass Uberschreitungen der maRgeblichen
Immissionsrichtwerte der TA Larm in der Wohnnachbarschaft zu erwarten sind.

Die Anderung des Flachennutzungsplanes bleibt somit aus Sicht der Unteren
Immissionsschutzbehérde eine Konfliktplanung, die dazu fiihrt, dass etwaige, zukiinftige
gewerbliche Nachnutzungen auf Ebene der Baugenehmigungen versagt werden miissen.

Aus Sicht des Immissionsschutzes leitet sich aus obigen Ausfiihrungen die Empfehlung ab,
fiir das Teilgebiet 1 die bisherige Flachennutzungsplanung beizubehalten und keinen neuen
immissionsschutzrechtlichen Konflikt zu schaffen. Eine Nutzung der Teilfliche 1 durch
typische Gewerbebetriebe wird aus immissionsschutzrechtlicher Sicht nicht umsetzbar sein.

Das Ziel der Anderung im Anderungsbereich 1 wurde nach
Rucksprache mit dem Landkreis Nordwestmecklenburg angepasst. Da
nun ein Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung ,Bauhof*
dargestellt werden soll, kann es zu der in der nebenstehenden
Stellungnahme beschriebenen Konfliktlage nicht kommen. Die neue
Darstellung lasst auRer dem Bauhof keine anderen Nutzungen fur den
Anderungsbereich 1 zu.

Fir das Teilgebiet 2 ergibt sich in Bezug auf den § 50 BImSchG ein Konfliktpotential durch
das Heranriicken des geplanten Mischgebietes an die bestehende Bahntrasse Liibeck — Bad
Kleinen. Betroffen ist hiervon nur die Teilflache nordlich der Schweriner StraRe und stidlich
der Eisenbahntrasse.

Aus den Ergebnissen der erweiterten Larmkartierung des Eisenbahn-Bundesamtes im
Rahmen der Umsetzung der EU-Umgebungslarmrichtlinie ergeben sich fiir einen Streifen mit
einer Breite von aufgerundet 30 m beidseitig der Bahntrasse Beurteilungspegel fiir den Lyicir
von groBer 45 dB(A).

In diesem Bereich wird der WHO-Leitlinienwert der WHO-Noise-Guidelines von 2018 von
Luint = 44 dB(A) groRflachig und relevant tiberschritten. Dieser Wert stellt gemal WHO die
Schwelle zur Gesundheitsgefahrdung dar. Gleichzeitig wird in diesen Bereichen das
Auslosekriterium (Luicut > 45 dB(A)) fiir MaBnahmen im Rahmen der Larmaktionsplanung zur
Vermeidung von erheblichen Belastigungen Uberschritten. Im Rahmen der
Larmaktionsplanung stellte dieser Streifen entlang der Bahntrasse bei bestehender
Wohnnutzung also einen Bereich dar, fiir den mittelfristig MaRnahmen zur Larmsanierung
erforderlich wéren.
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Da die deutschen Regelungen zum Larmschutz noch nicht vollstandig mit den Reglungen der
EU harmonisiert wurden und die Ergebnisse der Larmwirkungsforschung aus den WHO-
Noise-Guidelines von 2018 in der nationalen Gesetzgebung noch nicht umgesetzt werden
konnten kénnen die Ausfiihrungen im vorausgehenden Absatz jedoch rechtlich nicht eins zu
eins fir die Beurteilung des Vorhabens herangezogen werden. Sie stellen aber ein
bedeutendes Indiz dafir dar, dass durch die Planung keine gesunden Wohn- und
Arbeitsverhaltnisse gewahrt werden.

Daher ist es aus Sicht der Unteren Immissionsschutzbehérde erforderlich, durch eine im
Planverfahren zu erganzende, schalltechnische Prognose des auf das Teilgebiet 2
einwirkenden Schienenlarms nach Schall 03 zu priifen, ob durch die Planung - ggfs. bei
Umsetzung aktiver Schallschutzmanahmen - gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse
sichergestellt werden kénnen.

Diese Priifung sollte bereits auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung erfolgen.

Keine Bedenken. Keine Abwagung nétig.

Im Hinblick auf das Teilgebiet 3 bestehen seitens der Unteren Immissionsschutzbehérde
keine Bedenken, da die immissionsschutzrechtlichen Belange im Rahmen der verbindlichen
Bauleitplanung Berticksichtigung finden.

Keine Anmerkungen. Keine Abwagung natig.
Untere Abfall- und Bodenschutzbehorde

Untere Naturschutzbehorde

Untere Naturschutzbehorde: Frau Hamann

Die Stellungnahme weist auf erhebliche entgegenstehende Belange hin,
die im Rahmen der bauleitplanerischen Abwagung kaum tberwindbar sind.

Die Stellungnahme weist auf entgegenstehende Belange hin,
die im Rahmen der bauleitplanerischen Abwagung beriicksichtigt werden
mussen.

Die Stellungnahme weist auf keine entgegenstehenden Belange hin.

Artenschutz: Frau Angulo
Grundsatzliche artenschutzrechtliche Bedenken sind zurzeit nicht vorhanden. Keine Bedenken. Keine Abwagung nOtlg

Die nebenstehende Anmerkung wird zur Kenntnis genommen.

Die Flache im Anderungsbereich 2, direkt an der Bahnlinie, soll (It.
Zwischenabwagung vom 28.04.2025) keine baulichen Veranderungen erfahren,
weshalb eine Betroffenheit der Artenschutzbelange auf dieser Planungsebene auch
fiir diesen Bereich nicht erkennbar ist. Artenschutzrechtliche Belange sind hier, auf
Ebene der einzelnen Bauvorhaben zu prifen.
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Die nebenstehende Anmerkung wird zur Kenntnis genommen.

Fiir den Anderungsbereich 3 wird (iber die Artenschutzbelange (insbesondere s. g.
Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), sowie ggf.
erforderliche Vermeidungs-, Minimierungs- oder ErsatzmaRnahmen) auf Ebene der
verbindlichen Bauleitplanung entschieden (hier: vorhabenbezogener Bebauungsplan
Nr. 50 Grevesmiihlen ,Ersatzneubau der StraRenmeisterei*).

Die nebenstehende Anmerkung wird zur Kenntnis genommen.
Biotopschutz: Frau Angulo

Laut Planunterlagen (hier: Zwischenabwagung vom 28.04.2025) befinden sich
innerhalb der Anderungsbereiche keine geméaR § 20 Abs. 1
Naturschutzausfiihrungsgesetz (NatSchAG) M-V gesetzlich geschiitzten Biotope.
Laut Begriindung zur 8. Anderung des Flachennutzungsplans werden die an die
Anderungsbereiche angrenzenden geschiitzten Biotope durch die Planung nicht
beeintrachtigt.

Laut Biotopverzeichnis handelt es sich bei dem westlich, in unmittelbarer Nahe zum
Anderungsbereich 3, liegenden Gehélzbestand um ein gem. § 20 Abs. 1 Nr. 4
NatSchAG M-V geschiitztes Biotop (Feldgehdlz). Allerdings liegen die in Anlage 2
im NatSchAG M-V fiir den Schutzstatus angegebenen Voraussetzungen hier nicht
vor — Feldgeholze befinden sich in der freien Landschaft. Gem. der Stellungnahme
des Forstamtes Grevesmiihlen vom 15.07.2024 handelt es sich bei dieser Flache

auch um Wald i. S. d. § 2 Landeswaldgesetz M-V und nicht um ein geschiitztes H H A Ati
Blotop, Nicht betroffen. Keine Abwagung notig.

Eine Betroffenheit der Belange des Biotopschutzes liegt somit nicht vor.

Natura 2000: Frau Angulo Die nebenstehende Anmerkung wird zur Kenntnis genommen.

In unmittelbarer Nahe zum Anderungsbereich 3 befinden sich das Gebiet
gemeinschaftlicher Bedeutung (GgB) ,Stepenitz-, Radegast- und Maurinetal mit
Zuflissen” (DE 2132-303) sowie das Europaische Vogelschutzgebiet (SPA)
+Stepenitz, Poischower Miihlenbach, Radegast, Maurine* (DE 2233-401). Daher war
die Vertraglichkeit der Plananderungen mit den Schutz- und Erhaltungszielen der
beiden Gebiete zu priifen.

Gem. FFH-Vorprifungen mit Datum vom 13.09.2023, die im Zuge des Verfahrens fiir
den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 50 ,Ersatzneubau der
StraRenmeisterei” der Stadt Grevesmiihlen erarbeitet wurden, kénnen erhebliche
Beeintrachtigungen auf das GgB und das SPA ausgeschlossen werden.

Die Belange von Natura 2000-Gebieten sind somit nicht von der 8. Anderung des
Flachennutzungsplans betroffen.

Keine Stellungnahme. Keine Abwagung natig.

FD Ordnung/Sicherheit und StraBenverkehr
Untere StraBenverkehrsbehorde
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Die nebenstehende Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
FD Kreisinfrastruktur Keine Einwande. Keine Abwagung notig.

StraBenaufsichtsbehorde
Von Seiten der StraRenaufsichtsbehérde bestehen gemalt § 10 StrWg-MV keine
Einwande zu o.g. Plananderung.

StraBenbaulasttrager
Zur 0.g. F-Plananderung gibt es unsererseits keine Einwande.
Es sind keine Stralen und Anlagen in unserer Tragerschaft betroffen.

Die nebenstehende Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
FD Offentlicher Gesundheitsdienst Keine Bedenken. Keine Abwagung nOtlg

nach Durchsicht der Antragsunterlagen bestehen von Seiten des Fachdienstes
Offentlicher Gesundheitsdienst keine Bedenken gegen o. g. Planungsvorhaben.

Keine Stellungnahme. Keine Abwagung natig.

Abfallwirtschaftsbetrieb

Die nebenstehende Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
FD Kataster und Vermessung Keine Einwande noch Bedenken. Keine Abwagung notig.

Seitens des Kataster- und Vermessungsamtes gibt es weder Einwande noch
Bedenken.

In dem Bereich befinden sich keine Aufnahme- und Sicherungspunkte des
Lagenetzes.

Ansonsten ist auf den Erhalt von Grenzpunkten der Flurstiicksgrenzen zu achten. Falls
die Punkte von BaumaRnahmen beriiht werden, sind sie durch geeignete
MaRnahmen zu sichern.
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Landesamt fur innere Verwaltung
Mecklenburg-Vorpommern

Amt flir Geoinformation,
Vermessungs- und Katasterwesen

L fiir innere Verwaltung pommenn
Postfach 12 01 35, 19018 Schwerin

Stadt Grevesmiihlen bearbeitet von: Frank Tonagel

Telefon: (0385) 588-56268
Rathausplatz 1 Fax: (0385) 509-56030
DE-23936 Grevesmiihlen E-Mail: geodatenservice@laiv-mv.de

Internet: http://lwww_laiv-mv.de

Az 341 - TOEB202500439

Schwerin, den  16.06.2025

Festpunkte der amtlichen geoditischen Grundlagennetze des Landes
Mecklenburg-Vorpommern
hier: F-Plan 8. Anderung des Flachennutzungsplanes der Stadt Grevesmiihlen

lhr Zeichen: 16.6.2025

Anlagen: Ubersichten der im Planungsbereich vorhandenen Festpunkte Die nebenstehende Auflistu ng der Anlagen wird zur Kenntnis
Beschreibungen der im Planungsbereich vorhandenen Festpunkte enommen
Merkblatt Giber die Bedeutung und Erhaltung der Festpunkte g -

in dem von lhnen angegebenen Bereich befinden sich gesetzlich geschiitzte Festpunkte Dle nebenStehenden Hinweise ZU den Vorhandenen geSCh UtZten
der amtlichen geodéatischen Grundlagennetze des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Festpunkten Werden zur Kenntnis genommen

Die genaue Lage der Festpunkte entnehmen Sie bitte den Anlagen; die Festpunkte sind
dort farbig markiert. In der Ortlichkeit sind die Festpunkte durch entsprechende Vermes-
sungsmarken gekennzeichnet ("vermarkt").

Vermessungsmarken sind nach § 26 des Gesetzes liber das amtliche
Geoinformations- und Verr ngs (Geoinformations- und
Vermessungsgesetz - GeoVermG M-V) vom 16. Dezember 2010 (GVOBI. M-V S. 713)
gesetzlich geschiitzt:

- Vermessungsmarken dirfen nicht unbefugt eingebracht, in ihrer Lage verandert oder
entfernt werden.

- Zur Sicherung der mit dem Boden verbundenen Vermessungsmarken des Lage-,
Hohen- und Schwerefestpunktfeldes darf eine kreisformige Schutzflache von zwei
Metern Durchmesser weder iiberbaut noch abgetragen oder auf sonstige Weise
verandert werden. Um die mit dem Boden verbundenen Vermessungsmarken von
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Lagefestpunkten der Hierarchiestufe C und D auch zukiinftig fir satellitengestitzte
Messverfahren (z.B. GPS) nutzen zu kénnen, sollten im Umkreis von 30 m um die
Vermessungsmarken Anpflanzungen von Baumen oder hohen Strauchern
vermieden werden. Dies gilt nicht fiir Lagefestpunkte (TP) 1.-3. Ordnung.

- Der feste Stand, die Erkennbarkeit und die Verwendbarkeit der Vermessungs-
marken diirfen nicht gefahrdet werden, es sei denn, notwendige Manhahmen
rechtfertigen eine Gefahrdung der Vermessungsmarken.

- Wer notwendige MaBRnahmen treffen will, durch die geodatische Festpunkte geféahrdet
werden konnen, hat dies unverziiglich dem Amt fiir Geoinformation, Vermessungs-
und Katasterwesen mitzuteilen.

Falls Festpunkte bereits jetzt durch das Bauvorhaben gefahrdet sind, ist rechtzeitig (ca.
4 Wochen vor Beginn der BaumaRnahme) ein Antrag auf Verlegung des Festpunktes
beim Amt fiir Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen zu stellen.

Ein Zuwiderhandeln gegen die genannten gesetzlichen Bestimmungen ist eine
Ordnungswidrigkeit und kann mit einer GeldbuRe bis zu 5 000 Euro geahndet werden.
Ich behalte mir vor, ggf. Schadenersatzanspriiche geltend zu machen.

Die nebenstehenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die
Informationen werden dem Vorhabentrager und dem mit der
ErschlieBungsplanung beauftragten Unternehmen zur Verfligung
gestellt.

Bitte beachten Sie das beiliegende Merkblatt {iber die Bedeutung und Erhaltung der
Festpunkte.

Das beiliegende Merkblatt wird zur Kenntnis genommen.

Hinweis:

Bitte beteiligen Sie auch die jeweiligen Landkreise bzw. kreisfreien Stadte als zustandige
Vermessungs- und Katasterbehérden, da diese im Rahmen von Liegenschaftsvermes-
sungen das Aufnahmepunktfeld aufbauen. Aufnahmepunkte sind ebenfalls zu schiitzen.

Der nebenstehende Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die
aufgezahlten Trager offentlicher Belange wurden ebenfalls beteiligt.

e

BT .
/NSG

Die nebenstehende Ubersichtskarte mit der Verortung der von der
Planung betroffenen Festpunkte wird zur Kenntnis genommen.

Die Informationen werden weiterhin dem Vorhabentrager und dem mit
der ErschlieSungsplanung beauftragten Unternehmen zur Verfliigung
gestellt.
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Einzolnachwois
Hohenfestpunkt

ot et
33 250243,000 5973916,000

Bemerkungen

Die nebenstehende Ubersichtskarte mit der Verortung der von der
Planung betroffenen Festpunkte wird zur Kenntnis genommen.

Die Informationen werden weiterhin dem Vorhabentrager und dem mit
der ErschlieBungsplanung beauftragten Unternehmen zur Verfliigung
gestellt.

Einzolnachweis
Hohenfestpunkt

213302080

Die nebenstehende Ubersichtskarte mit der Verortung der von der
Planung betroffenen Festpunkte wird zur Kenntnis genommen.

Die Informationen werden weiterhin dem Vorhabentrager und dem mit
der Erschliefungsplanung beauftragten Unternehmen zur Verfliigung
gestellt.

Anlagen: Merkblatt Festpunkte

Das angehangte Merkblatt wird zur Kenntnis genommen.
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Staatliches Amt
fiir Landwirtschaft und Umwelt
Westmecklenburg

StALU Westmecklenburg
Bleicherufer 13, 19053 Schwerin

esmiihlen

Stadt Grevesmihlen Sta
Telefon: 0385 / 588 66011

Frau Bichbaumer Eingegangen Telefax: 0385 / 588 66570
Rathausplatz 1 G | E-Mail: Andrea. Geske@staluwm.mv-
23936 Grevesmihlen | fegierung.de

1 B JU|I 2025 | Bearbeitet von: Andrea Geske
— . | AZ StALUWM-209-25-5121-74026

(bitte bei Schriftverkehr angeben)

BS |
i ] f Schwerin, 77 %.Juli 2025

8. Anderung des Flichennutzungsplanes der Stadt Grevesmiihlen
Ihr Schreiben vom 16. Juni 2025

Nach Prifung der mir ibersandten Unterlagen nehme ich in meiner Funktion als Trager
offentlicher Belange und aus fachtechnischer Sicht wie folgt Stellung:

e e
1.1 U-Fér geleg

Die o. g. Planungsunterlagen habe ich aus landwirtschaftlicher Sicht gepriift. Die Aufstellung Dle nebenstehende Ste”ungnahme erd zur Kenntnis genommen_

der o. g. 8. Anderung des FNP dient der Sicherung des aktuellen stadtebaulichen Bestandes.
Die Korrekturen in den 3 Teilbereichen betreffen keine landwirtschaftlich genutzten Flachen.
Es werden keine Anmerkungen und Hinweise geauRert.

2. Integrierte lindliche Entwicklung Die nebenstehende Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Als zustandige Behorde zur Durchfihrung von Verfahren zur Neuregelung der
Eigentumsverhaltnisse nach dem 8. Abschnitt des Landwirtschaftsanpassungsgesetzes und
des Flurbereinigungsgesetzes teile ich mit, dass sich das geplante Bauvorhaben in keinem
Verfahren zur Neuregelung der Eigentumsverhéltnisse befindet. Bedenken und Anregungen
werden deshalb nicht geduBert

3. Naturschutz, Wasser und Boden Die nebenstehende Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
3.1 Naturschutz

Von dem Vorhaben sind meine Belange nach §§ 5 Satz 1 Nr. 1 bis 3 und 40 Abs. 2 Nr. 2
Naturschutzausfilhrungsgesetz (NatSchAG M-V) nicht betroffen. Die Belange anderer
Naturschutzbehérden nach §§ 2, 3, 4, 6 und 7 NatSchAG M-V sind zu prifen.

S2Wewwer - Die nebenstehende Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Gewasser erster Ordnung gem. § 48 Abs. 1 des Wassergesetzes des Landes Mecklenburg-
Vorpommern (LWaG) und wasserwirtschaftliche Anlagen in meiner Zusténdigkeit werden nicht
berlihrt, so dass von hier gegen das Vorhaben keine wasserwirtschaftichen Bedenken
bestehen.
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3.3 Boden

Das Altlasten- und Bodenschutzkataster fiir das’ Land Mecklenburg-Vorpommern wird vom
Landesamt fir Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern, Goldberger
StraRe 12, 18273 Gustrow, anhand der Erfassung durch die Landrite der Landkreise und
Oberblirgermeister/Biirgermeister der kreisfreien Stddte gefiihrt. Entsprechende Auskinfte
aus dem Altlastenkataster sind dort erhéltlich.

Werden in Bewertung dieser Auskiinfte oder dariiber hinaus durch Sie schédliche
. .. Bodenverénderungen, . Altlasten oder altlastverdédchtige _ Fléchen . im Sinne _des
Bundesbodenschutzgesetzes (BBodSchG) festgestellt, sind Sie auf Grundlage von § 2 des
Gesetzes zum Schutz des Bodens im Land Mecklenburg-Vorpommern
(Landesbodenschutzgesetz - LBodSchG M-V) verpflichtet, den unteren
Bodenschutzbehérden der Landkreise und kreisfreien Stédte hieriiber Mitteilung zu machen.

Die nebenstehende Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

4. Immissions- und Kli hutz, Abfall- und K

Genehmigungsbedurftige Anlagen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

Es wird auf die abgegebene Stellungnahme vom 19.02.2025 verwiesen. Diese lautete wie
folgt:

»im Planungsbereich und seiner immissionsschutz-/abfallrelevanten Umgebung befinden sich
nachfolgende Anlagen, die nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz genehmigt sind und
sich in Betrieb befinden:

Koordinatensystem: ETRS89UTM Zone 33

Anlage Gemarkung t | Hochwert
Biogasanlage Grevesmihlen, Flur 12, Flurstucke 33250246 | 5974326

Biogasanlage
BHKW's 2 x
BHKW
BHKW
Gaérrestlager

138/7; 138/10; 138/11; 138/17; 138/18;
138/16; 138/50; 138/57; 138/50

Diese Anlagen genieBen Bestandschutz und sind bei allen PlanungsmaRnahmen zu
beriicksichtigen.

Die sudlich des Anderungsbereiches gelegene Biogasanlage ist eine Stérfallanlage, deren
gutachterlich bestimmter Sicherheitsabstand von 60 m ab der Grundstiicksgrenze in die zu
Oberplanende Flache hineinreicht. Folglich ist bei der Planung zu beachten, dass sich
innerhalb des Sicherheitsabstandes keine benachbarten Schutzobjekte im Sinne von § 3 Abs.
5d BImSchG ausnahmsweise ansiedeln.”

Der nebenstehende Hinweis zu den Genehmigungsbedurftigen
Anlagen 0stlich der Anderungsbereiche wird zur Kenntnis genommen.

Folgende Entfernungen haben die Anderungsbereiche
Grundstucksgrenze der Storfallanlagen:

Anderungsbereich 1: ca. 425 m

Anderungsbereich 2: ca. 190 m

Anderungsbereich 3: ca. 200 m

Die Planungen der 8. Anderung des Flachennutzungsplanes der Stadt
Grevesmuhlen reichen nicht in den 60 m Sicherheitsabstand hinein.
Es wird vermutet, dass die nebenstehende Stellungnahme fir das
Planverfahren der 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 22 der Stadt

Grevesmihlen bestimmt war.

zZur

In der Zwischenabwagung findet keine Betrachtung dieser Storfallanlage statt. Hier sollte eine
Betrachtung in die Abwagung mit aufgenommen werden

Die frihzeitige Beteiligung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB flr
den Vorentwurf der 8. Anderung des Flachennutzungsplanes der
Stadt Grevesmuhlen fand im Zeitraum vom 18.06.2024 bis zum
30.07.2024 statt. Die Stellungnahme des StalLU Westmecklenburg
zum Vorentwurf wurde laut StaLU Westmecklenburg mit einer
Verspatung von 204 Tagen abgegeben. Aufgrund der Verspatung von
204 Tagen konnten die wichtigen Belange zum Immissionsschutz im
Entwurf der 8. Anderung des Flachennutzungsplanes der Stadt
Grevesmiuhlen nicht berlcksichtigt werden.

21



| Stellungnahme Behérde/TOB/Nachbargemeinde/Offentlichkeit

Abwiagung der Stadt Grevesmiihlen |

Zweckverband Grevesmiihlen
Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung

ZWEGkVE[hand Kérperschaft des dffentlichen Rechts
Grevesm“nlen - Die Verbandsvorsteherin -
Zweckverband Grevesmihien - Karl-Marx-StraBe 7/9 . 23936 Grevesmihlen
Stadt Grevesmiihlen Tim Andersen
Rathausplatz 1 Sachgebietsleiter Standort- und Anschlusswesen
23936 Grevesmiihlen Tel. 03881 757-610

Fax 03881 757-111
tim.andersen@zweckverband-gvm.de

Sprechzeiten:
Mo-Mi 9-16 Uhr, Do 9-18 Uhr, Fr 9-14 Uhr

24. Juni 2025

8. f\nderung des Flachennutzungsplanes
Teilbereiche 1. Griiner Weg, 2. Schweriner LandstraRe (Bauhof), 3. KreisstraBenmeisterei

Reg.-Nr. 0635/ 06

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 16.06.2025 (Posteingang 16.06.2025) baten Sie um unsere Stellungnahme
zur Satzung der Stadt Grevesmiihlen Uber die 8. Anderung des Flachennutzungsplans
(Planungsstand 28.04.2025).

Es sollen Anpassungen hinsichtlich der tatséchlich vorhandenen Bebauung und Nutzung
(Teilbereiche 1 und 2) sowie hinsichtlich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 50
JKreisstraBenmeisterei* (Teilbereich 3) erfolgen

Durch den Zweckverband Grevesmiihlen kann diesem Entwurf auf der Grundlage der giiltigen
Satzungen des ZVG die grundsatzliche Zustimmung gegeben werden.

Die nebenstehende Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Die bereits in der Stellungnahme vom 04.07.2024 aufgefiihrten Hinweise sind bei der Fortfithrung
des Planverfahrens weiterhin zu beriicksichtigen. Insbesondere weise ich in diesem
Zusammenhang nochmals auf folgende Punkte hin:

Allgemeines

Die Teilbereiche 2 und 3 liegen in der Trinkwasserschutzzone Ill A und und das Teilgebiet 1
innerhalb der Trinkwasserschutzzone Il B. Die Anforderungen der RiStWag sowie Verbote und
Nutzungsbeschrénkungen gemaR Verordnung zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes
Grevesmiihlen-Wotenitz (Wasserschutzgebietsverordnung Grevesmiihlen-Wotenitz-WSGVO
Grevesmiihlen-Wotenitz) in der jeweils giiltigen Fassung sind zu beachten und einzuhalten.

Die Grundstiicke unterliegen dem Anschluss - und Benutzungszwang gemafR den gliltigen
Satzungen des ZVG und sind entsprechend der Beitragssatzung beitragspflichtig.

Die Kosten fiir eventuell notwendige Umverlegungen oder Anderungen an den
Leitungsbesténden des ZVG hat der ErschlieBer bzw. Grundstiickseigentiimer zu tragen.

Die nebenstehenden Anmerkungen werden zur Kenntnis genommen.

Die technische Planung des Bebauungsplans Nr. 50 ist mit dem ZVG abzustimmen.
Jede weiterfiihrende Planung und Anderung ist dem ZVG erneut zur Abstimmung vorzulegen.

Bei Riickfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfiigung.

Die nebenstehende Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
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Deutsche Telekom Technik GmbH, 01059 Dresden

Stadt Grevesmiihlen
Rathausplatz 1
23936 Grevesmiihlen

Ute Glaesel | PTI23 Betrieb 1

0385/723-79593 | Ute.Glaesel@telekom.de

26.Juni 2025 | 8. Anderung des Flachennutzungsplanes der Stadt Grevesmiihlen . . .
Die nebenstehende Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Vorgangsnummer: 114927532 u. 110423405/ Lfd.Nr. 1752-2025 /

MaRnahmen ID: Ost23_2024_108473

Bitte geben Sie im Schriftwechsel immer die Vorgangsnummer an.

Guten Tag Sandra Bichbaumer,

Die Stellungnahme vom 25. Juni 2024 verwies auf verschiedene

die Telekom Deutschland GmbH - als Netzeigentiimerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG

- hat gle Deutsche Telekom Technik GmpH beauftragt und bevollméch.tlgt, alle Rechte und Pflichten der Telekommu nlkatlonsanlagen u nd 'Ieltungen |nnerha|b der drel
dementsprechend die erforderichen Stellungnabmen azugeben. Zu der o . Panung nehmen wir wi Anderungsbereiche. Dazu wurden insgesamt 10 Ubersichtskarten
folgt Stellung: und Kabelschutzanweisungen beigefiigt.
Zur o. a. Pl hab r bereits mit Schreiben PTI 110423405 / Lfd.Nr. 01788-2024 / MaRnah H H H H A H
IS;QZt;SJ?)Z:rgOBaAl;;xm ;523:?2023 Sete:ung genommen. Diese Stellungnahme gilt u:v;;n:;: Dle Informatlonen Werden Welterhln dem Vorhabentrager Und dem mlt
withe der Erschliefungsplanung beauftragten Unternehmen zur Verfliigung
gestellt.
Landesamt fiir Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V
Von: toeb@lung.mv-regierung.de <toeb@lung.mv-regierung.de>
Gesendet: 16.07.2025 11:49
An: "Bichbdumer, Sandra" <S.Bichbaeumer@Grevesmuehlen.de>
Betreff: WG: 24217 - 8. Anderung des Flachennutzungsplanes der Stadt Grevesmiihlen

Sehr geehrte Damen und Herren,

Die nebenstehende Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

vielen Dank fiir die Beteiligung an o. g. Vorhaben.

Das Landesamt fiir Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V gibt zu den eingereichten Unterlagen vom Kelne Ste”ungnahme Kelne Abwagung nOtlg .

16.06.2025 keine Stellungnahme ab.

23



| Stellungnahme Behérde/TOB/Nachbargemeinde/Offentlichkeit | Abwiagung der Stadt Grevesmiihlen |

" Landesforstanstalt

‘ Mecklenburg-Vorpommern
o Der Vorstand

Forstamt Grevesmiihlen <+ AnderB 105 - 23936 Gostorf Forstamt Grevesm uhlen
Stadt Grevesmiihlen Bearbeitet von:  Frau Holl
Rathausplatz 1 Telefon: 03881 7599-11
23936 Grevesmiihlen Fax: 03994 235-426

E-Mail: llka.Holl@Ifoa-mv.de

Aktenzeichen:  7444.381-61
(bitte bei Schriftverkehr angeben)

Gostorf, 18. Juni 2025

e Forstrechtliche Stellungnahme zur 8. Anderung des Flichennutzungsplanes der
Stadt Grevesmiihlen im Rahmen der friihzeitigen Behordenbeteiligung geman
§ 4 Abs. 2 BauGB
lhre Mail vom 16. Juni 2025

Sehr geehrte Damen,
sehr geehrte Herren,

. mit Ihrer Mail vom 16. Juni 2025 wurden wir zur Stellungnahme zum o. g. Vorhaben aufgefordert.

Im Auftrag des Vorstandes der Landesforstanstalt M-V nehme ich nach Priifung der o.g.
Unterlagen fiir den Zustandigkeitsbereich des Forstamtes Grevesmiihlen fiir den
Geltungsbereich des Bundeswaldgesetzes' und entsprechend § 2 des Waldgesetzes’ fir das
Land Mecklenburg-Vorpommern nach Priifung des Sachverhaltes wie folgt Stellung:

Das Forstrechtiiche Einvernehmen wird hiermit erteilt. Die nebenstehende Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Begriindung:

Fir die 8. Anderung des Flachennutzungsplanes der Stadt Grevesmiihlen ist das Forstamt
Grevesmiihlen zustandiger Vertreter der Landesforstanstalt. N |Cht betrOffen Keine Abwag u ng n0t|g
Entsprechend der giiltigen Definition des Waldgesetzes fiir das Land Mecklenburg-Vorpommern
zahlen alle mit Waldgehdlzen (Waldbaum- und Waldstraucharten) bestockten Flachen ab einer
GroRe von 0,20 ha, einer mittleren Breite von 25 m und mit einer Uberschirmung von mindestens
50 % (Durchfiihrungsbestimmungen zu § 2 LWaldG M-V vom 3.07.2017) als Wald im Sinne des
Gesetzes.

Nach Durchsicht der vorliegenden Unterlagen ist festzustellen, dass alle Waldfléchen richtig
dargestellt sind und von der 8. Anderung des Flachennutzungsplanes der Stadt Grevesmihlen
nicht betroffen sind.
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Bergamt Stralsund

Bergamt Stralsund
Frankendamm 17 — 18439 Stralsund — —

Stadt Grevesmiihlen Stadt Grevesmii hlen | Bearb: Frau Gunther
Rathausplatz 1 = . | Fon: 0385 / 588 890 00

P Eingeganger \ Fax  0385/588 890 42
23936 Grevesmihlen S { Mail.  D.Guenther@ba mv-regierung de

11 Juli 2025 \ www bergamt-mv.de

o~ ot ¥ RegNr. 1859/25
Bgm |HA/OA| Fiv |
2 Az 506/13074/561-2025

Ine Zeichen / vom Mein Zeichen / vom Tolefon

Datum
16.06.2025 G 89034 08.07.2025

STELLUNGNAHME DES BERGAMTES STRALSUND

Sehr geehrte Damen und Herren,

die von lhnen zur Stellungnahme eingereichte MaRnahme

Entwurf der 8. Anderung des Flich tzungspl der Stadt Grevesmiihlen
bertihrt keine bergbaulichen Belange nach Bundesberggesetz (BBergG) sowie keine Be-

lange nach Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) in der Zustandigkeit des Bergamtes Die nebenstehende Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Stralsund.

Far den Bereich der o. g. MaBnahme liegen zurzeit keine Bergbauberechtigungen oder
Antréage auf Erteilung von Bergbauberechtigungen vor. . . ' vy
Keine Bedenken/Anregungen. Keine Abwagung notig.
Aus Sicht der vom Bergamt Stralsund zu wahrenden Belange werden keine Einwande
oder erganzenden Anregungen vorgebracht.
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Polizeiprasidium Rostock ’ POLIZEI

Polizeiinspektion Wismar

Polizeiinspektion Wismar, Rostocker Stralie 80, 23970 Wismar

Stadt Grevesmuihlen bearbeitetvon:  Michael Gniefke
Der Biirgermeister Telefon: 03841-203-318

Bauamt Telefax: 03841-203-306
Rathausplatz 1 E-Mail, sbe-verkehr-pi.wismar@polmv.de
23936 Grevesmiihlen Aktenzeichen:  SBV b — 208 - 82891

S.Bichbaeumer@grevesmuehlen.de
Versand per E-Mail Wismar, 17.Juli 2025

Stadt Grevesmiihlen — 8. Anderung des Flichennutzungsplanes
Ihr Anschreiben vom 16.06.2025

Sele gentein Fras Bity furme, Die nebenstehende Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

die von Ihnen eingereichten Unterlagen wurden gepriift.
Die verkehrliche ErschlieBung des Plangebietes ist liber das vorhandene StraRennetz

gesichert, Keine Bedenken/Einwande. Keine Abwagung nétig.
o Damit bestehen aus polizeilicher Sicht keine Bedenken bzw. es werden keine Einwande
erhoben.
Hauptzollamt Stralsund **
*
i ZOLL
N —
Hauptzollamt Straisund, Postfach 22 64, 18409 Stralsund Sachgebiet Abgabenerhebung
Stadt Grevesmiihlen Bearbeitet von: Herm Dedow
Rathausplatz 1
23936 Grevesmiihlen Dienstgebaude:
Hiddenseer StraRe 6
18439 Stralsund

Telefon: 03831 356- 40 03(oder -0)
Fax 03831 356-40 50
E-Mail:  poststelle.hza-stralsund@zoll.bund.de
geref 8. Anderung des Flachennutzungsplanes der Stadt Grevesmiihlen
Bezug lhr Schreiben vom 16.06.2025

Anlagen
GZ Z 2316 B - BB 77/2025 - B 110001
(bei Antwort bitte angeben)

- im Rahmen der Beteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB merke ich zu dem Entwurf 8. D b h d S ” h . d K .

Anderung des Flachennutzungsplanes der Stadt Grevesmiihlen folgendes an: ie nebenstehende Ste ungna me wird zur Kenntnis genommen'
1
Ich erhebe aus zollrechtlicher und fiskalischer Sicht keine Einwendungen gegen Keine Einwande. Nicht betroffen. Keine Abwagung nOtlg
den Entwurf.
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2

Dartiber hinaus gebe ich folgende Hinweise:

Das Plangebiet befindet sich im grenznahen Raum (§ 14 Abs. 1 ZollVGi.V.m. § 1,
Anlage 1 B der Verordnung Uber die Ausdehnung des grenznahen Raumes und die
der Grenzaufsicht unterworfenen Gebiete — GrenzAV -). Insoweit weise ich rein
vorsorglich auf das Betretungsrecht im grenznahen Raum gem. § 14 Abs. 2 ZollVG,
welches auch wahrend etwaiger Bauphasen jederzeit gewahrleistet sein muss, hin.
Dartiiber hinaus kann das Hauptzollamt verlangen, dass Grundstiickseigentimer und
-besitzer einen Grenzpfad freilassen und an Einfriedungen Durchlasse oder
Ubergénge einrichten, das Hauptzollamt kann solche Einrichtungen auch selbst
errichten (Satze 2 und 3 ebendort).

1A L

e B o
BUNDESWEHR

Bundesamt far 3 i der Bundeswehr
ngral s

Stadt Grevesmiihlen
Rathausplatz 1
23936 Grevesmiihlen

NurperE-Mail:  SBichbaeumer@grevesmuehlen.de

Adenzeichen  Ansprechperson Telefon E-Mail Sokam

45-60-00/ Frou 0228 5504- 4573 baiudbwioeb@bundeswehrorg  26.06.2025
L0983-25-FNP  Dietz

Betreff. Anforderung einer Stellungnahme als Trtiger 6ffentlicher Belange gemdB §4 Abs. 2 BauGB
hier 8. Anderung des Fldchennutzungsp der Stadt Gr iihl

Bezug:  Thr Schreiben vom 16.06.2025 - Thr Zeichen: E-Mail vom 16.06.2025

Sehrgeehrte Damen und Herren,

Die nebenstehende Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
vorbehaltlich einergleichbleibenden Sach- und Rechtslage werden Verteidigungs-

belange nicht beeintriichtigt. Es bestehen daher 2um angegebenen Vorhaben seitens
derBundeswehr s Triiger Sffentlicher Belange keine Einwdnde. Keine Einwande. Nicht betroffen. Keine Abwagung nétig.
bertihrt nicht beeintréchtigt
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Strafdenbauamt 3 r MV -
Schwerin -/

Mecklenburg-Vorpommern

StraBienbauamt Schwerin * Postfach 16 01 42 - 18001 Schwerin

Stadt Grevesmiihlen Bearbeiter: Frau Nieseler
Bauamt Telefon 0385 588 81 316
Telefax 0385 588 81 800
Rathausplatz 1 E-Mail Michaela.Nieseler@sbv.mv-regierung.de
23936 Grevesmuhlen Geschaftszeichen: 2331-555-A15_GVM_FP_8A_2025-103
(Bitte bei Antwort angeben)
per E-Mail: Datum: 74 . Juni 2025

S.Bichbaeumer@grevesmuehlen.de

Stellungnahme zur

8. Anderung des Flich pl der Stadt Gr ihl

Aufforderung zur Stellungnahme im Rahmen der Behérdenbeteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB
sowie Information tiber die Offentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB

Ihre E-Mail vom 16.06.2025

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit lhrem Schreiben haben Sie das StraBenbauamt Schwerin ber die Absicht der Stadt
Grevesmiihlen bzgl. der 8. Anderung des oben genannten Flachennutzungsplanes informiert.
Der Posteingang im StraRenbauamt Schwerin war am 16.06.2025. Dazu haben Sie

Unterlagen in digitaler Form eingereicht. . . .
Die nebenstehende Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Ich habe die Unterlagen zwischenzeitlich eingesehen und nehme wie folgt Stellung:

Im beplanten Bereich sind keine Bundes- oder LandesstraBen betroffen. Die Belange des
StraBenbauamtes Schwerin werden nicht berthrt. Nicht betroffen. Keine Abwagung n0t|g
Gegen den Entwurf der 8. Anderung des Flachennutzungsplanes der Stadt Grevesmiihlen
bestehen in verkehrlicher, stralenbaulicher und straRenrechtlicher Hinsicht keine Bedenken.
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Wasser- und Bedenverband Stepenitz-Maurine
oo ey o sl

Korperschaft des éffentlichen Rechts

Degtower Weg 1

23936 Grevesmihlen

Wasser- und Bodenverband Stepenitz-Maurine Telefon: 03881/2505 und 71 44 15
Degtower Weg 1 - 23936 Grevesmihien Telefax: 03881/7144 20

e-mail: WBV-Grevesmuehlen@wbv-mv.de

Stadt Grevesmiihlen

Rathausplatzl

23936 Grevesmiihlen

mail

Ihre Zeichen Ihre Nachncht vom Unsere Zeichen Grevesmohien, den
o . 16:06:2025 AB 23:06:2025

8. Anderung des Fliich der Stadt G iihlen

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen die 0. g. Anderung des F- Planes der Stadt Grevesmiihlen duBert der Wasser- und Bodenverband
Stepenitz-Maurine keine grundsitzlichen Bedenken.

Betroffenheit bei der Gewiisserunterhaltung zweiter Ordnung ist nicht ersichtlich.

Von: Burmeister, Anne

Gesendet: 20.06.2025 11:53

An: "Bichbdumer, Sandra" <S.Bichbaeumer@Grevesmuehlen.de>

Betreff: AW: 8. Anderung des Flichennutzungsplanes der Stadt Grevesmiihlen (abgelegt
im CC ECM)

Hallo Sandra,

ich sehe derzeit keinen Anlass fiir eine Stellungnahme meinerseits.
Die Léschwasserversorgung ist unproblematisch.

Die nebenstehende Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Keine Bedenken. Nicht betroffen. Keine Abwagung notig.

Die nebenstehende Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
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50Hetz Transmission GmbH — HeidestraBe 2 — 10557 Berlin

Stadt Grevesmiihlen
Rathausplatz 1
23936 Grevesmuhlen

8. Anderung des Fla

der Stadt

ihlen

Sehr geehrte Frau Bichbaumer,

Ihre Anfrage haben wir dankend erhalten.

mfz

Elia Group

S50Hertz Transmission GmbH
06z
Netzbetrieb Zentrale

HeidestraBe 2
10557 Berlin

Datum
27.06.2025

Unser Zeichen
2022-001501-05-0GZ

Ansprechpartner
Team Fremd- und Bauleitplanung

Telefon-Durchwahl
030/5150-6710

Fax-Durchwahl
E-Mail
leitungsauskunft@50hertz.com

Ihre Zeichen

Nach Priifung der Unterlagen teilen wir Ihnen mit, dass sich im Plangebiet d erzeit

keine von der 50Hertz Transmission GmbH betriebenen Anlagen befinden. Dazu z&h- ;o Nachicht vom
len z. B. Hochspannungsfreileitungen und -kabel, Umspannwerke, Nachrichtenverbin- 16.06.2025
dungen sowie Ver- und Entsorgungsleitungen.

Diese Stellungnahme gilt nur fiir den angefragten raumlichen Bereich sowie ggf. ex-

Vorsitzende des Aufsichtsrates
Catherine Vandenborre

Geschaftsfihrer

teme Flachen fir Ausgleichs- und Ersatzmafnahmen und nur fir die Anlagen der Stefan Kapferer, Vorsitz

50Hertz Transmission GmbH.

Hinweis zur Digitalisierung

Dr. Dirk Biermann
Sylvia Borcherding

Sitz der Gesellschaft
Berfin

Fir eine effiziente Identifizierung der (Nicht-) Betroffenheit bitten wir bei kiinftigen Be-

teiligungen nach Méglichkeit um Ubersendung der Plangebietsflache(n) sowie even-

Handelsregister
Amtsgericht Charlottenburg

tueller externer Ausgleichs-und Ersatzmafnahmen in einem standardisierten und ge- HRBB84446

oreferenzierten G hformat (vorzug

SHP-Format inkl. PRJ-Datei).

als KML-Datei oderim

Bankverbindung
BNP Paribas, NL FFM

Die nebenstehende Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Der Anlagenbetreiber ist nicht betroffen. Keine Abwagung nétig.

GDMcom GmbH | Maximilianallee 4, 04129 Leipzig

Stadt Grevesmiihlen
Sandra Bichbdumer
Rathausplatz 1

23936 Grevesmiihlen

\/N(‘SDRIIcom

Ines Urbanneck

0341 3504 495
leitungsauskunft@gdmcom.de
PE-Nr.: 06339/25

Reg.-Nr.: 06339/25

PE-Nr. bel weiterem
Schriftverkehr bitte unbedingt
angeben!

24.06.2025

8. Anderung des Fla

Ihre Anfrage/n vom: an:

E-Mail mit Download-Link 16.06.2025  GDMCOM

der Stadt Gr

Ihr Zeichen:

Die nebenstehende Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Die Anlagenbetreiber sind nicht betroffen. Keine Abwagung nétig.
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bezugnehmend auf Ihre oben genannte/n Anfrage(n), erteilt GDMcom Auskunft zum angefragten Bereich fir
die folgenden Anlagenbetreiber:

Anlagenbetreiber Hauptsitz Betroffenheit Anhang
Erdgasspeicher Peissen GmbH g:{:s::rg/ OF: nicht betroffen Auskunft Allgemein
Ferngas Netzgesellschaft mbH (Netzgebiet Thiiringen- Schwaig b. 5 i
Sachsen) t Nimberg nicht betroffen Auskunft Allgemein
ONTRAS Gastransport GmbH 2 Leipzig nicht betroffen Auskunft Allgemein
VNG Gasspeicher GmbH 2 Leipzig nicht betroffen Auskunft Allgemein

Die Ferngas Netzgesellschaft mbH (,FG") ist Eigentiimer und Betreiber der Anlagen der fritheren Ferngas Thiiringen-Sachsen GmbH
(«FGT"), der Ei haft Thiringen-Sachsen mbH (EVG) bzw. der Erdgastransportgesellschaft Thiiringen-
Sachsen mbH (ETG).

Wir weisen darauf hin, dass die Thnen ggf. als Eigentiimerin von Energieanlagen bekannte VNG - Verbundnetz Gas AG, Leipzig, im
Zuge gesetzlicher Vorschriften zur Entflechtung vertikal nehmen zum 01.03.2012 ihr Eigentum
an den dem Gescha ich ,Netz" i auf die ONTRAS - VNG Gastransporl GmbH (nunmehr
firmierend als ONTRAS Gastransport GmbH) und ihr Elgentum an den dem Gesch? ich ,Speicher"

Energieanlagen auf die VNG Gasspeicher GmbH tibertragen hat. Die VNG — Verbundnetz Gas AG ist damit nicht mehr Eigentiimerin
von Energieanlagen.

Diese Auskunft gilt nur fiir den dargestellten Bereich und nur fiir die Anlagen der vorgenannten
Unternehmen, so dass noch mit Anlagen weiterer Betreiber gerechnet werden muss, bei denen weitere
Auskinfte einzuholen sind!

Bitte priifen Sie, ob der dargestellte Bereich den Ihrer Anfrage enthalt.

P]
Karte: onmaps ©GeoBasis- DE/BKG/ZSHH
Darstellung angefragter Bereich: 1 WGS84 - Geographisch (EPSG:4326) 53.856986, 11.196183

Karte: onmaps ©GeoBasis-DE/BKG/ZSHH

Die nebenstehenden Planausschnitte werden zur Kenntnis
genommen.

D llung angefragter Bereich: 2 WGS84 - h (EPSG:4326) 53.853680, 11.200984
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zum Betreff: 8. Anderung des Flichennutzungsplanes der Stadt Grevesmiihlen - Entwurf

PE-Nr.: 06339/25
Reg.-Nr.: 06339/25

ONTRAS Gastransport GmbH

Ferngas Netzgesellschaft mbH (Netzgebiet Thilringen-Sachsen)
VNG Gasspeicher GmbH

Erdgasspeicher Peissen GmbH

Im angefragten Bereich befinden sich keine Anlagen und keine zurzeit laufenden Planungen der/s oben
genannten Anlagenbetreiber/s.
Wir haben keine Einwande gegen das Vorhaben.

Auflage:

Sollte der Geltungsbereich bzw. die Planung erweitert oder verlagert werden oder der Arbeitsraum die
dargestellten Planungsgrenzen (iberschreiten, so ist es notwendig, eine erneute Anfrage durchzufiihren.

Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens BaumaBnahmen vorgesehen sind, hat durch den Bauausfilhrenden rechtzeitig
- also mindestens 6 Wochen vor Baubeginn - eine erneute Anfrage zu erfolgen.

Weitere Anlagenbetreiber

Bitte beachten Sie, dass sich im angefragten Bereich Anlagen Dritter befinden kénnen, fiir die GDMcom fiir die
Auskunft nicht zusténdig ist.

Die nebenstehende Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Anlagen: Ubersichtsplan

Der angehangte Ubersichtsplan wird zur Kenntnis genommen.
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Landesamt fiir zentrale Aufgaben und Technik
der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz
Mecklenburg-Vorpommern
Abteilung 3

LPBK M-V, Postiach 19045 Schwerin

bearbeitet von:  Frau Thiemann-Grof§

Stadt Grevesmihlen Telefon 0385 / 2070-2800
Rathausplatz 1 Telefax: 0385/ 2070-2198
23936 Grevesmiihlen E-Mail abteilung3@Ipbk-mv.de

Aktenzeichen: | PBK-ADI3-TOB-2796-2025
Schwerin, 27. August 2025

Stellungnahme als Trager 6ffentlicher Belange

8. Anderung des Flichennutzungsplanes der Stadt Grevesmiihlen
— lhre Anfrage vom 16.06.2025; Ihr Zeichen:

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu dem im Bezug stehenden Vorhaben baten Sie das Landesamt fir zentrale Aufgaben und D|e nebenstehende Ste”ungnahme erd Zur Kenntn|s genommen.
Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern (LPBK M-V) um
Stellungnahme als Trager offentlicher Belange.

Aufgrund des ortlich begrenzten Umfangs Ihrer MaRnahme und fehlender Landesrelevanz ist das Fehlende Landesrelevanz' Keine Abwagung nOtlg

LPBK M-V als obere Landesbehérde nicht zustandig.

Bitte wenden Sie sich beziiglich der 6ffentlichen Belange Brand- und Katastrophenschutz an den
als untere Verwaltungsstufe értlich zustédndigen Landkreis bzw. zustidndige kreisfreie Stadt.

AuRerhalb der offentlichen Belange wird darauf hingewiesen, dass in Mecklenburg-Vorpommern
Munitionsfunde nicht auszuschlieBen sind.

GemaR § 52 LBauO ist der Bauherr fir die Einhaltung der offentlich-rechtlichen Vorschriften
verantwortlich.

Insbesondere wird auf die allgemeinen Pflichten als Bauherr hingewiesen, Gefahrdungen fiir auf
der Baustelle arbeitende Personen so weit wie moglich auszuschlieBen. Dazu kann auch die
Pflicht gehdren, vor Baubeginn Erkundungen Uber eine mogliche Kampfmittelbelastung des
Baufeldes einzuholen.

Konkrete und aktuelle Angaben Uber die Kampfmittelbelastung (Kampfmittelbelastungsauskunft)
der in Rede stehenden Flache erhalten Sie gebiihrenpflichtig beim Munitionsbergungsdienst des
LPBK M-V.

Auf unserer Homepage www.brand-kats-mv.de finden Sie unter ,Munitionsbergungsdienst* das
Antragsformular sowie ein Merkblatt (iber die notwendigen Angaben.

Ein entsprechendes Auskunftsersuchen wird rechtzeitig vor Bauausfiihrung empfohlen.

Ich bitte Sie in Zukunft diese Hinweise zu beachten.
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Gemeinde Damshagen
Die Biirgermeisterin

amtsangehdrige Gemeinde des Amtes Kliitzer Winkel

Amt Klitzer Winkel | SchloRstrale 1 | 23948 Klutz Auskunfterteil:  A. Burda
Telefon 038825/ 393-406
E-Mail: a.burda@kluelzer-winkel.de
Stadt Grevesmiihlen Zimmer. 208
z. Hd. Frau Bichbaumer
Rathausplatz 1 Zentrale: 038825 / 393-0
23936 Grevesmiihlen i 038620/ 393:710
Internet: www.kluelzer-winkel.de
Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Unser Zeichen, Unsere Nachricht vom 19. Juni 2024

AB, 19.06.2024

8. Anderung des Fliachennutzungsplanes der Stadt Grevesmiihlen

Entscheidung der Biirgermeisterin der Gemeinde Damshagen

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Stadt Grevesmuhlen beantragt die Stellungnahme der Gemeinde Damshagen zur o.g. Dle nebenstehende Stellu ngnahme erd zur Kenntnis genommen

8. Anderung des Flachennutzungsplanes der Stadt Grevesmiihlen.
Die Belange der Gemeinde Damshagen werden nicht beriihrt.

Daher duRert die Gemeinde Damshagen weder Anregungen noch Bedenken zu o.g.
Anderung.
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STADT GREVESMUHLEN

8. Anderung des Flachennutzungsplanes der Stadt Grevesmiihlen

Abwagung gemal § 1 Abs. 7 BauGB der eingegangenen Stellungnahmen
im Rahmen der Behorden- und Offentlichkeitsbeteiligung
gemal §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB

Anlage zum Feststellungsbeschluss

Bearbeitungsstand 24.10.2025



Die folgenden Behorden, Trager offentlicher Belange oder Nachbargemeinden haben eine Stellungnahme mit Hinweisen oder
Anregungen abgegeben, die im Rahmen des Planverfahrens zu beachten sind:

Behorde/TOB/Nachbargemeinde Inhalt der Stellungnahme Seite
Amt fur Raumordnung und Landesplanung Westmecklenburg | Bewertungsergebnis: Vereinbar mit der Raumordnung 04
Landkreis Nordwestmecklenburg Redaktionelle Hinweise, Bedenken zum Gewasserschutz und zum 06
Immissionsschutz
Landesamt fir innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern | Hinweise zu geschitzten Festpunkten. Zu beachtende Anhange. 17
Staatliches Amt fur Landwirtschaft und Umwelt Fehlerhafte Hinweise zu Storfallanlage und Sicherheitsabstand. 20
Westmecklenburg
Zweckverband Grevesmiihlen Grundsatzliche Zustimmung. Hinweise zu den Trinkwasserschutzzonen
und zum Planverfahren des Bebauungsplanes Nr. 50 der Stadt 22
Grevesmuhlen.
Telekom Deutschland GmbH Hinweis zu vorhandenen Anlagen- und Leitungsbestand.
i 23
Zu beachtende Anhange.

Die folgenden Behorden, Trager offentlicher Belange oder Nachbargemeinden haben keine Belange vorgebracht, keine
Bedenken zur Planung geaulert oder der Planung zugestimmt:

Behérde/TOB/Nachbargemeinde Inhalt der Stellungnahme Seite
Landesamt fur Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V Keine Stellungnahme. Keine Abwagung nétig. 23
Landesforstanstalt M-V, Forstamt Grevesmiuihlen Erteilung Forstrechtliches Einvernehmen 24
Bergamt Stralsund Keine Bedenken/Anregungen. Keine Abwagung notig. 25
Polizeiprasidium Rostock Keine Bedenken/Einwande. Keine Abwagung notig. 26
Hauptzollamt Stralsund Keine Einwande. Keine Abwagung notig. 26
Bundesamt fir Infrastruktur, Umweltschutz und Keine Einwande. Nicht betroffen. Keine Abwagung nétig. 27
Dienstleistungen der Bundeswehr

StralRenbauamt Schwerin Nicht betroffen. Keine Abwagung nétig. 28
Wasser- und Bodenverband ,Stepenitz-Maurine* Keine Bedenken. Nicht betroffen. Keine Abwagung nétig. 29
Feuerwehr Grevesmihlen Keine Bedenken. Keine Abwagung notig. 29




50Hertz Transmission GmbH Nicht betroffen. Keine Abwagung nétig. 30
GDMcom Nicht betroffen. Keine Abwagung ndétig. 30
Landesamt flir zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, . . . R s

Brand- und Katastrophenschutz M-V Nicht zustandig. Keine Abwagung notig. 33
Gemeinde Damshagen Belange werden nicht beruhrt. Keine Bedenken. Keine Abwagung notig. 34

Die folgenden Behodrden, Trager offentlicher Belange oder Nachbargemeinden haben keine Stellungnahme abgegeben:

Landesamt flr Kultur und Denkmalpflege

Industrie- und Handelskammer zu Schwerin

Handwerkskammer Schwerin

Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Schwerin

Deutsche Bahn AG, DB Immobilien

Nahbus Nordwestmecklenburg GmbH

Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH

WEMACOM Telekommunikation GmbH und Breitband GmbH

e.dis AG

Hansegas GmbH

Nachbargemeinde Bernstorf

Nachbargemeinde Gagelow

Nachbargemeinde Hohenkirchen

Nachbargemeinde Stepenitztal

Nachbargemeinde Upahl

Nachbargemeinde Warnow

Von der Offentlichkeit wurden keine Stellungnahmen abgegeben.
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Amt fir Raumordnung und
Landesplanung Westmecklenburg

Amt fir und L
Pampower Stralle 68, 19061 Schwerin

Stadt Grevesmiihlen

Frau Bichbaumer Bearbeiterin:  Frau Eberle
Rathausplatz 1 Telefon: 0385 588 89 141

E-Mail jana.eberle@afriwm.mv-regierung.de
23936 Grevesmihlen AZ 110-505-26/25

Datum: 30.06.2025

nachrichtlich: LK NWM (FD Bauordnung und Planung), WM V 550

Landesplanerische Stellungnahme zur 8. Anderung des Flichennutzungsplans der
Stadt Grevesmiihlen

Beteiligung der Behérden gem. § 4 Abs. 2 BauGB
Ihr Schreiben vom:  16.06.2025 (Posteingang: 16.06.20254)
Ihr Zeichen: 04-01/12/110-111-

Sehr geehrte Frau Bichbaumer,

die angezeigten Planungsabsichten werden nach den Zielen, Grundsatzen und sonstigen i . )
Erfordernissen der Raumordnung gemaR Landesplanungsgesetz (LPIG) Mecklenburg-Vor- D|e nebenstehenden Ausfuhru ngen Werden Zur Kenntn|s genommen_
pommern i. d. F. der Bekanntmachung vom 5. Mai 1998 (GVOBI. M-V 1998, S. 503, 613),
zuletzt geandert durch das Gesetz vom 13. Mai 2024 (GVOBI. M-V, S. 149), dem Landes-
raumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern (LEP M-V) vom 27.05.2016, dem
Regionalen Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg (RREP WM) vom 31.08.2011,
den Kapiteln 4.1 Siedlungsentwicklung und 4.2 Wohnbauflachenentwicklung im Rahmen
der Teilfortschreibung des RREP WM (TF SE) vom 7. Juni 2024 sowie dem Entwurf des
Kapitels 6.5 Energie im Rahmen der Teilfortschreibung des RREP WM (TF E, Stand
24.04.2024) beurteilt.

Die nebenstehenden Ausflihrungen zu den vorgelegten Unterlagen

Vorgelegte Unterlagen und Planungsziele H H
Zur Bewertung hat der Entwurf zur 8. Anderung des Flachennutzungsplans der Stadt Gre- Und Zu den PlanunQSZIGIen Werden Zur Kenntnls genommen'

vesmtuhlen bestehend aus Planzeichnung (Stand: April 2025) und Begriindung vorgelegen.

Planungsziel der 8. Anderung ist die Anpassung des Flachennutzungsplans an den gewach-
senen Bestand und die aktuellen Entwicklungsziele der Stadt. Dazu sind drei Anderungsbe-
reiche (AB) vorgesehen.

Im AB 1 ist die Umwandlung von Wohnbauflache und Griinfliche zu Gunsten einer gewerb-
lichen Entwicklung vorgesehen, um eine Entwicklung des bestehenden Bauhofs zu ermdg-
lichen. Der AB 2 sieht die Umwandlung eines Sondergebietes mit der Zweckbestimmung
+Sport und Freizeit* und einer landwirtschaftlichen Flache in gemischte und gewerbliche
Bauflache sowie Griinflache vor. Dies soll der langfristigen Erhaltung des ehemaligen Bahn-
warterhauses und der Reaktivierung leerstehender Gebaude mit einer langfristigen Nutzung
dienen. Der AB 3 umfasst die Umwandlung landwirtschaftlicher Fl&chen in gewerbliche Fl&-
chen und Waldflachen. Hiermit erfolgt eine Anpassung des FNP an die vorhandene Nut-
zung.
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Die nebenstehende raumordnerische Bewertung und das
Raumordnerische Bewertung Bewertungsergebnis werden zur Kenntnis genommen.

Dem Vorhaben wurde bereits mit landesplanerischer Stellungnahme vom 26.07.2024 zuge-
stimmt. Auf Grundlage der vorliegenden Unterlagen gilt diese Zustimmung weiter fort.

Bewertungsergebnis
Die 8. Anderung des Flachennutzungsplanes ist mit den Zielen und Grundséatzen der Raum-
ordnung und Landesplanung vereinbar.

Der nebenstehende Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

AbschlieBende Hinweise

Die landesplanerische Stellungnahme bezieht sich auf die Ziele und Grundsatze der Raum-
ordnung und Landesplanung und greift der erforderlichen Priifung durch die zustéandige Ge-
nehmigungsbehorde nicht vor. Sie gilt nur solange, wie sich die Beurteilungsgrundlagen fiir
das Vorhaben nicht wesentlich andern.

Die Gebietskorperschaft wird gebeten, dem Amt fiir Raumordnung und Landesplanung
Westmecklenburg ein digitales Exemplar (Text- und Kartenteil) des rechtskréftigen Planes
zur Ubernahme in das Raumordnungskataster gem. § 19 LPIG zu tibersenden.
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Landkreis Nordwestmecklenburg
Der Landrat
FD Bauordnung und Planung

Landkreis Nordwestmecklenburg = Postfach 1565 * 23958 Wismar Auskunft erteilt Ihnen Frau Gielow
Stadt Grevesmiihlen Zimmer 2.219 + Borzower Weg 3 * 23936 Grevesmihlen

Rathausplatz 1 Telefon 03841 3040 6314 Fax 03841 3040 86314

E-Mail h.gielow@nordwestmecklenburg.de
23936 Grevesmiihlen

Unsere Sprechzeiten

Di  09:00 - 12:00 Uhr = 13:00 - 16:00 Uhr

Do 09:00 - 12:00 Uhr = 13:00 - 18:00 Uhr

Unser Zeichen
Grevesmiihlen, 18.07.2025

8. Anderung Flichennutzungsplan der Stadt Grevesmiihlen
hier: Stellungnahme der betroffenen Behérden des LK NWM auf Grund der
Beteiligung vom 16.06.2025

Sehr geehrte Frau Bichbaumer,

grundlage der S}ellungnahme bilden die Entwurfsumerla:qen zur. Aufstell}mg der'B. Dle nebenstehenden AUSfUhrungen zU den Vorgelegten Unterlagen
Anderung des Flachennutzungsplanes der Stadt Grevesmuhlen mit Planzeichnung im . .
MafRstab 1:5.000, Planungsstand 29.04.2025 und die dazugehérige Begriindung mit und zu den Fachdiensten bzw. Fachgruppen werden zur Kenntnis
gleichem Bearbeitungsstand. genommen

Die Beteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB erfolgte in den nachfolgenden Fachdiensten
bzw. Fachgruppen des Landkreises NWM:

FD Bauordnung und Planung FD Umwelt und Regionalentwicklung |

* Bauleitplanung ¢ Untere Wasserbehdrde

* Vorbeugender Brandschutz e Untere Immissionsschutzbehorde

o ¢ Untere Denkmalschutzbehdrde ¢ Untere Abfall- und
¢ Untere Bauaufsichtsbehdrde Bodenschutzbehorde
¢ Untere Naturschutzbehorde |

FD Kreisinfrastruktur FD Ordnung/Sicherheit und |

« StraRenaufsichtsbehorde StraRenverkehr

e StralRenbaulasttrager * Untere StraBenverkehrsbehdrde |
FD Offentlicher Gesundheitsdienst ,

FD Kataster und Vermessung

Die AuRerungen und Hinweise, die in der weiteren Bearbeitung zu beachten sind, sind
diesem Schreiben als Anlage beigefiigt.
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Anlage
FD Bauordnung und Planung

Bauleitplanung

Nach Priifung der vorliegenden Entwurfsunterlagen wird gemaR § 4 Abs. 2 BauGB auf
nachfolgende bauplanungsrechtliche Belange hingewiesen, die in der weiteren
Planbearbeitung der Gemeindevertretung zu beachten sind:

(B Allgemeines
Die Stadt Grevesmiihlen andert ihren Flachennutzungsplan in 3 Teilbereichen, indem
sie teilweise den tatsachlichen Bestand in ihre Planung tbernimmt und damit fir
zukinftige Entwicklungen die planungsrechtlichen Voraussetzungen schaffen mochte
bzw. ihre Planungsziele an den tatsachlichen Bestand anpasst und anderen Flachen
eine neue planungsrechtliche Ausrichtung gibt.

Das nebenstehende Planziel wird zur Kenntnis genommen.

Der nebenstehende Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der

41, Vertennnsustmss, Nactisginciagen; sameel Verfahrensvermerk Nr. 9 wird entsprechend angepasst.

Verfahrensvermerk 9 .

Hier ist auf die Erteilung der Genehmigung abzustellen und nicht auf das Einreichen Vorher-"

der Genehmigung. Die 8. Anderung des Fldchennutzungsplanes wurde am ...............
beim Landkreis Nordwestmecklenburg zur Genehmigung eingereicht.
Anpassung:

Die 8. Anderung des Fldchennutzungsplanes wurde am ...............
durch den Landkreis Nordwestmecklenburg genehmigt.

Keine Anmerkungen. Keine Abwagung natig.

llI. Planerische Darstellungen
Planzeichnung:

Planzeichenerklérung:

Die nebenstehende Anmerkung wird zur Kenntnis genommen.
IV. Begriindung Entsprechende Ausflihrungen wurden in der Begrindung erganzt.

In der Begriindung sind die gegebenen Hinweise und Erganzungen einzustellen.

In der Begriindung wurden die bisherigen Darstellungen den neuen Darstellungen
gegeniibergestellt. Eine Auseinandersetzung mit den Auswirkungen der Planungen durch den
Wegfall der bisherigen Nutzungsausrichtung lasst die Begriindung jedoch vermissen.
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Die Immissionskonflikte im Teilbereich 1 zwischen Wohnbebauung und nunmehr unmittelbar
angrenzender Gewerbeflache werden unter der Annahme des Bestandsschutzes als nicht
vorhanden angesehen. Mit der Darstellung als gewerbliche Bauflache erweitert sich jedoch

der mogliche Nutzungskatalog und es kann sehr wohl eine Konfliktlage entstehen, die zu
vermeiden jedoch Ziel einer Planung sein muss. So es Wille der Stadt ist den Standort des
Bauhofes hier auch zukuinftig zu halten, ist schon bei der Darstellung im Flachennutzungsplan
die Darstellung einer Gemeinbedarfsflache - Bauhof zu priifen und nachzuweisen, dass auch
mit Nutzungsintensivierung eine Vertraglichkeit zur angrenzenden Wohnbebauung
gewahrleistet ist.

Das Ziel der Anderung im Anderungsbereich 1 wurde nach
Rucksprache mit dem Landkreis Nordwestmecklenburg angepasst. Da
nun ein Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung ,Bauhof®
dargestellt werden soll, kann es zu der in der nebenstehenden
Stellungnahme beschriebenen Konfliktlage nicht kommen. Die neue
Darstellung lasst auRer dem Bauhof keine anderen Nutzungen fur den
Anderungsbereich 1 zu.

Im Teilbereich 2 ist es Planungsziel der Stadt die Nutzung des Bahnwarterhauses als
Wohnhaus planungsrechtlich vorzubereiten. Die Darstellung als Mischbauflache darf nicht
vorgeschoben werden, um Immissionskonflikte abzumildern. Auf die zukiinftige
Mischbaunutzung wurde nicht weiter eingegangen.

Auf Hinweis des Landkreises Nordwestmecklenburg sollte die Stadt
Grevesmihlen mit dem Anderungsbereich 2 die Sicherung der
Nutzung des Bahnwarterhauses und die Nachnutzung der Bauruine
sudlich der Schweriner Landstralie planerisch vorbereiten. Im Laufe
des Planverfahrens wurden der Stadt Grevesmuhlen fir die Sicherung
des Bahnwarterhauses Steine in den Weg gelegt, welche nun zum
Feststellungsbeschluss zur Herausnahme der Flachen des
Bahnwarterhauses aus dem Anderungsbereich fiihrten.

Der in der nebenstehenden Stellungnahme beschriebene Bereich
entlang der Bahntrasse ist somit nicht Ianger Bestandteil der Planung.

Vorbeugender Brandschutz

Keine Anmerkungen. Keine Abwagung nétig.

Untere Denkmalschutzbehorde
Auf Basis der eingereichten Unterlagen wurde festgestellt, dass keine Anderungen
vorzunehmen sind.

Keine Anmerkungen. Keine Abwagung nétig.

Untere Bauaufsichtsbehorde
Keine Einwande

Keine Einwande. Keine Abwagung notig.
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FD Umwelt und Regionalentwicklung

Untere Wasserbehorde

Gegen die Anderung des Flachennutzungsplanes bestehen aus wasserrechtlicher Sicht
Bedenken hinsichtlich der Lage in den Trinkwasserschutzgebieten.

GemaR der Schutzgebietsverordnung sind Bauleitplanungen in der Trinkwasserschutzzone
IIIA verboten.

Die Bedenken werden zur Kenntnis genommen.

Nach Absprache zwischen dem Landkreis Nordwestmecklenburg und
der Stadt Grevesmiihlen wurde das Anderungsziel des
Anderungsbereiches 2 innerhalb der Trinkwasserschutzzone IIIA
angepasst. Hier soll nun ein Eingeschranktes Gewerbegebiet
dargestellt werden, welches produzierendes Gewerbe ausschliel3t.

Die Grenze der Trinkwasserschutzzone IlIA/B ist immer noch falsch eingezeichnet.

Der nebenstehende Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die
Darstellung der Trinkwasserschutzzonen I[lIA und [lIB wurde
entsprechend der Karten des ,Regierungsportals M-V* angepasst.

1. Wasserversorgung:

Die Teilbereiche 1-3 des Flachennutzungsplanes befinden sich in den
Trinkwasserschutzzonen IIIA /IlIB der Wasserfassung Wotenitz.

Gemal Pkt. 6.2 der Anlage 3 der VO zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes ist eine
Neuausweisung von B-Plangebieten fiir Industrie und produzierendes Gewerbe in der IlIB
unzulassig sowie in der IlIA jegliche Bauleitplanung.

Die nebenstehenden Erlduterungen werden zur Kenntnis genommen.
Nach Absprache zwischen dem Landkreis Nordwestmecklenburg und
der Stadt Grevesmiihlen wurde das Anderungsziel des
Anderungsbereiches 2 innerhalb der Trinkwasserschutzzone IIIA
angepasst. Hier soll nun ein Eingeschranktes Gewerbegebiet
dargestellt werden, welches produzierendes Gewerbe ausschlieft.

3 wurden die Flachen der
KreisstraRenmeisterei aus der 8. Anderung des
Flachennutzungsplanes entfernt. Daher sollen hier nicht langer
Gewerbliche Bauflachen dargestellt werden.

Fir den Anderungsbereich

Fir den Teilbereich 1 in der IlIB soll die vorhandene Gewerbeansiedlung legalisiert werden.
Eine umfassende Erweiterung ist nicht angedacht. Fiir dieses Gebiet ist keine Ausnahme
nach § 52 Abs. 1 Satz 2 WHG erforderlich.

Der nebenstehende Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Fir die Teilbereiche 2 und 3, befindlich in der IlIA sind Gewerbeansiedlungen sowie ein
Mischgebiet geplant.

Entsprechend sind Ausnahmegenehmigungen von den Verboten und
Nutzungsbeschrankungen der Schutzgebietsverordnung nach § 52 Abs. 1 Satz 2 WHG im
Bauleitverfahren mit den erforderlichen Unterlagen bei der unteren Wasserbehérde
gesondert zu beantragen.

Nach Absprache zwischen dem Landkreis Nordwestmecklenburg und
der Stadt Grevesmiihlen wurde das Anderungsziel des
Anderungsbereiches 2 innerhalb der Trinkwasserschutzzone IIIA
angepasst. Hier soll nun ein Eingeschranktes Gewerbegebiet
dargestellt werden, welches produzierendes Gewerbe ausschlief’t.

der
des

diq Flachen
Anderung

3  wurden
der 8.

Fir den Anderungsbereich
KreisstralRenmeisterei aus
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Mit dem Antrag ist nachzuweisen, dass durch die Ansiedlung (Herstellung und Betrieb) der
Schutzzweck der Verordnung nicht gefahrdet ist. Mit einem hydrogeologischen Gutachten
miissen die Auswirkung des Planes auf den Grundwasserkérper, eine Bewertung
hinsichtlich der Schutzziele der WRRL gemaf § 47 WHG sowie die Einhaltung des
aktuellen Bewirtschaftungsplanes bewertet werden. (zB. Standortuntersuchung hinsichtlich
maximaler Griindungstiefen von Bauwerken, Grundwasserneubildung, Umgang mit
wassergefahrdenden und allgemein wassergefahrdenden Stoffen,
Niederschlagswasserbeseitigung)

Die Belange, die zu einer Befreiung fiihren kénnen, sind hinreichend zu begriinden, z. B.
Bebauung aus tberwiegenden Griinden des Wohls der Allgemeinheit, keine vorhandenen
Standortalternativen fiir die geplante Bebauung bzw. das Baugebiet, Beeinflussung der
Grundwasserneubildung, keine Gefahrdung des Schutzzwecks durch die bauliche Anlage
usw..

Weitergehende Verbote und Nutzungsbeschrankungen der Schutzgebietsverordnung sind
in den Bauleitpléanen entsprechend zu beriicksichtigen, einzuhalten und festzusetzen.
(Salzausbringungsverbot, Erdwarmesonden)

Die Versorgungspflicht mit Trink- und Brauchwasser fiir die Bevolkerung, die gewerblichen
und sonstigen Einrichtungen besteht gem. § 43 Abs. 1 LWaG fiir den Zweckverband
Grevesmiihlen.

Flachennutzungsplanes entfernt. Daher sollen hier nicht langer
Gewerbliche Bauflachen dargestellt werden.

2. Abwasserentsorgung:

Nach § 40 Abs. 1 LWaG obliegt die Abwasserbeseitigungspflicht den Gemeinden.
Die Gemeinde hat diese Pflicht gemaR § 40 Abs. 4 Satz 1 LWaG auf den Zweckverband
Grevesmiihlen (ibertragen.

Der nebenstehende Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

3. Niederschlagswasserbeseitigung/-bewirtschaftung:

Mit der Einfiihrung des neuen Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 2010 und der zeitgleichen
Bereinigung des Landeswassergesetzes (LWaG) erfolgte die Grundsteinlegung fir ein
Umdenken in der bisherigen Entwasserungsphilosophie zum naturnahen Umgang mit
Niederschlagswasser.

Das von bebauten oder kiinstlich befestigten Flachen abflieRende Niederschlagswasser ist
entsprechend § 54 des WHG als Abwasser einzustufen. Damit unterliegt es grundsatzlich
der Abwasserbeseitigungspflicht der Stadt Grevesmiihlen bzw. dem beauftragten
Zweckverband.

Die Beseitigungs- und Uberlassungspflicht entfallt fiir Niederschlagswasser, wenn dieses
verwertet oder versickert wird, von 6ffentlichen Verkehrsflachen im AuRenbereich abflieit
oder im Rahmen des Gemeingebrauchs in ein oberirdisches Gewasser eingeleitet wird.

Die Festlegung der geplanten Bauflachen und Baugebiete in der vorbereitenden
Bauleitplanung sollte unter der Beachtung des notwendigen technischen
ErschlieBungsaufwandes und der vorhandenen Gewassersituation erfolgen.

Auf die geltenden technischen Regelwerke wie das DWA-A 102 und 138 mit den
erforderlichen emissionschutz- und immissionschutzrechtlichen Nachweisen fiir
Gewasserbenutzungen wird verwiesen.

Fur die weiterfihrende verbindliche Bauleitplanung sind friihzeitig Niederschlagsentwas-
serungskonzepte, die zur nachhaltigen Sicherung eines natirlichen Wasserhaushaltes
beitragen, zu entwickeln.

Der nebenstehende Hinweis zur Niederschlagswasserbeseitigung/-
bewirtschaftung wird zur Kenntnis genommen.

Bei allen 3 Anderungsbereichen handelt es sich um Flachen, die
bereits vor der Wiedervereinigung bebaut und versiegelt, teilweise
sogar vollversiegelt waren.

Die entsprechenden Niederschlagsentwasserungskonzepte liegen fur
die Anderungsbereiche bereits vor oder werden im Rahmen
nachgelagerter Bebauungsplanverfahren sowie
Baugenehmigungsverfahren erarbeitet.
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Dabei ist die Planung der Niederschlagsentwasserung nicht als Entsorgungsaufgabe
sondern als Bewirtschaftungsaufgabe zu I6sen.

Die konsequente Verfolgung der Zielvorgabe ,Erhalt des lokalen Wasserhaushaltes”
bedeutet fir zukiinftige Entwasserungskonzepte moglichst den Erhalt der
Flachendurchlassigkeit (Verdunstung, Versickerung, Grundwasserneubildung) sowie die
Starkung der statischen Vegetation (Verdunstung) als Bestandteil der Infrastruktur.

Vor Beginn stadtebaulicher Planungen ist eine Untersuchung des lokalen Wasserhaushalts
(Wasserhaushaltsbilanzierung gemaR DWA Merkblatt M 102-4/ DWA-A 100) vorzunehmen,
die Wasserbilanz fiir den Referenzzustand (aus HAD) unter Berticksichtigung der
vorhandenen baulichen Anlagen zu erarbeiten und als Zielvorgabe festzulegen.

Diese Wasserhaushaltsbilanzierung hat zum Ziel, die Veranderungen des Wasserhaushalts
durch die geplanten Siedlungsaktivitaten im Neubaugebiet so gering zu halten, wie es
okologisch, technisch und wirtschaftlich vertretbar ist (vgl. Arbeitsblatt DWA- A 100) und so
den natiirlichen Wasserhaushalt weitestgehend zu erhalten.

Die Aufwendungen fiir das Bilanzverfahren tragen zur Minderung der Umweltauswirkungen
der Flachenversiegelung sowie die Starkung der statischen Vegetation (Verdunstung) als
Bestandteil der Infrastruktur und zur Planungssicherheit in den weiteren Phasen der Planung
bei.

Geeignete MaRnahmen der Regenwasserbewirtschaftung und ggf. -behandlung miissen
friihzeitig in den Planungen beriicksichtigt werden und sind planungs- und privatrechtlich
abzusichern.

In die oberirdischen Gewasser soll nicht mehr als der vorhandene oberflachige Abflu ohne
Bebauung eingeleitet und an den unbebauten Zustand angenahert werden.

Die ortsnahe und schadlose Versickerung von gefasstem Niederschlagswasser unter
Ausnutzung der natirlichen Wasseraufnahmefahigkeit des Bodens ist wasserwirtschaftlich
erwiinscht.

Die Stadt kann entsprechend § 32 Abs. 4 LWaG satzungsrechtliche Regelungen in der
verbindlichen Bauleitplanung bzw. durch den entsorgungspflichtigen Zweckverband zur
erlaubnisfreien Versickerung auBerhalb von Wasserschutzgebieten treffen. Aufgrund der
Schutzzonen ware jede Versickerung erlaubnispflichtig.

Voraussetzung dafiir ist, dass die grundsatzliche Moglichkeit der Versickerung besteht und
diese durch Festsetzung gem. § 9 Abs. 1 BauGB planungsrechtlich gesichert werden kann.
Ohne diese Regelung ist die Versickerung erlaubnispflichtig und bei der unteren
Wasserbehorde zu beantragen. Bedingung zur Versickerung des Niederschlagswassers ist
der gesicherte Nachweis (Fachgutachten) zur Durchfiihrung einer schadfreien Versickerung.
Die erforderlichen Erlaubnisse miissen vor Satzungsbeschluss durch die UWB in Aussicht
gestellt sein.

MG Der nebenstehende Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Auf die Einhaltung der Verbote und Nutzungsbeschrankungen der Verordnung des WSG
wird verwiesen. Verboten sind

- unterirdische Lagerung von wassergefahrdenden Stoffen der Gefahrdungsstufe C, D nach
der AwSV

- Erdwarmesonden verboten (als Bohrungen)

- aufgrund der Lage in der Trinkwasserschutzzone sind die Straen und Parkplatze nach
Ristwag auszubauen.

Im aktuell wirksamen Flachennutzungsplan ist weder das benannte

i iifen, Gews :7/16/B3 westli ilberei i .. . :
Flangatiot befnget und gf. it Gnem Lteehaltngeelon von mindesten 8 m Gewasser noch ein Unterhaltsstreifen dargestellt. _
SIS Flachennutzungsplane sind nicht parzellenscharf. Ein 5 m breiter

Unterhaltsstreifen ist im Maf3stab des Flachennutzungsplanes
(hier: 1 : 5.000) eine Linie mit einer Linienstarke von 1 mm.

Das benannte Gewasser ist zusatzlich weder in der digitalen
topographischen Karte des Landesamtes fir innere Verwaltung M-V
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aus dem Jahr 2022 vorhanden, noch liegen der Stellungnahme des
Landkreises NWM oder des =zustdndigen Wasser- und
Bodenverbandes  entsprechende  Gewasserkarten  fur  die
Anderungsbereiche bei.

Dementsprechend ergab die Prifung, dass das Gewasser und der
Gewasserrandstreifen nicht im Flachennutzungsplan dargestellt
werden.

Wild abflieenden Wasser ist durch die Bebauung aufgrund der Topographie nicht zu
verstarken bzw. abzufangen.

Ggf. vorhandene Meliorations- oder Vorflutanlagen sind umzuverlegen,die Funktionsfahigkeit
ist zu erhalten. Die Durchleitung ist zu gewahrleisten.

Vorhandenen Wasserrechte fiir Einleitungen in das Gewasser sind zu Uberpriifen und an die
gesetzlichen Regelungen anzupassen.

Der nebenstehende Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

5. Starkregenvorsorge

Auf Starkregen- sowie Dauerregenereignisse mit jeweils betrachtlichen
Gesamtniederschlagsmengen im Rahmen des Klimawandels wird hingewiesen. Mdgliche
Uberschwemmungsgebiete der Binnengewasser mit einem Einzugsgebiet < 10 km?, die
Auswirkung auf den Grundwasserstand sowie auf die Bemessung der Anlagen der
Wasserwirtschaft sollten in der Planung berticksichtigt werden.

Als Informationsquelle ist die Hinweiskarte Starkregengefahren fiir MV, abrufbar tiber das
Geoportal des BKG (

https://www.geoportal.de/Themen/Klima_und Wetter/1_Starkregen.html) veréffentlicht.
In allen drei Teilbereichen sind Flachen mit zu beriicksichtigenden Ereignissen dargestellt.

Der nebenstehende Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Untere Immissionsschutzbehorde

Untere Immissionsschutzbehorde: Herr Faasch

Die Stellungnahme weist auf erhebliche entgegenstehende Belange hin,
die im Rahmen der bauleitplanerischen Abwagung kaum tberwindbar sind.

Die Stellungnahme weist auf entgegenstehende Belange hin,
die im Rahmen der bauleitplanerischen Abwagung beriicksichtigt werden
missen.

Die Stellungnahme weist auf keine entgegenstehenden Belange hin.

Seitens der Unteren Immissionsschutzbehdrde bestehen weiterhin erhebliche Bedenken
gegeniiber dem Entwurf der 8. Anderung des Flachennutzungsplanes der Stadt
Grevesmiihlen mit Planungsstand vom 28.04.2025, da immissionsschutzrechtliche Belange
im Hinblick auf den Larmschutz nicht hinreichend beachtet wurden.

Die nebenstehende Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
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Bei der Aufstellung von Planen im Rahmen der Bauleitplane dirfen keine
immissionsschutzrechtlichen Konflikte neu geschaffen werden, bestehende Konflikte sollen
gelost oder gemindert werden. Wie unter 5. Immissionsschutz in der Begriindung zum
Vorentwurf der 8. Anderung des Flachennutzungsplanes aufgefiihrt, ,ist dem Trennungsgebot

nach § 50 Bundes-Immissionsschutzgesetz zu entsprechen®. ,Schiitzenswerte sowie
storungsintensive Nutzungen sind nicht in unmittelbarer raumlicher Nahe zu verorten".

Genau diesem Trennungsgebot wird jedoch durch den vorliegenden Entwurf im Teilbereich 1
weiterhin nicht entsprochen.

Fur den Teilbereich 1 entspricht die bisherige Flachennutzungsplanung mit der bestehenden
Trennung des Allgemeinen Wohngebietes von den Gewerbeflachen durch einen Griinstreifen
dem Trennungsgrundsatz nach § 50 BImSchG. Durch den raumlichen Abstand ist eine
gewerbliche Nutzung des ostlichen Teiles des Flurstiickes 238/15 Flur 12 Gemarkung
Grevesmihlen grundsatzlich moglich, ohne dass es zwingend zum Vorliegen von schadlichen
Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes an der benachbarten
Wohnbebauung kommt.

Zur bereits bestehenden Nutzung des Teilbereiches 1 durch den stadtischen Bauhof fiihrt die
Stadt Grevesmiihlen in der Teilabwégung zum Vorentwurf der 8. Anderung des
Flachennutzungsplanes aus, dass fir die Tatigkeiten des Bauhofes ,nicht von einer
herkdmmlichen gewerblichen Dauernutzung ausgegangen werden kann“. Es handelt sich
somit im Hinblick auf auftretende Larmimmissionen nicht um einen typischen Gewerbegebiet.

Den Ausfiihrungen der Teilabwagung der Stadt Grevesmihlen kann somit entnommen
werden, dass die Stadt Grevesmiihlen bei Nutzung der Flachen des Teilbereiches 1 durch
typische Gewerbebetriebe selbst davon ausgeht, dass Uberschreitungen der maRgeblichen
Immissionsrichtwerte der TA Larm in der Wohnnachbarschaft zu erwarten sind.

Die Anderung des Flachennutzungsplanes bleibt somit aus Sicht der Unteren
Immissionsschutzbehérde eine Konfliktplanung, die dazu fiihrt, dass etwaige, zukiinftige
gewerbliche Nachnutzungen auf Ebene der Baugenehmigungen versagt werden miissen.

Aus Sicht des Immissionsschutzes leitet sich aus obigen Ausfiihrungen die Empfehlung ab,
fiir das Teilgebiet 1 die bisherige Flachennutzungsplanung beizubehalten und keinen neuen
immissionsschutzrechtlichen Konflikt zu schaffen. Eine Nutzung der Teilfliche 1 durch
typische Gewerbebetriebe wird aus immissionsschutzrechtlicher Sicht nicht umsetzbar sein.

Das Ziel der Anderung im Anderungsbereich 1 wurde nach
Rucksprache mit dem Landkreis Nordwestmecklenburg angepasst. Da
nun ein Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung ,Bauhof*
dargestellt werden soll, kann es zu der in der nebenstehenden
Stellungnahme beschriebenen Konfliktlage nicht kommen. Die neue
Darstellung lasst auRer dem Bauhof keine anderen Nutzungen fur den
Anderungsbereich 1 zu.

Fur das Teilgebiet 2 ergibt sich in Bezug auf den § 50 BImSchG ein Konfliktpotential durch
das Heranriicken des geplanten Mischgebietes an die bestehende Bahntrasse Liibeck — Bad
Kleinen. Betroffen ist hiervon nur die Teilflache nordlich der Schweriner StraRe und stidlich
der Eisenbahntrasse.

Aus den Ergebnissen der erweiterten Larmkartierung des Eisenbahn-Bundesamtes im
Rahmen der Umsetzung der EU-Umgebungslarmrichtlinie ergeben sich fiir einen Streifen mit
einer Breite von aufgerundet 30 m beidseitig der Bahntrasse Beurteilungspegel fiir den Lyicit
von groBer 45 dB(A).

In diesem Bereich wird der WHO-Leitlinienwert der WHO-Noise-Guidelines von 2018 von
Luint = 44 dB(A) groRflachig und relevant tiberschritten. Dieser Wert stellt gemal WHO die
Schwelle zur Gesundheitsgefahrdung dar. Gleichzeitig wird in diesen Bereichen das
Auslosekriterium (Luicut > 45 dB(A)) fiir MaBnahmen im Rahmen der Larmaktionsplanung zur
Vermeidung von erheblichen Belastigungen Uberschritten. Im Rahmen der
Larmaktionsplanung stellte dieser Streifen entlang der Bahntrasse bei bestehender
Wohnnutzung also einen Bereich dar, fiir den mittelfristig MaRnahmen zur Larmsanierung
erforderlich wéren.

Auf Hinweis des Landkreises Nordwestmecklenburg sollte die Stadt
Grevesmiihlen mit dem Anderungsbereich 2 die Sicherung der
Nutzung des Bahnwarterhauses und die Nachnutzung der Bauruine
sudlich der Schweriner Landstralie planerisch vorbereiten. Im Laufe
des Planverfahrens wurden der Stadt Grevesmuhlen flr die Sicherung
des Bahnwarterhauses Steine in den Weg gelegt, welche nun zum
Feststellungsbeschluss zur Herausnahme der Flachen des
Bahnwaérterhauses aus dem Anderungsbereich flihrten.

Der in der nebenstehenden Stellungnahme beschriebene Bereich
entlang der Bahntrasse ist somit nicht Ianger Bestandteil der Planung.
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Da die deutschen Regelungen zum Larmschutz noch nicht vollstandig mit den Reglungen der
EU harmonisiert wurden und die Ergebnisse der Larmwirkungsforschung aus den WHO-
Noise-Guidelines von 2018 in der nationalen Gesetzgebung noch nicht umgesetzt werden
konnten kénnen die Ausfiihrungen im vorausgehenden Absatz jedoch rechtlich nicht eins zu
eins fir die Beurteilung des Vorhabens herangezogen werden. Sie stellen aber ein
bedeutendes Indiz dafir dar, dass durch die Planung keine gesunden Wohn- und
Arbeitsverhaltnisse gewahrt werden.

Daher ist es aus Sicht der Unteren Immissionsschutzbehérde erforderlich, durch eine im
Planverfahren zu erganzende, schalltechnische Prognose des auf das Teilgebiet 2
einwirkenden Schienenlarms nach Schall 03 zu priifen, ob durch die Planung - ggfs. bei
Umsetzung aktiver Schallschutzmanahmen - gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse
sichergestellt werden kénnen.

Diese Priifung sollte bereits auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung erfolgen.

Keine Bedenken. Keine Abwagung nétig.

Im Hinblick auf das Teilgebiet 3 bestehen seitens der Unteren Immissionsschutzbehérde
keine Bedenken, da die immissionsschutzrechtlichen Belange im Rahmen der verbindlichen
Bauleitplanung Berticksichtigung finden.

Keine Anmerkungen. Keine Abwagung natig.
Untere Abfall- und Bodenschutzbehorde

Untere Naturschutzbehorde

Untere Naturschutzbehorde: Frau Hamann

Die Stellungnahme weist auf erhebliche entgegenstehende Belange hin,
die im Rahmen der bauleitplanerischen Abwagung kaum tberwindbar sind.

Die Stellungnahme weist auf entgegenstehende Belange hin,
die im Rahmen der bauleitplanerischen Abwagung beriicksichtigt werden
mussen.

Die Stellungnahme weist auf keine entgegenstehenden Belange hin.

Artenschutz: Frau Angulo
Grundsatzliche artenschutzrechtliche Bedenken sind zurzeit nicht vorhanden. Keine Bedenken. Keine Abwagung nOtlg

Die nebenstehende Anmerkung wird zur Kenntnis genommen.

Die Flache im Anderungsbereich 2, direkt an der Bahnlinie, soll (It.
Zwischenabwagung vom 28.04.2025) keine baulichen Veranderungen erfahren,
weshalb eine Betroffenheit der Artenschutzbelange auf dieser Planungsebene auch
fiir diesen Bereich nicht erkennbar ist. Artenschutzrechtliche Belange sind hier, auf
Ebene der einzelnen Bauvorhaben zu prifen.
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Die nebenstehende Anmerkung wird zur Kenntnis genommen.

Fiir den Anderungsbereich 3 wird (iber die Artenschutzbelange (insbesondere s. g.
Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), sowie ggf.
erforderliche Vermeidungs-, Minimierungs- oder ErsatzmaRnahmen) auf Ebene der
verbindlichen Bauleitplanung entschieden (hier: vorhabenbezogener Bebauungsplan
Nr. 50 Grevesmiihlen ,Ersatzneubau der StraRenmeisterei*).

Die nebenstehende Anmerkung wird zur Kenntnis genommen.
Biotopschutz: Frau Angulo

Laut Planunterlagen (hier: Zwischenabwagung vom 28.04.2025) befinden sich
innerhalb der Anderungsbereiche keine geméaR § 20 Abs. 1
Naturschutzausfiihrungsgesetz (NatSchAG) M-V gesetzlich geschiitzten Biotope.
Laut Begriindung zur 8. Anderung des Flachennutzungsplans werden die an die
Anderungsbereiche angrenzenden geschiitzten Biotope durch die Planung nicht
beeintrachtigt.

Laut Biotopverzeichnis handelt es sich bei dem westlich, in unmittelbarer Nahe zum
Anderungsbereich 3, liegenden Gehélzbestand um ein gem. § 20 Abs. 1 Nr. 4
NatSchAG M-V geschiitztes Biotop (Feldgehdlz). Allerdings liegen die in Anlage 2
im NatSchAG M-V fiir den Schutzstatus angegebenen Voraussetzungen hier nicht
vor — Feldgeholze befinden sich in der freien Landschaft. Gem. der Stellungnahme
des Forstamtes Grevesmiihlen vom 15.07.2024 handelt es sich bei dieser Flache

auch um Wald i. S. d. § 2 Landeswaldgesetz M-V und nicht um ein geschiitztes H H A Ati
Blotop, Nicht betroffen. Keine Abwagung notig.

Eine Betroffenheit der Belange des Biotopschutzes liegt somit nicht vor.

Natura 2000: Frau Angulo Die nebenstehende Anmerkung wird zur Kenntnis genommen.

In unmittelbarer Nahe zum Anderungsbereich 3 befinden sich das Gebiet
gemeinschaftlicher Bedeutung (GgB) ,Stepenitz-, Radegast- und Maurinetal mit
Zuflissen” (DE 2132-303) sowie das Europaische Vogelschutzgebiet (SPA)
+Stepenitz, Poischower Miihlenbach, Radegast, Maurine* (DE 2233-401). Daher war
die Vertraglichkeit der Plananderungen mit den Schutz- und Erhaltungszielen der
beiden Gebiete zu priifen.

Gem. FFH-Vorprifungen mit Datum vom 13.09.2023, die im Zuge des Verfahrens fiir
den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 50 ,Ersatzneubau der
StraRenmeisterei” der Stadt Grevesmiihlen erarbeitet wurden, kénnen erhebliche
Beeintrachtigungen auf das GgB und das SPA ausgeschlossen werden.

Die Belange von Natura 2000-Gebieten sind somit nicht von der 8. Anderung des
Flachennutzungsplans betroffen.

Keine Stellungnahme. Keine Abwagung natig.

FD Ordnung/Sicherheit und StraBenverkehr
Untere StraBenverkehrsbehorde
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Die nebenstehende Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
FD Kreisinfrastruktur Keine Einwande. Keine Abwagung notig.

StraBenaufsichtsbehorde
Von Seiten der StraRenaufsichtsbehérde bestehen gemalt § 10 StrWg-MV keine
Einwande zu o.g. Plananderung.

StraBenbaulasttrager
Zur 0.g. F-Plananderung gibt es unsererseits keine Einwande.
Es sind keine Stralen und Anlagen in unserer Tragerschaft betroffen.

Die nebenstehende Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
FD Offentlicher Gesundheitsdienst Keine Bedenken. Keine Abwagung nOtlg

nach Durchsicht der Antragsunterlagen bestehen von Seiten des Fachdienstes
Offentlicher Gesundheitsdienst keine Bedenken gegen o. g. Planungsvorhaben.

Keine Stellungnahme. Keine Abwagung natig.

Abfallwirtschaftsbetrieb

Die nebenstehende Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
FD Kataster und Vermessung Keine Einwande noch Bedenken. Keine Abwagung notig.

Seitens des Kataster- und Vermessungsamtes gibt es weder Einwande noch
Bedenken.

In dem Bereich befinden sich keine Aufnahme- und Sicherungspunkte des
Lagenetzes.

Ansonsten ist auf den Erhalt von Grenzpunkten der Flurstiicksgrenzen zu achten. Falls
die Punkte von BaumaRnahmen beriiht werden, sind sie durch geeignete
MaRnahmen zu sichern.
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Landesamt fur innere Verwaltung
Mecklenburg-Vorpommern

Amt flir Geoinformation,
Vermessungs- und Katasterwesen

L fiir innere Verwaltung pommenn
Postfach 12 01 35, 19018 Schwerin

Stadt Grevesmiihlen bearbeitet von: Frank Tonagel

Telefon: (0385) 588-56268
Rathausplatz 1 Fax: (0385) 509-56030
DE-23936 Grevesmiihlen E-Mail: geodatenservice@laiv-mv.de

Internet: http://lwww_laiv-mv.de

Az 341 - TOEB202500439

Schwerin, den  16.06.2025

Festpunkte der amtlichen geoditischen Grundlagennetze des Landes
Mecklenburg-Vorpommern
hier: F-Plan 8. Anderung des Flachennutzungsplanes der Stadt Grevesmiihlen

lhr Zeichen: 16.6.2025

Anlagen: Ubersichten der im Planungsbereich vorhandenen Festpunkte Die nebenstehende Auflistu ng der Anlagen wird zur Kenntnis
Beschreibungen der im Planungsbereich vorhandenen Festpunkte enommen
Merkblatt Giber die Bedeutung und Erhaltung der Festpunkte g -

in dem von lhnen angegebenen Bereich befinden sich gesetzlich geschiitzte Festpunkte Dle nebenStehenden Hinweise ZU den Vorhandenen geSCh UtZten
der amtlichen geodéatischen Grundlagennetze des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Festpunkten Werden zur Kenntnis genommen

Die genaue Lage der Festpunkte entnehmen Sie bitte den Anlagen; die Festpunkte sind
dort farbig markiert. In der Ortlichkeit sind die Festpunkte durch entsprechende Vermes-
sungsmarken gekennzeichnet ("vermarkt").

Vermessungsmarken sind nach § 26 des Gesetzes liber das amtliche
Geoinformations- und Verr ngs (Geoinformations- und
Vermessungsgesetz - GeoVermG M-V) vom 16. Dezember 2010 (GVOBI. M-V S. 713)
gesetzlich geschiitzt:

- Vermessungsmarken dirfen nicht unbefugt eingebracht, in ihrer Lage verandert oder
entfernt werden.

- Zur Sicherung der mit dem Boden verbundenen Vermessungsmarken des Lage-,
Hohen- und Schwerefestpunktfeldes darf eine kreisformige Schutzflache von zwei
Metern Durchmesser weder iiberbaut noch abgetragen oder auf sonstige Weise
verandert werden. Um die mit dem Boden verbundenen Vermessungsmarken von
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Lagefestpunkten der Hierarchiestufe C und D auch zukiinftig fir satellitengestitzte
Messverfahren (z.B. GPS) nutzen zu kénnen, sollten im Umkreis von 30 m um die
Vermessungsmarken Anpflanzungen von Baumen oder hohen Strauchern
vermieden werden. Dies gilt nicht fiir Lagefestpunkte (TP) 1.-3. Ordnung.

- Der feste Stand, die Erkennbarkeit und die Verwendbarkeit der Vermessungs-
marken diirfen nicht gefahrdet werden, es sei denn, notwendige Manhahmen
rechtfertigen eine Gefahrdung der Vermessungsmarken.

- Wer notwendige MaBRnahmen treffen will, durch die geodatische Festpunkte geféahrdet
werden konnen, hat dies unverziiglich dem Amt fiir Geoinformation, Vermessungs-
und Katasterwesen mitzuteilen.

Falls Festpunkte bereits jetzt durch das Bauvorhaben gefahrdet sind, ist rechtzeitig (ca.
4 Wochen vor Beginn der BaumaRnahme) ein Antrag auf Verlegung des Festpunktes
beim Amt fiir Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen zu stellen.

Ein Zuwiderhandeln gegen die genannten gesetzlichen Bestimmungen ist eine
Ordnungswidrigkeit und kann mit einer GeldbuRe bis zu 5 000 Euro geahndet werden.
Ich behalte mir vor, ggf. Schadenersatzanspriiche geltend zu machen.

Die nebenstehenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die
Informationen werden dem Vorhabentrager und dem mit der
ErschlieBungsplanung beauftragten Unternehmen zur Verfligung
gestellt.

Bitte beachten Sie das beiliegende Merkblatt {iber die Bedeutung und Erhaltung der
Festpunkte.

Das beiliegende Merkblatt wird zur Kenntnis genommen.

Hinweis:

Bitte beteiligen Sie auch die jeweiligen Landkreise bzw. kreisfreien Stadte als zustandige
Vermessungs- und Katasterbehérden, da diese im Rahmen von Liegenschaftsvermes-
sungen das Aufnahmepunktfeld aufbauen. Aufnahmepunkte sind ebenfalls zu schiitzen.

Der nebenstehende Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die
aufgezahlten Trager offentlicher Belange wurden ebenfalls beteiligt.

e

BT .
/NSG

Die nebenstehende Ubersichtskarte mit der Verortung der von der
Planung betroffenen Festpunkte wird zur Kenntnis genommen.

Die Informationen werden weiterhin dem Vorhabentrager und dem mit
der ErschlieSungsplanung beauftragten Unternehmen zur Verfliigung
gestellt.
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Einzolnachwois
Hohenfestpunkt

ot et
33 250243,000 5973916,000

Bemerkungen

Die nebenstehende Ubersichtskarte mit der Verortung der von der
Planung betroffenen Festpunkte wird zur Kenntnis genommen.

Die Informationen werden weiterhin dem Vorhabentrager und dem mit
der ErschlieBungsplanung beauftragten Unternehmen zur Verfliigung
gestellt.

Einzolnachweis
Hohenfestpunkt

213302080

Die nebenstehende Ubersichtskarte mit der Verortung der von der
Planung betroffenen Festpunkte wird zur Kenntnis genommen.

Die Informationen werden weiterhin dem Vorhabentrager und dem mit
der Erschliefungsplanung beauftragten Unternehmen zur Verfliigung
gestellt.

Anlagen: Merkblatt Festpunkte

Das angehangte Merkblatt wird zur Kenntnis genommen.
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Staatliches Amt
fiir Landwirtschaft und Umwelt
Westmecklenburg

StALU Westmecklenburg
Bleicherufer 13, 19053 Schwerin

esmiihlen

Stadt Grevesmihlen Sta
Telefon: 0385 / 588 66011

Frau Bichbaumer Eingegangen Telefax: 0385 / 588 66570
Rathausplatz 1 G | E-Mail: Andrea. Geske@staluwm.mv-
23936 Grevesmihlen | fegierung.de

1 B JU|I 2025 | Bearbeitet von: Andrea Geske
— . | AZ StALUWM-209-25-5121-74026

(bitte bei Schriftverkehr angeben)

BS |
i ] f Schwerin, 77 %.Juli 2025

8. Anderung des Flichennutzungsplanes der Stadt Grevesmiihlen
Ihr Schreiben vom 16. Juni 2025

Nach Prifung der mir ibersandten Unterlagen nehme ich in meiner Funktion als Trager
offentlicher Belange und aus fachtechnischer Sicht wie folgt Stellung:

e e
1.1 U-Fér geleg

Die o. g. Planungsunterlagen habe ich aus landwirtschaftlicher Sicht gepriift. Die Aufstellung Dle nebenstehende Ste”ungnahme erd zur Kenntnis genommen_

der o. g. 8. Anderung des FNP dient der Sicherung des aktuellen stadtebaulichen Bestandes.
Die Korrekturen in den 3 Teilbereichen betreffen keine landwirtschaftlich genutzten Flachen.
Es werden keine Anmerkungen und Hinweise geauRert.

2. Integrierte lindliche Entwicklung Die nebenstehende Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Als zustandige Behorde zur Durchfihrung von Verfahren zur Neuregelung der
Eigentumsverhaltnisse nach dem 8. Abschnitt des Landwirtschaftsanpassungsgesetzes und
des Flurbereinigungsgesetzes teile ich mit, dass sich das geplante Bauvorhaben in keinem
Verfahren zur Neuregelung der Eigentumsverhéltnisse befindet. Bedenken und Anregungen
werden deshalb nicht geduBert

3. Naturschutz, Wasser und Boden Die nebenstehende Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
3.1 Naturschutz

Von dem Vorhaben sind meine Belange nach §§ 5 Satz 1 Nr. 1 bis 3 und 40 Abs. 2 Nr. 2
Naturschutzausfilhrungsgesetz (NatSchAG M-V) nicht betroffen. Die Belange anderer
Naturschutzbehérden nach §§ 2, 3, 4, 6 und 7 NatSchAG M-V sind zu prifen.

S2Wewwer - Die nebenstehende Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Gewasser erster Ordnung gem. § 48 Abs. 1 des Wassergesetzes des Landes Mecklenburg-
Vorpommern (LWaG) und wasserwirtschaftliche Anlagen in meiner Zusténdigkeit werden nicht
berlihrt, so dass von hier gegen das Vorhaben keine wasserwirtschaftichen Bedenken
bestehen.
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3.3 Boden

Das Altlasten- und Bodenschutzkataster fiir das’ Land Mecklenburg-Vorpommern wird vom
Landesamt fir Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern, Goldberger
StraRe 12, 18273 Gustrow, anhand der Erfassung durch die Landrite der Landkreise und
Oberblirgermeister/Biirgermeister der kreisfreien Stddte gefiihrt. Entsprechende Auskinfte
aus dem Altlastenkataster sind dort erhéltlich.

Werden in Bewertung dieser Auskiinfte oder dariiber hinaus durch Sie schédliche
. .. Bodenverénderungen, . Altlasten oder altlastverdédchtige _ Fléchen . im Sinne _des
Bundesbodenschutzgesetzes (BBodSchG) festgestellt, sind Sie auf Grundlage von § 2 des
Gesetzes zum Schutz des Bodens im Land Mecklenburg-Vorpommern
(Landesbodenschutzgesetz - LBodSchG M-V) verpflichtet, den unteren
Bodenschutzbehérden der Landkreise und kreisfreien Stédte hieriiber Mitteilung zu machen.

Die nebenstehende Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

4. Immissions- und Kli hutz, Abfall- und K

Genehmigungsbedurftige Anlagen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

Es wird auf die abgegebene Stellungnahme vom 19.02.2025 verwiesen. Diese lautete wie
folgt:

»im Planungsbereich und seiner immissionsschutz-/abfallrelevanten Umgebung befinden sich
nachfolgende Anlagen, die nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz genehmigt sind und
sich in Betrieb befinden:

Koordinatensystem: ETRS89UTM Zone 33

Anlage Gemarkung t | Hochwert
Biogasanlage Grevesmihlen, Flur 12, Flurstucke 33250246 | 5974326

Biogasanlage
BHKW's 2 x
BHKW
BHKW
Gaérrestlager

138/7; 138/10; 138/11; 138/17; 138/18;
138/16; 138/50; 138/57; 138/50

Diese Anlagen genieBen Bestandschutz und sind bei allen PlanungsmaRnahmen zu
beriicksichtigen.

Die sudlich des Anderungsbereiches gelegene Biogasanlage ist eine Stérfallanlage, deren
gutachterlich bestimmter Sicherheitsabstand von 60 m ab der Grundstiicksgrenze in die zu
Oberplanende Flache hineinreicht. Folglich ist bei der Planung zu beachten, dass sich
innerhalb des Sicherheitsabstandes keine benachbarten Schutzobjekte im Sinne von § 3 Abs.
5d BImSchG ausnahmsweise ansiedeln.”

Der nebenstehende Hinweis zu den Genehmigungsbedurftigen
Anlagen 0stlich der Anderungsbereiche wird zur Kenntnis genommen.

Folgende Entfernungen haben die Anderungsbereiche
Grundstucksgrenze der Storfallanlagen:

Anderungsbereich 1: ca. 425 m

Anderungsbereich 2: ca. 190 m

Anderungsbereich 3: ca. 200 m

Die Planungen der 8. Anderung des Flachennutzungsplanes der Stadt
Grevesmuhlen reichen nicht in den 60 m Sicherheitsabstand hinein.
Es wird vermutet, dass die nebenstehende Stellungnahme fir das
Planverfahren der 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 22 der Stadt

Grevesmihlen bestimmt war.

zZur

In der Zwischenabwagung findet keine Betrachtung dieser Storfallanlage statt. Hier sollte eine
Betrachtung in die Abwagung mit aufgenommen werden

Die frihzeitige Beteiligung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB flr
den Vorentwurf der 8. Anderung des Flachennutzungsplanes der
Stadt Grevesmuhlen fand im Zeitraum vom 18.06.2024 bis zum
30.07.2024 statt. Die Stellungnahme des StalLU Westmecklenburg
zum Vorentwurf wurde laut StaLU Westmecklenburg mit einer
Verspatung von 204 Tagen abgegeben. Aufgrund der Verspatung von
204 Tagen konnten die wichtigen Belange zum Immissionsschutz im
Entwurf der 8. Anderung des Flachennutzungsplanes der Stadt
Grevesmiuhlen nicht berlcksichtigt werden.
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Zweckverband Grevesmiihlen
Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung

ZWEGkVE[hand Kérperschaft des dffentlichen Rechts
Grevesm“nlen - Die Verbandsvorsteherin -
Zweckverband Grevesmihien - Karl-Marx-StraBe 7/9 . 23936 Grevesmihlen
Stadt Grevesmiihlen Tim Andersen
Rathausplatz 1 Sachgebietsleiter Standort- und Anschlusswesen
23936 Grevesmiihlen Tel. 03881 757-610

Fax 03881 757-111
tim.andersen@zweckverband-gvm.de

Sprechzeiten:
Mo-Mi 9-16 Uhr, Do 9-18 Uhr, Fr 9-14 Uhr

24. Juni 2025

8. f\nderung des Flachennutzungsplanes
Teilbereiche 1. Griiner Weg, 2. Schweriner LandstraRe (Bauhof), 3. KreisstraBenmeisterei

Reg.-Nr. 0635/ 06

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 16.06.2025 (Posteingang 16.06.2025) baten Sie um unsere Stellungnahme
zur Satzung der Stadt Grevesmiihlen Uber die 8. Anderung des Flachennutzungsplans
(Planungsstand 28.04.2025).

Es sollen Anpassungen hinsichtlich der tatséchlich vorhandenen Bebauung und Nutzung
(Teilbereiche 1 und 2) sowie hinsichtlich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 50
JKreisstraBenmeisterei* (Teilbereich 3) erfolgen

Durch den Zweckverband Grevesmiihlen kann diesem Entwurf auf der Grundlage der giiltigen
Satzungen des ZVG die grundsatzliche Zustimmung gegeben werden.

Die nebenstehende Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Die bereits in der Stellungnahme vom 04.07.2024 aufgefiihrten Hinweise sind bei der Fortfithrung
des Planverfahrens weiterhin zu beriicksichtigen. Insbesondere weise ich in diesem
Zusammenhang nochmals auf folgende Punkte hin:

Allgemeines

Die Teilbereiche 2 und 3 liegen in der Trinkwasserschutzzone Ill A und und das Teilgebiet 1
innerhalb der Trinkwasserschutzzone Il B. Die Anforderungen der RiStWag sowie Verbote und
Nutzungsbeschrénkungen gemaR Verordnung zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes
Grevesmiihlen-Wotenitz (Wasserschutzgebietsverordnung Grevesmiihlen-Wotenitz-WSGVO
Grevesmiihlen-Wotenitz) in der jeweils giiltigen Fassung sind zu beachten und einzuhalten.

Die Grundstiicke unterliegen dem Anschluss - und Benutzungszwang gemafR den gliltigen
Satzungen des ZVG und sind entsprechend der Beitragssatzung beitragspflichtig.

Die Kosten fiir eventuell notwendige Umverlegungen oder Anderungen an den
Leitungsbesténden des ZVG hat der ErschlieBer bzw. Grundstiickseigentiimer zu tragen.

Die nebenstehenden Anmerkungen werden zur Kenntnis genommen.

Die technische Planung des Bebauungsplans Nr. 50 ist mit dem ZVG abzustimmen.
Jede weiterfiihrende Planung und Anderung ist dem ZVG erneut zur Abstimmung vorzulegen.

Bei Riickfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfiigung.

Die nebenstehende Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

22



| Stellungnahme Behérde/TOB/Nachbargemeinde/Offentlichkeit | Abwiagung der Stadt Grevesmiihlen |

Deutsche Telekom Technik GmbH, 01059 Dresden

Stadt Grevesmiihlen
Rathausplatz 1
23936 Grevesmiihlen

Ute Glaesel | PTI23 Betrieb 1

0385/723-79593 | Ute.Glaesel@telekom.de

26.Juni 2025 | 8. Anderung des Flachennutzungsplanes der Stadt Grevesmiihlen . . .
Die nebenstehende Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Vorgangsnummer: 114927532 u. 110423405/ Lfd.Nr. 1752-2025 /

MaRnahmen ID: Ost23_2024_108473

Bitte geben Sie im Schriftwechsel immer die Vorgangsnummer an.

Guten Tag Sandra Bichbaumer,

Die Stellungnahme vom 25. Juni 2024 verwies auf verschiedene

die Telekom Deutschland GmbH - als Netzeigentiimerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG

- hat gle Deutsche Telekom Technik GmpH beauftragt und bevollméch.tlgt, alle Rechte und Pflichten der Telekommu nlkatlonsanlagen u nd 'Ieltungen |nnerha|b der drel
dementsprechend die erforderichen Stellungnabmen azugeben. Zu der o . Panung nehmen wir wi Anderungsbereiche. Dazu wurden insgesamt 10 Ubersichtskarten
folgt Stellung: und Kabelschutzanweisungen beigefiigt.
Zur o. a. Pl hab r bereits mit Schreiben PTI 110423405 / Lfd.Nr. 01788-2024 / MaRnah H H H H A H
IS;QZt;SJ?)Z:rgOBaAl;;xm ;523:?2023 Sete:ung genommen. Diese Stellungnahme gilt u:v;;n:;: Dle Informatlonen Werden Welterhln dem Vorhabentrager Und dem mlt
withe der Erschliefungsplanung beauftragten Unternehmen zur Verfliigung
gestellt.
Landesamt fiir Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V
Von: toeb@lung.mv-regierung.de <toeb@lung.mv-regierung.de>
Gesendet: 16.07.2025 11:49
An: "Bichbdumer, Sandra" <S.Bichbaeumer@Grevesmuehlen.de>
Betreff: WG: 24217 - 8. Anderung des Flachennutzungsplanes der Stadt Grevesmiihlen

Sehr geehrte Damen und Herren,

Die nebenstehende Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

vielen Dank fiir die Beteiligung an o. g. Vorhaben.

Das Landesamt fiir Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V gibt zu den eingereichten Unterlagen vom Kelne Ste”ungnahme Kelne Abwagung nOtlg .

16.06.2025 keine Stellungnahme ab.
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" Landesforstanstalt

‘ Mecklenburg-Vorpommern
o Der Vorstand

Forstamt Grevesmiihlen <+ AnderB 105 - 23936 Gostorf Forstamt Grevesm uhlen
Stadt Grevesmiihlen Bearbeitet von:  Frau Holl
Rathausplatz 1 Telefon: 03881 7599-11
23936 Grevesmiihlen Fax: 03994 235-426

E-Mail: llka.Holl@Ifoa-mv.de

Aktenzeichen:  7444.381-61
(bitte bei Schriftverkehr angeben)

Gostorf, 18. Juni 2025

e Forstrechtliche Stellungnahme zur 8. Anderung des Flichennutzungsplanes der
Stadt Grevesmiihlen im Rahmen der friihzeitigen Behordenbeteiligung geman
§ 4 Abs. 2 BauGB
lhre Mail vom 16. Juni 2025

Sehr geehrte Damen,
sehr geehrte Herren,

. mit Ihrer Mail vom 16. Juni 2025 wurden wir zur Stellungnahme zum o. g. Vorhaben aufgefordert.

Im Auftrag des Vorstandes der Landesforstanstalt M-V nehme ich nach Priifung der o.g.
Unterlagen fiir den Zustandigkeitsbereich des Forstamtes Grevesmiihlen fiir den
Geltungsbereich des Bundeswaldgesetzes' und entsprechend § 2 des Waldgesetzes’ fir das
Land Mecklenburg-Vorpommern nach Priifung des Sachverhaltes wie folgt Stellung:

Das Forstrechtiiche Einvernehmen wird hiermit erteilt. Die nebenstehende Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Begriindung:

Fir die 8. Anderung des Flachennutzungsplanes der Stadt Grevesmiihlen ist das Forstamt
Grevesmiihlen zustandiger Vertreter der Landesforstanstalt. N |Cht betrOffen Keine Abwag u ng n0t|g
Entsprechend der giiltigen Definition des Waldgesetzes fiir das Land Mecklenburg-Vorpommern
zahlen alle mit Waldgehdlzen (Waldbaum- und Waldstraucharten) bestockten Flachen ab einer
GroRe von 0,20 ha, einer mittleren Breite von 25 m und mit einer Uberschirmung von mindestens
50 % (Durchfiihrungsbestimmungen zu § 2 LWaldG M-V vom 3.07.2017) als Wald im Sinne des
Gesetzes.

Nach Durchsicht der vorliegenden Unterlagen ist festzustellen, dass alle Waldfléchen richtig
dargestellt sind und von der 8. Anderung des Flachennutzungsplanes der Stadt Grevesmihlen
nicht betroffen sind.
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Bergamt Stralsund

Bergamt Stralsund
Frankendamm 17 — 18439 Stralsund — —

Stadt Grevesmiihlen Stadt Grevesmii hlen | Bearb: Frau Gunther
Rathausplatz 1 = . | Fon: 0385 / 588 890 00

P Eingeganger \ Fax  0385/588 890 42
23936 Grevesmihlen S { Mail.  D.Guenther@ba mv-regierung de

11 Juli 2025 \ www bergamt-mv.de

o~ ot ¥ RegNr. 1859/25
Bgm |HA/OA| Fiv |
2 Az 506/13074/561-2025

Ine Zeichen / vom Mein Zeichen / vom Tolefon

Datum
16.06.2025 G 89034 08.07.2025

STELLUNGNAHME DES BERGAMTES STRALSUND

Sehr geehrte Damen und Herren,

die von lhnen zur Stellungnahme eingereichte MaRnahme

Entwurf der 8. Anderung des Flich tzungspl der Stadt Grevesmiihlen
bertihrt keine bergbaulichen Belange nach Bundesberggesetz (BBergG) sowie keine Be-

lange nach Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) in der Zustandigkeit des Bergamtes Die nebenstehende Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Stralsund.

Far den Bereich der o. g. MaBnahme liegen zurzeit keine Bergbauberechtigungen oder
Antréage auf Erteilung von Bergbauberechtigungen vor. . . ' vy
Keine Bedenken/Anregungen. Keine Abwagung notig.
Aus Sicht der vom Bergamt Stralsund zu wahrenden Belange werden keine Einwande
oder erganzenden Anregungen vorgebracht.
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Polizeiprasidium Rostock ’ POLIZEI

Polizeiinspektion Wismar

Polizeiinspektion Wismar, Rostocker Stralie 80, 23970 Wismar

Stadt Grevesmuihlen bearbeitetvon:  Michael Gniefke
Der Biirgermeister Telefon: 03841-203-318

Bauamt Telefax: 03841-203-306
Rathausplatz 1 E-Mail, sbe-verkehr-pi.wismar@polmv.de
23936 Grevesmiihlen Aktenzeichen:  SBV b — 208 - 82891

S.Bichbaeumer@grevesmuehlen.de
Versand per E-Mail Wismar, 17.Juli 2025

Stadt Grevesmiihlen — 8. Anderung des Flichennutzungsplanes
Ihr Anschreiben vom 16.06.2025

Sele gentein Fras Bity furme, Die nebenstehende Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

die von Ihnen eingereichten Unterlagen wurden gepriift.
Die verkehrliche ErschlieBung des Plangebietes ist liber das vorhandene StraRennetz

gesichert, Keine Bedenken/Einwande. Keine Abwagung nétig.
o Damit bestehen aus polizeilicher Sicht keine Bedenken bzw. es werden keine Einwande
erhoben.
Hauptzollamt Stralsund **
*
i ZOLL
N —
Hauptzollamt Straisund, Postfach 22 64, 18409 Stralsund Sachgebiet Abgabenerhebung
Stadt Grevesmiihlen Bearbeitet von: Herm Dedow
Rathausplatz 1
23936 Grevesmiihlen Dienstgebaude:
Hiddenseer StraRe 6
18439 Stralsund

Telefon: 03831 356- 40 03(oder -0)
Fax 03831 356-40 50
E-Mail:  poststelle.hza-stralsund@zoll.bund.de
geref 8. Anderung des Flachennutzungsplanes der Stadt Grevesmiihlen
Bezug lhr Schreiben vom 16.06.2025

Anlagen
GZ Z 2316 B - BB 77/2025 - B 110001
(bei Antwort bitte angeben)

- im Rahmen der Beteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB merke ich zu dem Entwurf 8. D b h d S ” h . d K .

Anderung des Flachennutzungsplanes der Stadt Grevesmiihlen folgendes an: ie nebenstehende Ste ungna me wird zur Kenntnis genommen'
1
Ich erhebe aus zollrechtlicher und fiskalischer Sicht keine Einwendungen gegen Keine Einwande. Nicht betroffen. Keine Abwagung nOtlg
den Entwurf.
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2

Dartiber hinaus gebe ich folgende Hinweise:

Das Plangebiet befindet sich im grenznahen Raum (§ 14 Abs. 1 ZollVGi.V.m. § 1,
Anlage 1 B der Verordnung Uber die Ausdehnung des grenznahen Raumes und die
der Grenzaufsicht unterworfenen Gebiete — GrenzAV -). Insoweit weise ich rein
vorsorglich auf das Betretungsrecht im grenznahen Raum gem. § 14 Abs. 2 ZollVG,
welches auch wahrend etwaiger Bauphasen jederzeit gewahrleistet sein muss, hin.
Dartiiber hinaus kann das Hauptzollamt verlangen, dass Grundstiickseigentimer und
-besitzer einen Grenzpfad freilassen und an Einfriedungen Durchlasse oder
Ubergénge einrichten, das Hauptzollamt kann solche Einrichtungen auch selbst
errichten (Satze 2 und 3 ebendort).

1A L

e B o
BUNDESWEHR

Bundesamt far 3 i der Bundeswehr
ngral s

Stadt Grevesmiihlen
Rathausplatz 1
23936 Grevesmiihlen

NurperE-Mail:  SBichbaeumer@grevesmuehlen.de

Adenzeichen  Ansprechperson Telefon E-Mail Sokam

45-60-00/ Frou 0228 5504- 4573 baiudbwioeb@bundeswehrorg  26.06.2025
L0983-25-FNP  Dietz

Betreff. Anforderung einer Stellungnahme als Trtiger 6ffentlicher Belange gemdB §4 Abs. 2 BauGB
hier 8. Anderung des Fldchennutzungsp der Stadt Gr iihl

Bezug:  Thr Schreiben vom 16.06.2025 - Thr Zeichen: E-Mail vom 16.06.2025

Sehrgeehrte Damen und Herren,

Die nebenstehende Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
vorbehaltlich einergleichbleibenden Sach- und Rechtslage werden Verteidigungs-

belange nicht beeintriichtigt. Es bestehen daher 2um angegebenen Vorhaben seitens
derBundeswehr s Triiger Sffentlicher Belange keine Einwdnde. Keine Einwande. Nicht betroffen. Keine Abwagung nétig.
bertihrt nicht beeintréchtigt
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Strafdenbauamt 3 r MV -
Schwerin -/

Mecklenburg-Vorpommern

StraBienbauamt Schwerin * Postfach 16 01 42 - 18001 Schwerin

Stadt Grevesmiihlen Bearbeiter: Frau Nieseler
Bauamt Telefon 0385 588 81 316
Telefax 0385 588 81 800
Rathausplatz 1 E-Mail Michaela.Nieseler@sbv.mv-regierung.de
23936 Grevesmuhlen Geschaftszeichen: 2331-555-A15_GVM_FP_8A_2025-103
(Bitte bei Antwort angeben)
per E-Mail: Datum: 74 . Juni 2025

S.Bichbaeumer@grevesmuehlen.de

Stellungnahme zur

8. Anderung des Flich pl der Stadt Gr ihl

Aufforderung zur Stellungnahme im Rahmen der Behérdenbeteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB
sowie Information tiber die Offentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB

Ihre E-Mail vom 16.06.2025

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit lhrem Schreiben haben Sie das StraBenbauamt Schwerin ber die Absicht der Stadt
Grevesmiihlen bzgl. der 8. Anderung des oben genannten Flachennutzungsplanes informiert.
Der Posteingang im StraRenbauamt Schwerin war am 16.06.2025. Dazu haben Sie

Unterlagen in digitaler Form eingereicht. . . .
Die nebenstehende Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Ich habe die Unterlagen zwischenzeitlich eingesehen und nehme wie folgt Stellung:

Im beplanten Bereich sind keine Bundes- oder LandesstraBen betroffen. Die Belange des
StraBenbauamtes Schwerin werden nicht berthrt. Nicht betroffen. Keine Abwagung n0t|g
Gegen den Entwurf der 8. Anderung des Flachennutzungsplanes der Stadt Grevesmiihlen
bestehen in verkehrlicher, stralenbaulicher und straRenrechtlicher Hinsicht keine Bedenken.
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Wasser- und Bedenverband Stepenitz-Maurine
oo ey o sl

Korperschaft des éffentlichen Rechts

Degtower Weg 1

23936 Grevesmihlen

Wasser- und Bodenverband Stepenitz-Maurine Telefon: 03881/2505 und 71 44 15
Degtower Weg 1 - 23936 Grevesmihien Telefax: 03881/7144 20

e-mail: WBV-Grevesmuehlen@wbv-mv.de

Stadt Grevesmiihlen

Rathausplatzl

23936 Grevesmiihlen

mail

Ihre Zeichen Ihre Nachncht vom Unsere Zeichen Grevesmohien, den
o . 16:06:2025 AB 23:06:2025

8. Anderung des Fliich der Stadt G iihlen

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen die 0. g. Anderung des F- Planes der Stadt Grevesmiihlen duBert der Wasser- und Bodenverband
Stepenitz-Maurine keine grundsitzlichen Bedenken.

Betroffenheit bei der Gewiisserunterhaltung zweiter Ordnung ist nicht ersichtlich.

Von: Burmeister, Anne

Gesendet: 20.06.2025 11:53

An: "Bichbdumer, Sandra" <S.Bichbaeumer@Grevesmuehlen.de>

Betreff: AW: 8. Anderung des Flichennutzungsplanes der Stadt Grevesmiihlen (abgelegt
im CC ECM)

Hallo Sandra,

ich sehe derzeit keinen Anlass fiir eine Stellungnahme meinerseits.
Die Léschwasserversorgung ist unproblematisch.

Die nebenstehende Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Keine Bedenken. Nicht betroffen. Keine Abwagung notig.

Die nebenstehende Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
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50Hetz Transmission GmbH — HeidestraBe 2 — 10557 Berlin

Stadt Grevesmiihlen
Rathausplatz 1
23936 Grevesmuhlen

8. Anderung des Fla

der Stadt

ihlen

Sehr geehrte Frau Bichbaumer,

Ihre Anfrage haben wir dankend erhalten.

mfz

Elia Group

S50Hertz Transmission GmbH
06z
Netzbetrieb Zentrale

HeidestraBe 2
10557 Berlin

Datum
27.06.2025

Unser Zeichen
2022-001501-05-0GZ

Ansprechpartner
Team Fremd- und Bauleitplanung

Telefon-Durchwahl
030/5150-6710

Fax-Durchwahl
E-Mail
leitungsauskunft@50hertz.com

Ihre Zeichen

Nach Priifung der Unterlagen teilen wir Ihnen mit, dass sich im Plangebiet d erzeit

keine von der 50Hertz Transmission GmbH betriebenen Anlagen befinden. Dazu z&h- ;o Nachicht vom
len z. B. Hochspannungsfreileitungen und -kabel, Umspannwerke, Nachrichtenverbin- 16.06.2025
dungen sowie Ver- und Entsorgungsleitungen.

Diese Stellungnahme gilt nur fiir den angefragten raumlichen Bereich sowie ggf. ex-

Vorsitzende des Aufsichtsrates
Catherine Vandenborre

Geschaftsfihrer

teme Flachen fir Ausgleichs- und Ersatzmafnahmen und nur fir die Anlagen der Stefan Kapferer, Vorsitz

50Hertz Transmission GmbH.

Hinweis zur Digitalisierung

Dr. Dirk Biermann
Sylvia Borcherding

Sitz der Gesellschaft
Berfin

Fir eine effiziente Identifizierung der (Nicht-) Betroffenheit bitten wir bei kiinftigen Be-

teiligungen nach Méglichkeit um Ubersendung der Plangebietsflache(n) sowie even-

Handelsregister
Amtsgericht Charlottenburg

tueller externer Ausgleichs-und Ersatzmafnahmen in einem standardisierten und ge- HRBB84446

oreferenzierten G hformat (vorzug

SHP-Format inkl. PRJ-Datei).

als KML-Datei oderim

Bankverbindung
BNP Paribas, NL FFM

Die nebenstehende Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Der Anlagenbetreiber ist nicht betroffen. Keine Abwagung nétig.

GDMcom GmbH | Maximilianallee 4, 04129 Leipzig

Stadt Grevesmiihlen
Sandra Bichbdumer
Rathausplatz 1

23936 Grevesmiihlen

\/N(‘SDRIIcom

Ines Urbanneck

0341 3504 495
leitungsauskunft@gdmcom.de
PE-Nr.: 06339/25

Reg.-Nr.: 06339/25

PE-Nr. bel weiterem
Schriftverkehr bitte unbedingt
angeben!

24.06.2025

8. Anderung des Fla

Ihre Anfrage/n vom: an:

E-Mail mit Download-Link 16.06.2025  GDMCOM

der Stadt Gr

Ihr Zeichen:

Die nebenstehende Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Die Anlagenbetreiber sind nicht betroffen. Keine Abwagung nétig.
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bezugnehmend auf Ihre oben genannte/n Anfrage(n), erteilt GDMcom Auskunft zum angefragten Bereich fir
die folgenden Anlagenbetreiber:

Anlagenbetreiber Hauptsitz Betroffenheit Anhang
Erdgasspeicher Peissen GmbH g:{:s::rg/ OF: nicht betroffen Auskunft Allgemein
Ferngas Netzgesellschaft mbH (Netzgebiet Thiiringen- Schwaig b. 5 i
Sachsen) t Nimberg nicht betroffen Auskunft Allgemein
ONTRAS Gastransport GmbH 2 Leipzig nicht betroffen Auskunft Allgemein
VNG Gasspeicher GmbH 2 Leipzig nicht betroffen Auskunft Allgemein

Die Ferngas Netzgesellschaft mbH (,FG") ist Eigentiimer und Betreiber der Anlagen der fritheren Ferngas Thiiringen-Sachsen GmbH
(«FGT"), der Ei haft Thiringen-Sachsen mbH (EVG) bzw. der Erdgastransportgesellschaft Thiiringen-
Sachsen mbH (ETG).

Wir weisen darauf hin, dass die Thnen ggf. als Eigentiimerin von Energieanlagen bekannte VNG - Verbundnetz Gas AG, Leipzig, im
Zuge gesetzlicher Vorschriften zur Entflechtung vertikal nehmen zum 01.03.2012 ihr Eigentum
an den dem Gescha ich ,Netz" i auf die ONTRAS - VNG Gastransporl GmbH (nunmehr
firmierend als ONTRAS Gastransport GmbH) und ihr Elgentum an den dem Gesch? ich ,Speicher"

Energieanlagen auf die VNG Gasspeicher GmbH tibertragen hat. Die VNG — Verbundnetz Gas AG ist damit nicht mehr Eigentiimerin
von Energieanlagen.

Diese Auskunft gilt nur fiir den dargestellten Bereich und nur fiir die Anlagen der vorgenannten
Unternehmen, so dass noch mit Anlagen weiterer Betreiber gerechnet werden muss, bei denen weitere
Auskinfte einzuholen sind!

Bitte priifen Sie, ob der dargestellte Bereich den Ihrer Anfrage enthalt.

P]
Karte: onmaps ©GeoBasis- DE/BKG/ZSHH
Darstellung angefragter Bereich: 1 WGS84 - Geographisch (EPSG:4326) 53.856986, 11.196183

Karte: onmaps ©GeoBasis-DE/BKG/ZSHH

Die nebenstehenden Planausschnitte werden zur Kenntnis
genommen.

D llung angefragter Bereich: 2 WGS84 - h (EPSG:4326) 53.853680, 11.200984
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zum Betreff: 8. Anderung des Flichennutzungsplanes der Stadt Grevesmiihlen - Entwurf

PE-Nr.: 06339/25
Reg.-Nr.: 06339/25

ONTRAS Gastransport GmbH

Ferngas Netzgesellschaft mbH (Netzgebiet Thilringen-Sachsen)
VNG Gasspeicher GmbH

Erdgasspeicher Peissen GmbH

Im angefragten Bereich befinden sich keine Anlagen und keine zurzeit laufenden Planungen der/s oben
genannten Anlagenbetreiber/s.
Wir haben keine Einwande gegen das Vorhaben.

Auflage:

Sollte der Geltungsbereich bzw. die Planung erweitert oder verlagert werden oder der Arbeitsraum die
dargestellten Planungsgrenzen (iberschreiten, so ist es notwendig, eine erneute Anfrage durchzufiihren.

Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens BaumaBnahmen vorgesehen sind, hat durch den Bauausfilhrenden rechtzeitig
- also mindestens 6 Wochen vor Baubeginn - eine erneute Anfrage zu erfolgen.

Weitere Anlagenbetreiber

Bitte beachten Sie, dass sich im angefragten Bereich Anlagen Dritter befinden kénnen, fiir die GDMcom fiir die
Auskunft nicht zusténdig ist.

Die nebenstehende Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Anlagen: Ubersichtsplan

Der angehangte Ubersichtsplan wird zur Kenntnis genommen.
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Landesamt fiir zentrale Aufgaben und Technik
der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz
Mecklenburg-Vorpommern
Abteilung 3

LPBK M-V, Postiach 19045 Schwerin

bearbeitet von:  Frau Thiemann-Grof§

Stadt Grevesmihlen Telefon 0385 / 2070-2800
Rathausplatz 1 Telefax: 0385/ 2070-2198
23936 Grevesmiihlen E-Mail abteilung3@Ipbk-mv.de

Aktenzeichen: | PBK-ADI3-TOB-2796-2025
Schwerin, 27. August 2025

Stellungnahme als Trager 6ffentlicher Belange

8. Anderung des Flichennutzungsplanes der Stadt Grevesmiihlen
— lhre Anfrage vom 16.06.2025; Ihr Zeichen:

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu dem im Bezug stehenden Vorhaben baten Sie das Landesamt fir zentrale Aufgaben und D|e nebenstehende Ste”ungnahme erd Zur Kenntn|s genommen.
Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern (LPBK M-V) um
Stellungnahme als Trager offentlicher Belange.

Aufgrund des ortlich begrenzten Umfangs Ihrer MaRnahme und fehlender Landesrelevanz ist das Fehlende Landesrelevanz' Keine Abwagung nOtlg

LPBK M-V als obere Landesbehérde nicht zustandig.

Bitte wenden Sie sich beziiglich der 6ffentlichen Belange Brand- und Katastrophenschutz an den
als untere Verwaltungsstufe értlich zustédndigen Landkreis bzw. zustidndige kreisfreie Stadt.

AuRerhalb der offentlichen Belange wird darauf hingewiesen, dass in Mecklenburg-Vorpommern
Munitionsfunde nicht auszuschlieBen sind.

GemaR § 52 LBauO ist der Bauherr fir die Einhaltung der offentlich-rechtlichen Vorschriften
verantwortlich.

Insbesondere wird auf die allgemeinen Pflichten als Bauherr hingewiesen, Gefahrdungen fiir auf
der Baustelle arbeitende Personen so weit wie moglich auszuschlieBen. Dazu kann auch die
Pflicht gehdren, vor Baubeginn Erkundungen Uber eine mogliche Kampfmittelbelastung des
Baufeldes einzuholen.

Konkrete und aktuelle Angaben Uber die Kampfmittelbelastung (Kampfmittelbelastungsauskunft)
der in Rede stehenden Flache erhalten Sie gebiihrenpflichtig beim Munitionsbergungsdienst des
LPBK M-V.

Auf unserer Homepage www.brand-kats-mv.de finden Sie unter ,Munitionsbergungsdienst* das
Antragsformular sowie ein Merkblatt (iber die notwendigen Angaben.

Ein entsprechendes Auskunftsersuchen wird rechtzeitig vor Bauausfiihrung empfohlen.

Ich bitte Sie in Zukunft diese Hinweise zu beachten.
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Internet: www.kluelzer-winkel.de
Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Unser Zeichen, Unsere Nachricht vom 19. Juni 2024

AB, 19.06.2024

8. Anderung des Fliachennutzungsplanes der Stadt Grevesmiihlen

Entscheidung der Biirgermeisterin der Gemeinde Damshagen

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Stadt Grevesmuhlen beantragt die Stellungnahme der Gemeinde Damshagen zur o.g. Dle nebenstehende Stellu ngnahme erd zur Kenntnis genommen

8. Anderung des Flachennutzungsplanes der Stadt Grevesmiihlen.
Die Belange der Gemeinde Damshagen werden nicht beriihrt.

Daher duRert die Gemeinde Damshagen weder Anregungen noch Bedenken zu o.g.
Anderung.

34



	Vorlage
	Anlage  1 GVM_8. Ä F-Plan_Begründung_Feststellungsbeschluss
	Anlage  2 GVM_8. Ä F-Plan_Planteil_Feststellungsbeschluss
	Anlage  3 GVM_8. Ä F-Plan_Abwägung Mit Markierungen
	Anlage  4 GVM_8. Ä F-Plan_Abwägung_Feststellungsbeschluss

